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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Zuständigkeitsbereinigungsgesetz 
 
 
 
A  Problem und Lösung 
 
Mit Organisationserlass vom 13. Juli 2017 (GV. NRW. S. 699) hat der Ministerpräsident aus 
Anlass der Neubildung der Landesregierung Veränderungen innerhalb der Geschäftsbereiche 
der obersten Landesbehörden vorgenommen. Im Wege einer Zuständigkeitsbereinigung sol-
len diese Veränderungen aus Gründen der Transparenz und Rechtsklarheit in den förmlichen 
Landesgesetzen nachvollzogen und die Gesetzestexte entsprechend angepasst werden.  
 
Die im Errichtungsgesetz d-NRW AöR normierte Zuständigkeit des Ministeriums für Inneres 
wird auf das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen übertragen. Zu der dortigen Abteilung II (ehemalige CIO-Stabsstelle) be-
stehen die engsten Bezüge hinsichtlich des im Gesetz verankerten Auftrags, die öffentliche 
Verwaltung beim Einsatz von Informationstechnik zu unterstützen. 
 
 
B Alternativen 
 
Keine. 

 
 

C Kosten 
 
Keine. 

 
 

D Zuständigkeit 
 
Zuständig ist der Ministerpräsident. Beteiligt sind alle Ressorts der Landesregierung. 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/1672 

 
 

2 

E Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-
meindeverbände 

 
Keine. 

 
 

F Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
 
G Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Das Gesetz hat diesbezüglich keine Auswirkungen. 
 
 
H Befristung 
 
Eine Befristung ist nicht vorgesehen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 

Zuständigkeitsbereinigungsgesetz 
 

 

  

Artikel 1 
Änderung des Belastungsausgleichsge-

setzes Jugendhilfe  
 
 
 

In § 3 Absatz 2 und in § 4 Satz 2 des Belas-
tungsausgleichsgesetzes Jugendhilfe vom 
13. November 2012 (GV. NRW. S. 510) wer-
den jeweils die Wörter „dem Ministerium für 
Inneres und Kommunales und dem Finanz-
ministerium“ durch die Wörter „dem für Kom-
munales zuständigen Ministerium und dem 
für Finanzen zuständigen Ministerium“ er-
setzt. 
 

  
Gesetz zur Regelung des Kostenaus-

gleichs für Aufgaben der öffentlichen Ju-
gendhilfe (Belastungsausgleichsgesetz 

Jugendhilfe – BAG-JH) 
 

§ 3 
Überprüfung des Belastungsausgleichs 

  
(1) Die oberste Landesjugendbehörde über-
prüft nach Abstimmung mit den kommunalen 
Spitzenverbänden den Belastungsausgleich 
nach § 1 im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium hinsichtlich der Zahl der zu be-
rücksichtigenden Plätze, des Anteils der 
Plätze in den Kindertageseinrichtungen und 
in der Kindertagespflege sowie der Höhe der 
durchschnittlichen Investitionskosten zum in 
§ 21 Absatz 1 Satz 1 Kinderbildungsgesetz 
in der jeweiligen Fassung genannten Stich-
tag in den Jahren 2013, 2014 und 2015.  
  
(2) Die oberste Landesjugendbehörde über-
prüft nach Abstimmung mit den kommunalen 
Spitzenverbänden im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Inneres und Kommuna-
les und dem Finanzministerium die Kosten-
folgeabschätzung und die gesamten Auswir-
kungen des Gesetzes im Jahr 2016 und da-
nach alle fünf Jahre. 
 
(3) Im Übrigen ist über den Belastungsaus-
gleich zeitnah eine erneute Entscheidung zu 
treffen, wenn sich herausstellt, dass die An-
nahmen der Kostenprognose unzutreffend 
waren und der Ausgleich deshalb grob unan-
gemessen ist. 
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  § 4 
Inkrafttreten, Berichtspflichten 

  
Dieser Artikel tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. Die oberste Landesjugendbe-
hörde berichtet dem Landtag im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Inneres und 
Kommunales und dem Finanzministerium 
über das Ergebnis zu § 3 Absatz 2 erstmals 
im Jahr 2016 und danach alle fünf Jahre je-
weils bis zum 31. Dezember. 
 

Artikel 2 
Änderung des Kinder- und  
Jugendförderungsgesetzes  

 
 
 
 
 
 

In § 20 Absatz 3 des Kinder- und Jugendför-
derungsgesetzes vom 12. Oktober 2004 
(GV. NRW. S. 572), das zuletzt durch Gesetz 
vom 25. Februar 2014 (GV. NRW. S. 200) 
geändert worden ist, werden die Wörter „Mi-
nisterium für Schule, Jugend und Kinder des 
Landes Nordrhein-Westfalen“ durch die Wör-
ter „für Kinder und Jugend zuständige Minis-
terium“ ersetzt. 
 

  
Drittes Gesetz zur Ausführung des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes; Gesetz 

zur Förderung der Jugendarbeit, der Ju-
gendsozialarbeit und des erzieherischen 

Kinder- und Jugendschutzes - Kinder- 
und Jugendförderungsgesetz - (3. AG-

KJHG - KJFöG) 
 

§ 20 
Durchführungsvorschriften 

 
(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt, gelten für seine Durchführung die 
Vorschriften des Sozialgesetzbuches - Ver-
waltungsverfahren - (SGB X) entsprechend. 
 
(2) Das Ministerium erlässt die zur Ausfüh-
rung dieses Gesetzes erforderlichen Verwal-
tungsvorschriften. 
 
(3) Ministerium im Sinne dieses Gesetzes ist 
das Ministerium für Schule, Jugend und Kin-
der des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 

Artikel 3 
Änderung des Abschiebungshaftvoll-

zugsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
 
 
 

In § 31 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 Satz 1, Ab-
satz 7 Satz 1, Absatz 12 Satz 1, § 33 und 
§ 35 Absatz 5 Satz 1 des Abschiebungshaft-
vollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 901) wird 
jeweils das Wort „Inneres“ durch das Wort 
„Ausländerangelegenheiten“ ersetzt. 
 
 
 

  
Gesetz über den Vollzug der Abschie-

bungshaft in Nordrhein-Westfalen  
(Abschiebungshaftvollzugsgesetz Nord-

rhein-Westfalen - AHaftVollzG NRW) 
 

§ 31 
Beirat Abschiebungshaft 

 
(1) Es wird ein Beirat Abschiebungshaft ein-
gerichtet. Der Beirat hat die Aufgabe, bei der 
Gestaltung des Abschiebungshaftvollzuges 
und bei der Betreuung der Untergebrachten 
mitzuwirken. Er unterstützt die zuständige 
Bezirksregierung durch Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge und berät das für 
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Inneres zuständige Ministerium in grundsätz-
lichen Fragen des Vollzuges, insbesondere 
bei der Vorbereitung allgemeiner Richtlinien 
für die Vollzugsgestaltung. Untergebrachte 
können sich mit Anregungen, Wünschen und 
Beanstandungen unmittelbar an den Beirat 
wenden, der sich für ihre Interessen einsetzt. 
  
(2) Die Amtsperiode des Beirats ist an der 
Wahlperiode des nordrhein-westfälischen 
Landtags orientiert und beginnt am Tag der 
konstituierenden Sitzung des Beirats, die 
alsbald nach der ersten Sitzung des neu ge-
wählten Landtags stattfindet. Mit Ablauf des 
der konstituierenden Sitzung vorausgehen-
den Tages endet die Amtsperiode des vor-
herigen Beirats. 
  
(3) Alle im Landtag vertretenen Fraktionen 
haben das Recht, jeweils ein Mitglied in den 
Beirat zu benennen. Daneben benennen die 
katholische und die evangelische Kirche, der 
Koordinationsrat der Muslime sowie jede Ge-
meinde, in deren Gebiet eine Einrichtung 
liegt, jeweils ein Mitglied für den Beirat. Die 
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege des Landes 
NRW und der Flüchtlingsrat NRW e. V. be-
nennen jeweils zwei Mitglieder. Für jedes 
Mitglied ist eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter zu benennen. 
 
(4) Das für Inneres zuständige Ministerium 
bestellt die Mitglieder des Beirats. Scheidet 
ein Mitglied des Beirats im Lauf der Amtspe-
riode aus, so kann für den Rest der Amtspe-
riode ein neues Mitglied bestellt werden. Die 
Bestellung eines Mitglieds kann aus wichti-
gem Grund, insbesondere wegen Verletzung 
der Verschwiegenheitspflicht, widerrufen 
werden. 
  
(5) Der Beirat wählt aus seiner Mitte das vor-
sitzende Mitglied und dessen Stellvertretung 
mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder. 
Unter denselben Voraussetzungen ist auch 
eine Abwahl möglich. Wahl oder Abwahl 
können nur erfolgen, wenn eine entspre-
chende Tagesordnung den Mitgliedern des 
Beirats rechtzeitig vor der Sitzung schriftlich 
zugegangen ist. 
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(6) Das vorsitzende Mitglied führt die Ge-
schäfte, vertritt den Beirat nach außen und 
beruft den Beirat zu mindestens vier Sitzun-
gen im Jahr ein. Auf Wunsch des Beirats sol-
len von ihm benannte Bedienstete der Ein-
richtungen an der Beiratssitzung teilnehmen. 
Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
Er beschließt mit einfacher Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder, bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds 
den Ausschlag. Beiratsmitglieder können 
sich nicht durch beiratsfremde Personen ver-
treten lassen. Eine Übertragung des Stimm-
rechts auf ein anderes Beiratsmitglied ist 
nicht zulässig. 
  
(7) Über jede Beiratssitzung ist eine Nieder-
schrift nebst Anwesenheitsliste zu fertigen, 
die den Leitungen der Einrichtungen und 
dem für Inneres zuständigen Ministerium zu-
zuleiten ist. Soweit der Beirat Vertraulichkeit 
zugesichert hat, kann von der Aufnahme ent-
sprechender Informationen in die Nieder-
schrift abgesehen werden. 
  
(8) Die Mitglieder des Beirats können Ein-
richtungen besichtigen und sich insbeson-
dere über die Unterbringung, Freizeitange-
bote, Verpflegung und medizinische Versor-
gung unterrichten. Sie können die Unterge-
brachten mit deren Einverständnis in ihren 
Zimmern während des Tagesdienstes unan-
gemeldet aufsuchen. Aussprache und 
Schriftwechsel von Mitgliedern des Beirats 
mit Untergebrachten werden nicht über-
wacht. Der Beirat kann im Einzelfall Aufga-
ben einem Mitglied übertragen. 
  
(9) Die Leitungen der Einrichtungen unter-
stützen den Beirat bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben, erteilen ihm auf Verlangen die er-
forderlichen Auskünfte und nehmen an An-
staltsbesichtigungen und auf Wunsch des 
Beirats an dessen Sitzungen teil. Die jeweils 
zuständige Bezirksregierung händigt den 
Mitgliedern des Beirats Ausweise aus. Aus 
den Unterbringungsakten dürfen mit Zustim-
mung der Untergebrachten Mitteilungen ge-
macht werden. Die Mitglieder des Beirats 
sind bei allen vertraulichen Angelegenheiten 
zur Verschwiegenheit, auch nach dem Ende 
ihrer Mitgliedschaft, verpflichtet. 
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(10) Die Leitungen der Einrichtungen unter-
richten das vorsitzende Mitglied über jeden 
Ausbruch und jede Entweichung aus dem 
umschlossenen Einrichtungsbereich sowie 
über besondere Vorkommnisse in den Ein-
richtungen. 
  
(11) Die Namen und Kontaktmöglichkeiten 
der Mitglieder des Beirats sind den Unterge-
brachten bekanntzugeben. Die Unterge-
brachten sind in geeigneter Weise darauf 
hinzuweisen, dass sie sich mit Wünschen, 
Anregungen und Beanstandungen an den 
Beirat wenden können. 
  
(12) Das für Inneres zuständige Ministerium 
soll mindestens halbjährlich eine Bespre-
chung mit dem Beirat durchführen. Der Bei-
rat berichtet jährlich dem zuständigen Aus-
schuss des Landtages über seine Tätigkeit. 
  
(13) Die Mitglieder des Beirats nehmen ihre 
Aufgabe ehrenamtlich wahr. Sie werden 
nach dem Ausschußmitglieder-Entschädi-
gungsgesetz vom 13. Mai 1958 (GV. NRW. 
S. 193) in der jeweils geltenden Fassung ent-
schädigt. Beiratsmitglieder sind gemäß § 2 
Absatz 1 Nummer 10 des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversi-
cherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Au-
gust 1996, BGBl. I S. 1254) in der jeweils gel-
tenden Fassung unfallversichert. 

 
  § 33 

Ausführungsbestimmungen 
 

Das für Inneres zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, zur Erreichung der Ziele dieses 
Gesetzes durch Rechtsverordnung ergän-
zende Bestimmungen über die für den Ab-
schiebungshaftvollzug zuständigen Behör-
den, über die Aufnahme, die Feststellung ei-
ner besonderen Schutzbedürftigkeit, Unter-
bringung, Bewegungsfreiheit, Arbeitsmög-
lichkeiten, die Betreuung und Beratung von 
Untergebrachten, über in den Einrichtungen 
vorzuhaltende Freizeit- und Sportmöglich-
keiten, über Verhaltensregeln und über die 
Art und Weise der Dokumentation und Ak-
teneinsicht zu treffen. 
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  § 35 
Dienstrechtliche Bestimmungen 

 
(1) Das Eingangsamt der Laufbahn des Ab-
schiebungshaftvollzugsdienstes ist der Be-
soldungsgruppe A 7 Fußnote 7 gemäß der 
Anlage I des Übergeleiteten Besoldungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234) in der 
jeweils geltenden Fassung zuzuweisen. 
  
(2) Der Leiterin oder dem Leiter des Abschie-
bungshaftvollzugsdienstes einer Abschie-
bungshaftvollzugseinrichtung kann das Amt 
 
1. einer Vollzugsoberinspektorin oder ei-

nes Vollzugsoberinspektors der Besol-
dungsgruppe A 10 gemäß der Anlage I 
des Übergeleiteten Besoldungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen 
oder 

2. einer Vollzugsamtfrau oder eines Voll-
zugsamtmanns der Besoldungsgruppe 
A 11 gemäß der Anlage I des Überge-
leiteten Besoldungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen verliehen 
werden. 

  
(3) Ist der Leiterin oder dem Leiter des Ab-
schiebungshaftvollzugsdienstes einer Ab-
schiebungshaftvollzugseinrichtung ein Amt 
nach Absatz 2 Nummer 2 verliehen worden, 
kann der ständigen Vertreterin oder dem 
ständigen Vertreter das Amt einer Vollzugs-
oberinspektorin oder eines Vollzugsoberin-
spektors der Besoldungsgruppe A 10 gemäß 
der Anlage I des Übergeleiteten Besoldungs-
gesetzes für das Land Nordrhein verliehen 
werden. 
  
(4) Beamtinnen und Beamten darf 
 
1. ein Amt der Besoldungsgruppe A 10 ge-

mäß der Anlage I des Übergeleiteten 
Besoldungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen frühestens verlie-
hen werden, wenn ihnen seit mindes-
tens drei Jahren ein Amt gemäß der An-
lage I des Übergeleiteten Besoldungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen wenigstens der Besoldungs-
gruppe A 9 verliehen ist, oder 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13862&vd_back=N234&sg=0&menu=1
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2. ein Amt der Besoldungsgruppe A 11 ge-
mäß der Anlage I des Übergeleiteten 
Besoldungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen frühestens verlie-
hen werden, wenn ihnen seit mindes-
tens zwei Jahren ein Amt wenigstens 
der Besoldungsgruppe A 10 gemäß der 
Anlage I des Übergeleiteten Besol-
dungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen verliehen ist. 

  
(5) Die Wertigkeit der leitenden Funktionen 
nach den Absätzen 2 und 3 und deren Zu-
ordnung zu den Ämtern A 10 und A 11 legt 
das für Inneres zuständige Ministerium fest. 
Mit der Verleihung eines Beförderungsamtes 
nach den Absätzen 2 bis 4 ist ein Aufstieg in 
die nächsthöhere Laufbahngruppe nicht ver-
bunden. 

 
Artikel 4 

Änderung des  
Flüchtlingsaufnahmegesetzes 

 
Das Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 
28. Februar 2003 (GV. NRW. S. 93), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1156) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gesetz über die Zuweisung und Auf-

nahme ausländischer Flüchtlinge 
(Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG) 

 
§ 4 

Monatliche pauschalierte  
Landeszuweisung 

 
(1) Für die Aufnahme und Unterbringung 
nach § 1 sowie für die Versorgung der aus-
ländischen Flüchtlinge im Sinne des § 2 stellt 
das Land den Gemeinden monatlich für jede 
Person im Sinne des § 2 eine Kostenpau-
schale zur Verfügung. Ausgenommen hier-
von sind Personen im Sinne des § 2, die auf-
grund von Einkommen oder Vermögen im 
Sinne des § 7 des Asylbewerberleistungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), das 
zuletzt durch Artikel 8 Absatz 4 des Geset-
zes vom 31. Juli 2016 (BGBl. I S. 1939) ge-
ändert worden ist, keine Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. 
 
(2) Die Höhe der monatlichen Kostenpau-
schale nach Absatz 1 wird auf 866 Euro pro 
Person festgesetzt. Von der monatlichen 
pauschalierten Landeszuweisung sind 
3,83 Prozent für die soziale Betreuung zu 
verwenden.  
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(3) Die Gemeinden melden an die für sie zu-
ständige Bezirksregierung die Personen im 
Sinne des § 2 bis zum 10. Tag des Monats, 
der auf den Monat folgt, für den eine Mel-
dung abzugeben ist. Personen im Sinne von 
Absatz 1 Satz 2 sind nicht zu melden.  
 
(4) Die Auszahlung der monatlichen pau-
schalierten Landeszuweisung erfolgt grund-
sätzlich in dem Monat, welcher auf den Mo-
nat folgt, für den eine Gemeinde eine Mel-
dung für Personen im Sinne des § 2 form- 
und fristgerecht bei der für sie zuständigen 
Bezirksregierung eingereicht hat. Wird die 
Frist nach Absatz 3 Satz 1 nicht eingehalten, 
erfolgt die Auszahlung der monatlichen pau-
schalierten Landeszuweisung mit der Ab-
rechnung der nächsten fristgerechten Mel-
dung der Personen im Sinne des § 2. 
 
(5) Die Zahlungsverpflichtung des Landes für 
die monatliche pauschalierte Landeszuwei-
sung endet 
 
1. für alle ausländischen Personen nach 

§ 2 Nummern 1 und 1a  
 

a) in dem Monat, in dem sie als Asylbe-
rechtigte anerkannt wurden, bezie-
hungsweise in dem Monat, in dem 
die Zuerkennung der Flüchtlingsei-
genschaft oder des subsidiären 
Schutzes erfolgt ist, oder 

b) drei Monate nach Eintritt der vollzieh-
baren Ausreisepflicht, 

2. für alle ausländischen Personen nach 
§ 2 Nummer 2 spätestens nach drei 
Jahren seit der erstmaligen Anordnung; 
tritt vor diesem Zeitpunkt eine Änderung 
in dem aufenthaltsrechtlichen Status 
der ausländischen Person ein, endet die 
Zahlungsverpflichtung nach Absatz 1 in 
dem Monat der Statusänderung, 

3. für alle ausländischen Personen nach 
§ 2 Nummer 3 spätestens nach drei 
Jahren seit der erstmaligen Anordnung; 
im Übrigen gilt Nummer 2 Halbsatz 2 
entsprechend, 

4. für alle ausländischen Personen nach 
§ 2 Nummer 4 spätestens nach zwei 
Jahren seit der erstmaligen Zuweisung 
in eine Gemeinde. Im Übrigen gilt Num-
mer 2 Halbsatz 2 entsprechend. 
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1. In § 4 Absatz 6 und § 4a Absatz 4 wird 
jeweils das Wort „Inneres“ durch das 
Wort „Flüchtlinge“ ersetzt. 

 

(6) Das für Inneres zuständige Ministerium 
kann das Auszahlungsverfahren, insbeson-
dere die Form der Meldung, die Fristen für 
die Meldungen sowie den Umgang mit Feh-
lermeldungen durch allgemeine Weisung re-
geln. 
 
(7) Soweit die Auszahlung einer pauschalier-
ten monatlichen Landeszuweisung ohne 
Rechtsgrund erfolgte, hat die Gemeinde dem 
Land die Zahlung zu erstatten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 4a  
Kostenpauschalen 

 
(1) Das Land gewährt für jeden Ausländer, 
der aufgrund einer nach dem 1.1.2005 ge-
troffenen Anordnung eine Aufenthaltserlaub-
nis nach § 23 Abs. 1 AufenthG besitzt und 
nicht ab dem 1.1.2005 aus dem Ausland auf-
genommen wurde, sowie für jeden Auslän-
der, dessen tatsächlich und rechtlich mögli-
che Abschiebung aufgrund einer Anordnung 
nach § 60a Abs. 1 AufenthG ausgesetzt wor-
den ist, und der  
 
a) Grundleistungen nach § 3 des Asylbe-

werberleistungsgesetzes oder 
b) nach § 2 AsylbLG entsprechend dem 

Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches 
(SGB XII) Hilfe zum Lebensunterhalt  
oder  

c) Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
SGB XII durch eine kreisfreie Stadt oder 
durch eine nach § 3 AG-SGB XII NRW 
vom 16. Dezember 2004 (GV. NRW. 
S. 816) in der jeweils geltenden Fas-
sung herangezogene kreisangehörige 
Gemeinde  

 
erhält, längstens für die Dauer von drei Jah-
ren seit der erstmaligen Erteilung der Anord-
nung eine Monatspauschale in Höhe von 
330 Euro. 
 
(2) Das Land gewährt den Gemeinden zur 
Abgeltung des besonderen Betreuungsauf-
wandes für jeden ausländischen Flüchtling 
im Sinne des Absatzes 1 längstens für die 
Dauer von drei Jahren seit der erstmaligen 
Erteilung der Anordnung eine Monatspau-

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3654&vd_back=N816&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3654&vd_back=N816&sg=0&menu=1
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2. In § 4a Absatz 4 wird das Wort „Finanz-

ministerium“ durch die Wörter „für Fi-
nanzen zuständigen Ministerium“ er-
setzt. 

 

schale in Höhe von 15,33 Euro. Die Pau-
schale ist ausschließlich für die soziale Be-
treuung der Ausländer zu verwenden.  
 
(3) Hinsichtlich des Meldeverfahrens gilt § 4 
Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1 entsprechend. 
Nach Ablauf der Meldefrist nach Satz 1 wer-
den die Monatspauschalen nach Absatz 1 
und 2 nur noch unter den Voraussetzungen 
der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
nach § 32 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. No-
vember 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Mai 
2014 (GV. NRW. S. 294) geändert worden 
ist, gewährt. 
 
(4) Das für Inneres zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium die in den Absätzen 1 
und 2 genannten Monatspauschalen durch 
Rechtsverordnung entsprechend einer Fort-
schreibung der Beträge nach § 3 Absatz 4 
des Asylbewerberleistungsgesetzes anzu-
passen. 
 

 
 
 
3. In § 4b Absatz 1 Satz 2 werden die Wör-

ter „(Gesundheitskarte, veröffentlicht 
auf www.mgepa.nrw.de)“ gestrichen. 

 
 

 § 4b 
Außergewöhnliche Krankheitskosten 

 
(1) Unbeschadet des § 4 Absatz 1 stellt das 
Land den Gemeinden zusätzliche Finanzmit-
tel für Krankheitskosten im Einzelfall zur Ver-
fügung. Berücksichtigungsfähig ist der Per-
sonenkreis nach § 2, soweit er nach § 3 Ab-
satz 3 bei der Zuweisung angerechnet wird 
und bei dem die Krankheitskosten nach § 4 
des Asylbewerberleistungsgesetzes, die 
Kosten nach § 6 des Asylbewerberleistungs-
gesetzes, die im Einzelfall zur Sicherung der 
Gesundheit unerlässlich sind, sowie die Ver-
waltungskosten nach § 11 der Rahmenver-
einbarung zur Übernahme der Gesundheits-
versorgung für nicht Versicherungspflichtige 
gegen Kostenerstattung nach § 264 Absatz 
1 SGB V in Verbindung mit §§ 1,1a Asylbe-
werberleistungsgesetz in Nordrhein-Westfa-
len (Gesundheitskarte, veröffentlicht auf 
www.mgepa.nrw.de) in der jeweils geltenden 
Fassung für Behandlungen im Kalenderjahr 
die Summe von 35 000 Euro je Flüchtling 
überschreiten. 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2378&vd_back=N602&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14399&vd_back=N294&sg=0&menu=1
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(2) Die Kosten oberhalb von 35 000 Euro je 
Flüchtling sind von der jeweiligen Gemeinde 
frühestens ab dem 1. Januar und spätestens 
bis zum 30. Juni des Folgejahres bei der zu-
ständigen Bezirksregierung geltend zu ma-
chen und nachzuweisen. Die zuständige Be-
zirksregierung erstattet der jeweiligen Ge-
meinde die Beträge oberhalb von 
35 000 Euro je Flüchtling, bei denen die Vo-
raussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 vorlie-
gen, innerhalb von zwei Monaten nach Gel-
tendmachung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. In § 7 Absatz 3 wird das Wort „Innenmi-

nisterium“ durch die Wörter „für Flücht-
linge zuständige Ministerium“ ersetzt. 

 

 § 7 
Aufsichtsbehörden 

 
(1) Aufsichtsbehörde für die kreisangehöri-
gen Gemeinden ist der Landrat als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde. 
 
(2) Aufsichtsbehörde für die kreisfreien 
Städte und Kreise ist die Bezirksregierung. 
Sie ist gleichzeitig obere Aufsichtsbehörde 
für die kreisangehörigen Gemeinden. 
 
(3) Oberste Aufsichtsbehörde ist das Innen-
ministerium 
 

Artikel 5 
Änderung des Korruptionsbekämpfungs-

gesetzes 
 
 
 
 

In § 10 Absatz 2 Satz 2 des Korruptionsbe-
kämpfungsgesetzes vom 16. Dezember 
2004 (GV. NRW. 2005 S. 8), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Juli 
2016 (GV. NRW. S. 619) geändert worden 
ist, werden die Wörter „und Kommunales“ 
gestrichen. 
 

  
Gesetz zur Verbesserung der Korrupti-

onsbekämpfung und zur Errichtung und 
Führung eines Vergaberegisters in Nord-

rhein-Westfalen (Korruptionsbekämp-
fungsgesetz - KorruptionsbG) 

 
§ 10 

Sicherheit der Datenübermittlung 
  
(1) Datenübermittlungen durch das Register 
und an das Register erfolgen schriftlich. Das 
Telefax gilt als Schriftform. 
 
(2) Im Rahmen der Zweckbestimmung des 
§ 4 Absatz 2 können abweichend von Absatz 
1 Anfragen nach § 8 auch im automatisierten 
Abrufverfahren verarbeitet werden, soweit 
sie die Auskunft betreffen, dass keine Eintra-
gungen vorliegen. Das für das Finanzwesen 
zuständige Ministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem für Inneres und Kom-
munales zuständigen Ministerium durch 
Rechtsverordnung die Übermittlung der in 
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den §§ 8 und 9 genannten Daten zuzulas-
sen, soweit die dort genannten Vorausset-
zungen erfüllt sind. Es hat hierbei die Form 
der zu übermittelnden Daten und das bei der 
Übermittlung einzuhaltende Verfahren fest-
zulegen. 
 
(3) Abweichend von § 3a Abs. 2 Satz 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz NRW bedarf es 
für die elektronische Datenübermittlung zwi-
schen öffentlichen Stellen und der Informati-
onsstelle über das Landesverwaltungsnetz 
oder andere entsprechend sichere Verwal-
tungsnetze keiner Signatur. 
 

Artikel 6 
Änderung des Gemeindeprüfungsan-

staltsgesetzes 
 
Das Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz vom 
30. April 2002 (GV. NRW. S. 160), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1150) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort 
„Innenministeriums“ durch die Wör-
ter „für Kommunales zuständigen 
Ministeriums“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gesetz über die Gemeindeprüfungsan-

stalt (Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz - 
GPAG) 

 
 
 
 
 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
(1) Die Gemeindeprüfungsanstalt führt die 
überörtliche Prüfung bei den Gemeinden und 
Kreisen nach Maßgabe des § 105 der Ge-
meindeordnung durch und ist zuständig für 
die Jahresabschlussprüfung bei deren wirt-
schaftlichen Unternehmen, die als Eigenbe-
triebe geführt werden, nach Maßgabe des 
§ 106 der Gemeindeordnung sowie in den 
sonstigen durch Gesetz oder Rechtsverord-
nung zugewiesenen Fällen. 
 
(2) Die Gemeindeprüfungsanstalt führt bei 
anderen Körperschaften, Anstalten, Stiftun-
gen, Verbänden und Einrichtungen des öf-
fentlichen Rechts und deren Eigenbetrieben 
die überörtliche Prüfung und die Jahresab-
schlussprüfung durch, wenn ihr die Zustän-
digkeit durch Gesetz oder durch Rechtsver-
ordnung des Innenministeriums übertragen 
worden ist. Wird durch eine Rechtsverord-
nung nach Satz 1 der Geschäftsbereich ei-
nes anderen Ministeriums oder des Landes-
rechnungshofs berührt, bedarf sie des Ein-
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b) In Absatz 3 Sätze 1, 2 und 3 wird 
jeweils das Wort „Innenministe-
rium“ durch die Wörter „für Kommu-
nales zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

vernehmens mit dieser obersten Landesbe-
hörde; vor der Übertragung ist die Gemein-
deprüfungsanstalt zu hören. 
 
(3) Das Innenministerium und die nachge-
ordneten Kommunalaufsichtsbehörden kön-
nen die Gemeindeprüfungsanstalt mit der 
Durchführung von Prüfungen im begründe-
ten Einzelfall beauftragen. Darüber hinaus 
kann das Innenministerium die Gemeinde-
prüfungsanstalt mit der Erstellung von Gut-
achten beauftragen, die insbesondere der 
Überprüfung und vergleichenden Bewer-
tung, auch von Maßnahmen zur Weiterent-
wicklung der kommunalen Selbstverwaltung, 
dienen. Das Innenministerium kann bestim-
men, dass die Durchführung von Prüfungs-
aufträgen gemäß Satz 1 anderen Prüfungs-
aufgaben vorgehen. 
 
(4) Die Gemeindeprüfungsanstalt soll Kör-
perschaften, Anstalten, Stiftungen, Ver-
bände und Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts 
 
1. in Fragen der Organisation und Wirt-

schaftlichkeit der Verwaltung und 
2. in bautechnischen Fragen, die mit der 

Ausschreibung, Vergabe und Abrech-
nung von baulichen Maßnahmen zu-
sammenhängen 

 
auf Antrag beraten. Sonstige im öffentlichen 
Interesse tätige juristische Personen kann 
sie in diesen Fragen auf Antrag beraten. 
(5) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich 
die Gemeindeprüfungsanstalt der Hilfe von 
Wirtschaftsprüfern, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften oder anderer geeigneter Dritter 
bedienen. 
 

 
 
 
2. In § 4 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „In-

nenministeriums“ durch die Wörter „für 
Kommunales zuständigen Ministeri-
ums“ ersetzt. 

 

 § 4 
Verwaltungsrat 

 
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus neun eh-
renamtlichen Mitgliedern (Verwaltungsräten) 
und einem Vertreter des Innenministeriums. 
Die Sitze der ehrenamtlichen Mitglieder im 
Verwaltungsrat werden je zu einem Drittel 
mit Vertretern der Mitglieder 
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1. des Städtetags Nordrhein-Westfalen,  
2. des Nordrhein-Westfälischen Städte- 

und Gemeindebundes und 
3. des Landkreistags Nordrhein-Westfalen 
 
besetzt. Für die ehrenamtlichen Verwal-
tungsräte werden Stellvertreter in gleicher 
Zahl bestellt. 
 
(2) Die ehrenamtlichen Verwaltungsräte und 
die Stellvertreter werden von den auf Lan-
desebene bestehenden kommunalen Spit-
zenverbänden nach Absatz 1 auf der Grund-
lage der Satzungen dieser Verbände ent-
sprechend der Aufteilung nach Absatz 1 für 
die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die 
Amtszeit beginnt für alle ehrenamtlichen Ver-
waltungsräte mit dem ersten Tag des Mo-
nats, der auf den Zeitraum folgt, in dem die 
Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsräte 
durchzuführen ist. Die erste Sitzung des Ver-
waltungsrates ist innerhalb von zwei Mona-
ten nach Beginn der Amtszeit anzuberau-
men. Bis zum Zusammentreten des neu ge-
bildeten Verwaltungsrats führt der bisherige 
Verwaltungsrat die Geschäfte weiter. Tritt ein 
Gewählter nicht in den Verwaltungsrat ein  
oder scheidet er im Laufe der Amtszeit aus, 
ist eine Ersatzwahl für die restliche Amtszeit 
nach Maßgabe des Satzes 1 durchzuführen; 
entsprechendes gilt für Stellvertreter. 
 
(3) Die regelmäßigen Wahlen der ehrenamt-
lichen Verwaltungsräte und der Stellvertreter 
sind innerhalb von drei Monaten vor Ablauf 
der Amtszeit durchzuführen. Die auf Landes-
ebene bestehenden kommunalen Spitzen-
verbände teilen das Wahlergebnis unverzüg-
lich nach der Wahl dem Präsidenten der Ge-
meindeprüfungsanstalt mit. 
 
(4) Für die Rechtsverhältnisse der ehrenamt-
lichen Mitglieder des Verwaltungsrats finden 
die für die Ratsmitglieder maßgebenden Vor-
schriften mit Ausnahme des § 43 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung entsprechende Anwen-
dung. Sie haben nur Anspruch auf Ersatz ih-
rer Auslagen und des Verdienstausfalls. So-
lange sie das Amt innehaben, sind sie zur 
Ausübung der Tätigkeit verpflichtet. § 31 der 
Gemeindeordnung findet keine Anwendung, 
wenn die Entscheidung Verpflichtungen der 
zu prüfenden Körperschaften, Anstalten, 
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Stiftungen, Verbände und Einrichtungen be-
trifft, die sich aus deren Zugehörigkeit zum 
Kreis der durch die Gemeindeprüfungsan-
stalt zu Prüfenden ergeben, und wenn diese 
Verpflichtungen für alle der Prüfung unterlie-
genden Körperschaften, Anstalten, Stiftun-
gen, Verbände und Einrichtungen nach glei-
chen Grundsätzen festgesetzt werden. 
 
(5) Der Verwaltungsrat wählt bei seinem ers-
ten Zusammentreten unter Leitung des ältes-
ten Mitglieds aus seiner Mitte seinen Vorsit-
zenden und für den Verhinderungsfall einen 
Stellvertreter. 
 
(6) Der Präsident der Gemeindeprüfungsan-
stalt und sein Stellvertreter nehmen an den 
Sitzungen des Verwaltungsrats beratend teil.  
(7) Auf den Verwaltungsrat und seinen Vor-
sitzenden finden § 47 mit Ausnahme von 
Abs. 1 Satz 2 und von Abs. 2 Satz 2, § 48 
Abs. 1 mit Ausnahme der Sätze 3 und 4, § 
49 mit Ausnahme von Abs. 1 Satz 2, § 50 
Abs. 1 Satz 1 bis 3 und Abs. 2 und 5, § 51 
Abs. 1, § 52 Abs. 1, § 53 und § 54 mit Aus-
nahme von Abs. 3 der Gemeindeordnung 
entsprechende Anwendung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. In § 5 Absatz 2 wird das Wort „Innenmi-

nisterium“ durch die Wörter „für Kom-
munales zuständigen Ministerium“ er-
setzt. 

 

 § 5 
Zuständigkeiten des Verwaltungsrates 

 
(1) Der Verwaltungsrat beschließt über  
 
1. den Erlass von Satzungen, 
2. den Erlass der Haushaltssatzung und 

der Nachtragssatzungen sowie die 
Feststellung des Jahresabschlusses, 

3.  die Stellungnahme zur Übertragung 
weiterer Aufgaben nach § 2 Abs. 2, 

4.  die Verfügung über Anstaltsvermögen, 
wenn sie für die Gemeindeprüfungsan-
stalt von erheblicher wirtschaftlicher Be-
deutung ist, und 

5.  sonstige Angelegenheiten, wenn sie für 
die Organisation und Wirtschaft der Ge-
meindeprüfungsanstalt von erheblicher 
Bedeutung sind. 

 
(2) Der Verwaltungsrat kann dem Innenmi-
nisterium zu bestimmten, die Prüfungstätig-
keit der Gemeindeprüfungsanstalt berühren-
den Fragen, Vorschläge unterbreiten. 
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 (3) Der Verwaltungsrat kann sich vom Präsi-
denten der Gemeindeprüfungsanstalt jeder-
zeit über alle Angelegenheiten der Gemein-
deprüfungsanstalt unterrichten lassen. Er 
kann vom Präsidenten der Gemeindeprü-
fungsanstalt verlangen, dass ihm oder den 
von ihm bestimmten Mitgliedern des Verwal-
tungsrats Akteneinsicht gewährt wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. In § 6 Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „In-

nenministerium“ durch die Wörter „für 
Kommunales zuständige Ministerium“ 
ersetzt. 

 
 

 § 6 
Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt 

 
(1) Der Präsident der Gemeindeprüfungsan-
stalt ist Beamter auf Zeit. Er muss die Befä-
higung zum Richteramt oder zum höheren 
Verwaltungsdienst haben und die zur Erfül-
lung seiner Aufgaben erforderliche Fach-
kunde besitzen. 
 
(2) Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Die 
Amtszeit beginnt mit dem Amtsantritt, im 
Falle der Wiederbestellung schließt sich die 
neue Amtszeit an das Ende der vorangegan-
genen an. Der Präsident ist verpflichtet, eine 
erste und zweite Wiederbestellung anzuneh-
men, wenn die Entscheidung über die Wie-
derbestellung spätestens drei Monate vor 
Ablauf der Amtszeit getroffen wurde. Lehnt 
der Präsident die Wiederbestellung ohne 
wichtigen Grund ab, so ist er mit Ablauf der 
Amtszeit zu entlassen. Ob ein wichtiger 
Grund vorliegt, entscheidet die Landesregie-
rung. 
 
(3) Der Stellvertreter des Präsidenten der 
Gemeindeprüfungsanstalt muss die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Satz 2 erfüllen. Er 
ist Beamter auf Lebenszeit.  
 
(4) Der Präsident der Gemeindeprüfungsan-
stalt und sein Stellvertreter werden von der 
Landesregierung im Einvernehmen mit dem 
Verwaltungsrat ernannt. Das Innenministe-
rium nimmt für den Präsidenten der Gemein-
deprüfungsanstalt und dessen Stellvertreter 
die Aufgaben der obersten Dienstbehörde, 
für den Präsidenten der Gemeindeprüfungs-
anstalt auch die des Dienstvorgesetzten 
wahr. Die Stellen des Präsidenten der Ge-
meindeprüfungsanstalt und seines Stellver-
treters sind auszuschreiben, bei Wiederbe-
stellung des Präsidenten kann hiervon abge-
sehen werden. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/1672 

 
 

19 

5. § 12 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„Innenministeriums“ durch die Wör-
ter „für Kommunales zuständigen 
Ministeriums“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort 

„Innenministerium“ durch die Wör-
ter „für Kommunales zuständigen 
Ministerium“ ersetzt. 

 

 § 12 
Aufsicht 

 
(1) Die Gemeindeprüfungsanstalt untersteht 
der Rechtsaufsicht des Innenministeriums. 
§§ 121 bis 125, 127 und 128 der Gemeinde-
ordnung gelten entsprechend. 
 
(2) Satzungen sind dem Innenministerium 
anzuzeigen. Sie sind im Ministerialblatt des 
Landes Nordrhein-Westfalen zu veröffentli-
chen. 
 

6. In § 13 wird das Wort „Innenministe-
rium“ durch die Wörter „für Kommunales 
zuständige Ministerium“ ersetzt. 

 

 § 13 
Verwaltungsvorschriften 

 
Das Innenministerium erlässt die zur Durch-
führung dieses Gesetzes erforderlichen Ver-
waltungsvorschriften. 
 

Artikel 7 
Änderung des Errichtungsgesetzes  

d-NRW AöR 
 
Das Errichtungsgesetz d-NRW AöR vom 
25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 862) wird 
wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
1. In § 1 Absatz 2 wird das Wort „Inneres“ 

durch das Wort „Digitalisierung“ ersetzt. 
  
 

  
Gesetz über die Errichtung einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ 

(Errichtungsgesetz d-NRW AöR) 
 

§ 1 
Errichtung, Rechtsform, Name 

 
(1) Das Land Nordrhein-Westfalen errichtet 
zum 1. Januar 2017 eine rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts mit der Bezeich-
nung „d-NRW AöR“. 
  
(2) Gemeinsame Träger der Anstalt sind das 
Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch 
das für Inneres zuständige Ministerium, so-
wie die Gemeinden, Kreise und Landschafts-
verbände des Landes Nordrhein-Westfalen, 
die der Anstalt beigetreten sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 8 
Verwaltungsrat 

 
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mit-
gliedern. 
  
(2) Die Vertretung der kommunalen Träger 
der Anstalt erfolgt durch jeweils zwei be-
nannte Vertreter des Städte- und Gemeinde-
bundes Nordrhein-Westfalen, des Städteta-
ges Nordrhein-Westfalen und des Landkreis-
tages Nordrhein-Westfalen. 
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2. In § 8 Absatz 3 Satz 2 werden das Wort 
„Inneres“ durch das Wort „Digitalisie-
rung“ und das Wort „Finanzministerium“ 
durch die Wörter „für Finanzen zustän-
digen Ministeriums“ ersetzt. 

 

(3) Die übrigen Mitglieder werden vom Land 
Nordrhein-Westfalen benannt. Unter den 
vom Land Nordrhein-Westfalen benannten 
Mitgliedern soll mindestens jeweils eine Ver-
treterin oder ein Vertreter des für Inneres zu-
ständigen Ministeriums und des Finanzmi-
nisteriums sowie die oder der Beauftragte 
der Landesregierung für Informationstechnik 
vertreten sein. 
  
(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrates wer-
den für die Dauer von fünf Jahren durch die 
Landesregierung bestellt. Für jedes Mitglied 
des Verwaltungsrates ist für den Fall der Ver-
hinderung ein stellvertretendes Mitglied zu 
benennen und zu bestellen. 
 
(5) Eine vorzeitige Abberufung ist auf Vor-
schlag desjenigen, der das Mitglied benannt 
hat, zulässig. In diesem Fall ist für den Rest 
der Amtszeit ein neues Mitglied zu benennen 
und zu bestellen. 
  
(6) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden so-
wie deren oder dessen Stellvertretung. 
  
(7) Der Verwaltungsrat entscheidet mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder. Die Satzung kann 
für einzelne Entscheidungen andere Mehr-
heiten vorsehen. 
  
(8) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 
  
(9) Beamtinnen und Beamte der Träger neh-
men ihre Aufgaben im Verwaltungsrat im 
Rahmen ihres Hauptamtes wahr. 
  
(10) Die Geschäftsführung nimmt an den Sit-
zungen des Verwaltungsrates beratend teil. 
 

3. In § 14 wird das Wort „Inneres“ durch 
das Wort „Digitalisierung“ ersetzt. 

 
 

 § 14 
Aufsicht 

 
Die allgemeine Aufsicht über die Anstalt führt 
das für Inneres zuständige Ministerium. 
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Artikel 8 
Änderung des Investitionsförderungsge-

setzes NRW 
 
Das Investitionsförderungsgesetz NRW vom 
2. April 2009 (GV. NRW. S. 187, ber. S. 328) 
wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 5 Absatz 1 werden die Wörter „vom 

Innenministerium“ durch die Wörter 
„von dem für Kommunales zuständigen 
Ministerium“ ersetzt. 

 

  
Gesetz zur Förderung zusätzlicher Inves-
titionen in Nordrhein Westfalen (Investiti-

onsförderungsgesetz NRW - InvföG) 
 

§ 5 
Neubereitstellung von Mitteln 

 
(1) Mittel, die von einer Gemeinde (GV) nicht 
in Anspruch genommen werden oder aus an-
deren Gründen nicht im Sinne des ZuInvG 
verwendet werden, können abweichend von 
der in der Anlage geregelten Verteilung vom 
Innenministerium neu bereitgestellt werden. 
 
(2) Die Gemeinden (GV) können von der 
Aufteilung der Mittel nach den Investitions-
schwerpunkten Bildungsinfrastruktur und Inf-
rastruktur abweichen, sofern sie den Ge-
samtbetrag nach der Anlage zu diesem Ge-
setz nicht überschreiten und das Verhältnis 
65 zu 35 landesweit nicht verändert wird. 
Eine Abweichung erfordert eine schriftliche 
Vereinbarung zwischen den beteiligten Ge-
meinden (GV), die die Abweichung aus-
gleicht. Die Vereinbarung ist von der für die 
jeweilige Gemeinde (GV) zuständigen Be-
zirksregierung schriftlich zu bestätigen. 
 

 
 
 
2. In § 10 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 

„Innenministerium“ durch die Wörter „für 
Kommunales zuständige Ministerium“ 
ersetzt. 

 

 § 10 
Zuständige Behörde 

 
(1) Zuständiges Ministerium für Investitionen 
gemäß § 2 Absatz 1 Satz 3 und § 2 Absatz 2 
Satz 2 ist das Innenministerium. Zuständiges 
Ministerium für Investitionen gemäß § 2 Ab-
satz 2 Satz 1 ist das für das Krankenhaus-
wesen zuständige Ministerium. 
 
(2) Bewilligungsbehörde ist die örtlich zu-
ständige Bezirksregierung. Für den Land-
schaftsverband Rheinland ist die Bezirksre-
gierung Köln Bewilligungsbehörde. Für den 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist die 
Bezirksregierung Münster Bewilligungsbe-
hörde. 
 
(3) Die Bereitstellung der Mittel sowie die 
Einzelheiten insbesondere des Mittelabrufs, 
des Nachweises der Zusätzlichkeit, der Mit-
telweiterleitung an Dritte, des Verwendungs-
nachweises und der Rückforderung regelt 
die zuständige Bezirksregierung gegenüber 
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jeder Gemeinde (GV) und jedem Kranken-
haus vor dem ersten Mittelabruf auf der 
Grundlage des § 11 durch Bescheid. 
 

Artikel 9 
Änderung des Gesetzes über kommu-

nale Gemeinschaftsarbeit 
 
In § 28 Absatz 5, § 29 Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 2 Sätze 1 und 2 und § 33 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1150) ge-
ändert worden ist, wird jeweils das Wort „In-
neres“ durch das Wort „Kommunales“ er-
setzt. 
 

  
Gesetz über kommunale  

Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) 
 

§ 28 
Weitere Vorschriften für das gemein-

same Kommunalunternehmen 
 

(1) Die Unternehmenssatzung des gemein-
samen Kommunalunternehmens muss auch 
Angaben enthalten über 
 
1. die beteiligten kommunalen Träger des 

Unternehmens, 
2. den Sitz des Unternehmens, 
3. den Betrag der von jedem beteiligten 

kommunalen Träger des Unternehmens 
auf das Stammkapital zu leistenden Ein-
lage (Stammeinlage), 

4. den räumlichen Wirkungsbereich, wenn 
dem Unternehmen hoheitliche Befug-
nisse oder das Recht, entsprechend 
§ 114 a Abs. 3 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen Sat-
zungen zu erlassen, übertragen wer-
den, 

5. die Sitz- und Stimmenverteilung im Ver-
waltungsrat auf die Träger des gemein-
samen Kommunalunternehmens und 
die Bestimmung des vorsitzenden Mit-
glieds des Verwaltungsrats, 

6. die Verteilung des Unternehmensver-
mögens und des Personals im Fall der 
Auflösung und des Austritts eines Trä-
gers. 

 
§ 17 Abs. 2 Satz 3 gilt für die Satzung des 
gemeinsamen Kommunalunternehmens ent-
sprechend. Sollen Sacheinlagen geleistet 
werden, müssen der Gegenstand der Sach-
einlage und der Betrag der Stammeinlage, 
auf die sich die Sacheinlage bezieht, in der 
Unternehmenssatzung festgesetzt werden. 
Erlässt das Unternehmen eine Satzung, so 
hat es diese für das Gebiet jedes Trägers 
des Unternehmens nach den Vorschriften 
bekannt zu machen, die für die Bekanntma-
chung eigener Satzungen des Trägers gel-
ten. 
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(2) Dem Verwaltungsrat des gemeinsamen 
Kommunalunternehmens gehören die 
Hauptverwaltungsbeamtinnen und Haupt-
verwaltungsbeamten ihrer Träger an; sofern 
Beigeordnete bestellt sind, zu deren Ge-
schäftsbereichen die dem Unternehmen 
übertragenen Aufgaben gehören, vertreten 
diese anstelle der Hauptverwaltungsbeam-
tinnen und Hauptverwaltungsbeamten ihren 
Träger im Verwaltungsrat. § 114 a Abs. 8 
Satz 3 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. Von 
jedem Träger ist mindestens eine weitere 
Person in den Verwaltungsrat zu entsenden; 
für sie gelten § 114 a Abs. 8 Sätze 5 bis 8 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen entsprechend. 
 
(3) Soweit die Träger für die Verbindlichkei-
ten des gemeinsamen Kommunalunterneh-
mens einzutreten haben, haften sie als Ge-
samtschuldner. Der Ausgleich im Innenver-
hältnis richtet sich vorbehaltlich einer abwei-
chenden Regelung in der Unternehmenssat-
zung nach dem Verhältnis der von jedem 
Träger des Unternehmens auf das Stamm-
kapital zu leistenden Einlage. 
 
(4) Entscheidungen des Verwaltungsrats 
über die Beteiligung an anderen Unterneh-
men und die Erhöhung des Stammkapitals 
bedürfen der Zustimmung der Vertretungen 
aller Träger. Hinsichtlich des Erlasses von 
Satzungen unterliegen die Verwaltungsrats-
mitglieder der Weisung der Vertretung des 
jeweiligen Trägers. § 27 Absatz 4 Satz 2 gilt 
entsprechend. 
 
(5) Das für Inneres zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, 
 
1. das Verfahren bei der Errichtung eines 

gemeinsamen Kommunalunterneh-
mens sowie in den weiteren in § 27 Abs. 
2 und 3 genannten Fällen, 

2. den Aufbau und die Verwaltung des ge-
meinsamen Kommunalunternehmens 
durch Rechtsverordnung zu regeln. 
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  § 29 
Allgemeine Aufsicht 

 
(1) Aufsichtsbehörde für Zweckverbände ist 
 
1. die Bezirksregierung, in deren Bezirk 

der Zweckverband seinen Sitz hat, 
wenn ein anderes Land, eine Gemeinde 
oder Gemeindeverband eines anderen 
Landes oder der Bund beteiligt sind so-
wie wenn Kreise, kreisfreie Städte, das 
Land oder Gemeindeverbände, zu de-
ren Mitgliedern Kreise, kreisfreie Städte 
oder das Land gehören, beteiligt sind,  

2. in allen übrigen Fällen die Landrätin  
oder der Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde, in dessen Bezirk 
der Zweckverband seinen Sitz hat. 

Für gemeinsame Kommunalunternehmen 
gilt Satz 1 mit der Maßgabe entsprechend, 
dass im Fall der Beteiligung eines Land-
schaftsverbandes oder des Regionalverban-
des Ruhr Aufsichtsbehörde das für Inneres 
zuständige Ministerium ist. 
 
(2) Obere Aufsichtsbehörde ist die Bezirks-
regierung, wenn die Landrätin oder der 
Landrat Aufsichtsbehörde ist, sonst das für 
Inneres zuständige Ministerium. Oberste 
Aufsichtsbehörde ist das für Inneres zustän-
dige Ministerium. 
 
(3) Im übrigen gelten für die Aufsicht über die 
Zweckverbände und die gemeinsamen Kom-
munalunternehmen die Vorschriften des 
13. Teiles der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen mit Ausnahme 
des § 126 entsprechend. 
 
(4) Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarun-
gen und Pflichtregelungen wird die Zustän-
digkeit der Aufsichtsbehörden der beteiligten 
Gemeinden und Gemeindeverbände, die 
ordnungsmäßige Durchführung der Aufga-
ben innerhalb ihres Verwaltungsbezirks zu 
überwachen, nicht berührt. Für die zum Ab-
schluss einer Vereinbarung erforderliche Ge-
nehmigung, die Anordnung einer Pflichtrege-
lung und die Genehmigung ihrer Kündigung 
ist zuständige Aufsichtsbehörde 
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1. die Bezirksregierung, zu deren Bezirk 
die Körperschaft gehört oder in deren 
Bezirk die Körperschaft ihren Sitz hat, 
die die Aufgabe für die anderen Beteilig-
ten übernimmt oder durchführt,  
a) wenn eine Gemeinde oder ein Ge-

meindeverband eines anderen Lan-
des beteiligt ist,  

b) wenn Kreise oder kreisfreie Städte 
beteiligt sind, 

c) wenn ein Gemeindeverband betei-
ligt ist, zu dessen Mitgliedern Kreise 
oder kreisfreie Städte, der Bund  
oder das Land gehören; 

2. in allen übrigen Fällen die Landrätin  
oder der Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde; zuständig ist die 
Landrätin oder der Landrat, zu deren 
beziehungsweise dessen Bezirk die 
Körperschaft gehört oder in deren be-
ziehungsweise dessen Bezirk die Kör-
perschaft ihren Sitz hat, die die Aufgabe 
für die anderen Beteiligten übernimmt  
oder durchführt. 

 
  § 33 

Weiterentwicklung der kommunalen  
Gemeinschaftsarbeit 

(Experimentierklausel) 
 

Zur Weiterentwicklung der kommunalen Ge-
meinschaftsarbeit kann das für Inneres zu-
ständige Ministerium im Einzelfall zeitlich be-
grenzte Ausnahmen von den Vorschriften 
dieses Gesetzes zulassen. 

 
Artikel 10 

Änderung der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

 
In § 2 Absatz 3 Satz 2, § 5 Absatz 5, § 12 
Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 3, § 22 
Absatz 8, § 23 Absatz 9, § 30 Absatz 7 
Satz 1, § 31 Satz 1, § 57 Absatz 1 Sätze 1, 2 
und 3 und § 65 Satz 1 der Kreisordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 646), die zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 
2016 (GV. NRW. S. 1150) geändert worden 
ist, wird jeweils das Wort „Inneres“ durch das 
Wort „Kommunales“ ersetzt. 
 

  
Kreisordnung (KrO NRW) 

für das Land Nordrhein-Westfalen 
 

§ 2 
Wirkungsbereich 

 
(1) Die Kreise sind, soweit die Gesetze nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmen, 
ausschließliche und eigenverantwortliche 
Träger der öffentlichen Verwaltung zur 
Wahrnehmung der auf ihr Gebiet begrenzten 
überörtlichen Angelegenheiten. Die Wahr-
nehmung örtlicher Aufgaben durch die Ge-
meinden bleibt unberührt. Mehrere Gemein-
den können überörtliche, auf ihre Gebiete 
begrenzte Aufgaben durch Zweckverbände 
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 oder im Wege öffentlich-rechtlicher Verein-
barungen durchführen.  
 
(2) Die Kreise nehmen ferner die Aufgaben 
wahr, die ihnen aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften übertragen sind. Den Kreisen kön-
nen nur durch Gesetz Pflichtaufgaben aufer-
legt werden. Pflichtaufgaben können den 
Kreisen zur Erfüllung nach Weisung übertra-
gen werden; das Gesetz bestimmt den Um-
fang des Weisungsrechts, das in der Regel 
zu begrenzen ist. Für die gemeinsame Wahr-
nehmung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung 
nach Weisung ist der Anwendungsbereich 
des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit nur nach Maßgabe der Absätze 
5 und 6 eröffnet. 
 
(3) Eingriffe in die Rechte der Kreise sind nur 
durch Gesetz zulässig. Rechtsverordnungen 
zur Durchführung solcher Gesetze bedürfen 
der Zustimmung des für die kommunale 
Selbstverwaltung zuständigen Ausschusses 
des Landtags und, sofern nicht die Landes-
regierung oder das für Inneres zuständige 
Ministerium sie erlassen, der Zustimmung 
des für Inneres zuständigen Ministeriums. 
 
(4) Werden den Kreisen neue Pflichten auf-
erlegt oder werden Pflichten bei der Novellie-
rung eines Gesetzes fortgeschrieben oder 
erweitert, ist gleichzeitig die Aufbringung der 
Mittel zu regeln. Führen diese neuen Pflich-
ten zu einer Mehrbelastung der Kreise, ist 
ein entsprechender Ausgleich zu schaffen. 
 
(5) Zur Effizienzsteigerung kann ein Kreis mit 
einem benachbarten Kreis gemäß §§ 23 ff. 
des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit vereinbaren, dass ihm gemäß 
§ 2 Abs. 2 Satz 3 übertragene Aufgaben von 
dem benachbarten Kreis übernommen oder 
für ihn durchgeführt werden. Satz 1 gilt auch 
für den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zwischen einem Kreis und ei-
ner benachbarten kreisfreien Stadt. 
 
(6) Absatz 5 gilt nur, soweit 
 
- Bundesrecht oder Recht der Europäi-

schen Gemeinschaften nicht entgegen-
steht, oder 
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- der Abschluss einer öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarung nicht durch Gesetz 
oder Rechtsverordnung ausdrücklich 
eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, 
oder 

- durch die beabsichtigte Aufgabenverla-
gerung schutzwürdige Belange Dritter 
nicht unangemessen beeinträchtigt wer-
den oder Gründe des öffentlichen 
Wohls nicht entgegenstehen. 

 
  § 5 

Satzungen 
 

(1) Die Kreise können ihre Angelegenheiten 
durch Satzung regeln, soweit Gesetze nichts 
anderes bestimmen. Satzungen bedürfen 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde nur, 
wenn dies gesetzlich ausdrücklich vorge-
schrieben ist. 
 
(2) In den Satzungen können vorsätzliche 
und fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen 
Gebote und Verbote mit Bußgeld bedroht 
werden. Zuständige Verwaltungsbehörde im 
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist der Landrat. 
 
(3) Jeder Kreis hat eine Hauptsatzung zu er-
lassen. In ihr ist mindestens zu ordnen, was 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes der 
Hauptsatzung vorbehalten ist. Die Hauptsat-
zung und ihre Änderung kann der Kreistag 
nur mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl 
der Mitglieder beschließen. 
 
(4) Satzungen sind öffentlich bekanntzuma-
chen. Sie treten, wenn kein anderer Zeit-
punkt bestimmt ist, mit dem Tage nach der 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
(5) Das für Inneres zuständige Ministerium 
bestimmt durch Rechtsverordnung, welche 
Verfahrens- und Formvorschriften bei der öf-
fentlichen Bekanntmachung von Satzungen 
und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmun-
gen einzuhalten sind, soweit nicht andere 
Gesetze hierüber besondere Regelungen 
enthalten. 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/1672 

 
 

28 

(6) Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes kann ge-
gen Satzungen und sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung 

fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung oder die sonstige ortsrecht-
liche Bestimmung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekanntgemacht wor-
den, 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluß 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber dem Kreis vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der 
Satzung oder der sonstigen ortsrechtlichen 
Bestimmung ist auf die Rechtsfolgen nach 
Satz 1 hinzuweisen. 
 
(7) Die Kreise bestimmen in ihrer Hauptsat-
zung die Form der öffentlichen Bekanntma-
chung für die nach diesem Gesetz oder an-
deren Rechtsvorschriften vorgeschriebenen 
sonstigen öffentlichen Bekanntmachungen, 
soweit nicht andere Gesetze hierüber beson-
dere Regelungen enthalten. Für die Form 
und den Vollzug der Bekanntmachung gilt 
die Rechtsverordnung nach Absatz 5 ent-
sprechend. 

 
  § 12 

Name, Bezeichnung und Sitz 
 

(1) Die Kreise führen ihre bisherigen Namen. 
Der Kreistag kann mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln seiner Mitglieder den Kreisna-
men ändern. Die Änderung des Kreisna-
mens bedarf der Genehmigung des für Inne-
res zuständigen Ministeriums. Sätze 2 und 3 
finden auch in den Fällen Anwendung, in de-
nen der Kreisname durch Gesetz festgelegt 
wurde, wenn seit dem Inkrafttreten des Ge-
setzes zehn Jahre vergangen sind. 
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(2) Die Kreise können Bezeichnungen, die 
auf der Geschichte oder der heutigen Eigen-
art oder Bedeutung des Kreises beruhen, 
führen. Der Kreistag kann mit einer Mehrheit 
von drei Vierteln seiner Mitglieder diese Be-
zeichnung bestimmen und ändern. Die Be-
stimmung und Änderung der Bezeichnung 
bedarf der Genehmigung des für Inneres zu-
ständigen Ministeriums. 
 
(3) Der Kreistag bestimmt den Sitz der Kreis-
verwaltung; der Beschluß bedarf der Geneh-
migung der Landesregierung. 

 
  § 22 

Einwohnerantrag 
 

(1) Einwohner, die seit mindestens drei Mo-
naten im Kreis wohnen und das 14. Lebens-
jahr vollendet haben, können beantragen, 
daß der Kreistag über eine bestimmte Ange-
legenheit, für die er gesetzlich zuständig ist, 
berät und entscheidet. 
 
(2) Der Antrag muß schriftlich eingereicht 
werden. Er muß ein bestimmtes Begehren 
und eine Begründung enthalten. Er muß bis 
zu drei Personen benennen, die berechtigt 
sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Die 
Verwaltung ist in den Grenzen ihrer Verwal-
tungskraft ihren Einwohnern bei der Einlei-
tung eines Einwohnerantrages behilflich. 
 
(3) Ein Einwohnerantrag muß von mindes-
tens 4 vom Hundert der Einwohner unter-
zeichnet sein, höchstens jedoch von 8 000, 
Einwohnern. 
 
(4) Jede Liste mit Unterzeichnungen muß 
den vollen Wortlaut des Antrags enthalten. 
Eintragungen, welche die Person des Unter-
zeichners nach Namen, Vornamen, Geburts-
datum und Anschrift nicht zweifelsfrei erken-
nen lassen, sind ungültig. Die Angaben wer-
den vom Kreis geprüft. 
 
(5) Der Antrag ist nur zulässig, wenn nicht in 
derselben Angelegenheit innerhalb der letz-
ten zwölf Monate bereits ein Antrag gestellt 
wurde. 
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(6) Die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 
müssen im Zeitpunkt des Eingangs des An-
trags beim Kreis erfüllt sein. 
 
(7) Der Kreistag stellt unverzüglich fest, ob 
der Einwohnerantrag zulässig ist. Er hat un-
verzüglich darüber zu beraten und zu ent-
scheiden, spätestens innerhalb von vier Mo-
naten nach seinem Eingang. Den Vertretern 
des Einwohnerantrags soll Gelegenheit ge-
geben werden, den Antrag in der Kreistags-
sitzung zu erläutern. 
 
(8) Das für Inneres zuständige Ministerium 
kann durch Rechtsverordnung das Nähere 
über die Durchführung des Einwohneran-
trags regeln. 

 
  § 23 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
 
(1) Die Bürger der kreisangehörigen Ge-
meinden können beantragen (Bürgerbegeh-
ren), daß sie anstelle des Kreistags über 
eine Angelegenheit des Kreises selbst ent-
scheiden (Bürgerentscheid). Der Kreistag 
kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder beschlie-
ßen, dass über eine Angelegenheit des Krei-
ses ein Bürgerentscheid stattfindet (Kreis-
tagsbürgerentscheid). Absatz 2 Satz 1 sowie 
die Absätze 5, 7, 8 und 9 gelten entspre-
chend. 
 
(2) Das Bürgerbegehren muss schriftlich ein-
gereicht werden und die zur Entscheidung zu 
bringende Frage sowie eine Begründung 
enthalten. Es muss bis zu drei Bürger der 
zum Kreis gehörenden Gemeinden benen-
nen, die berechtigt sind, die Unterzeichnen-
den zu vertreten (Vertretungsberechtigte). 
Bürger, die beabsichtigen, ein Bürgerbegeh-
ren durchzuführen, teilen dies der Verwal-
tung schriftlich mit. Die Verwaltung ist in den 
Grenzen ihrer Verwaltungskraft ihren Bür-
gern bei der Einleitung eines Bürgerbegeh-
rens behilflich. Sie teilt den Vertretungsbe-
rechtigten schriftlich eine Einschätzung der 
mit der Durchführung der verlangten Maß-
nahme verbundenen Kosten (Kostenschät-
zung) mit. Die Kostenschätzung der Verwal-
tung ist bei der Sammlung der Unterschriften 
nach Absatz 4 anzugeben. 
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(3) Richtet sich ein Bürgerbegehren gegen 
einen Beschluß des Kreistags, muß es inner-
halb von sechs Wochen nach der Bekannt-
machung des Beschlusses eingereicht sein. 
Gegen den Beschluß, der nicht der Bekannt-
machung bedarf, beträgt die Frist drei Mo-
nate nach dem Sitzungstag. Nach der schrift-
lichen Mitteilung nach Absatz 2 Satz 3 ist der 
Ablauf der Fristen aus Satz 1 und Satz 2 bis 
zur Mitteilung der Verwaltung nach Absatz 2 
Satz 5 gehemmt. 
 
(4) Ein Bürgerbegehren muss in einem Kreis 
 

bis 200 000 Ein-
wohner 

von 5 % 

mit mehr als 200 
000 Einwohnern, 

  

aber nicht mehr 
als als 500 000 
Einwohnern 

von 4 %, 

mit mehr als 500 
000 Einwohnern 

von 3 % 

 
der Bürger der kreisangehörigen Gemeinden 
unterzeichnet sein. 
Die Angaben werden vom Kreis geprüft. Im 
übrigen gilt § 22 Abs. 4 entsprechend. 
 
(5) Ein Bürgerbegehren ist unzulässig über 
 
1. die innere Organisation der Kreisver-

waltung, 
2. die Rechtsverhältnisse der Mitglieder 

des Kreistages, der Mitglieder des 
Kreisausschusses und der Mitglieder 
der Ausschüsse sowie der Bediensteten 
des Kreises, 

3. die Haushaltssatzung, die Eröffnungsbi-
lanz, den Jahresabschluss und den Ge-
samtabschluss des Kreises (einschließ-
lich der Wirtschaftspläne und des Jah-
resabschlusses der Eigenbetriebe) so-
wie die kommunalen Abgaben und die 
privatrechtlichen Entgelte, 

4. Angelegenheiten, die im Rahmen eines 
Planfeststellungsverfahrens oder eines 
förmlichen Verwaltungsverfahrens mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung oder eines 
abfallrechtlichen, immissionsschutz-
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rechtlichen, wasserrechtlichen oder ver-
gleichbaren Zulassungsverfahrens zu 
entscheiden sind. 

 
Ein Bürgerbegehren darf nur Angelegenhei-
ten zum Gegenstand haben, über die inner-
halb der letzten zwei Jahre nicht bereits ein 
Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. 
 
(6) Der Kreistag stellt unverzüglich fest, ob 
das Bürgerbegehren zulässig ist. Gegen die 
ablehnende Entscheidung des Kreistages 
können nur die Vertreter des Bürgerbegeh-
rens nach Absatz 2 Satz 2 einen Rechtsbe-
helf einlegen. Entspricht der Kreistag dem 
zulässigen Bürgerbegehren nicht, so ist in-
nerhalb von drei Monaten ein Bürgerent-
scheid durchzuführen. Entspricht der Kreis-
tag dem Bürgerbegehren, so unterbleibt der 
Bürgerentscheid. Den Vertretern des Bürger-
begehrens soll Gelegenheit gegeben wer-
den, den Antrag in der Sitzung des Kreistags 
zu erläutern. Ist die Zulässigkeit des Bürger-
begehrens festgestellt, darf bis zur Feststel-
lung des Ergebnisses des Bürgerentscheids 
eine dem Begehren entgegenstehende Ent-
scheidung der Kreisorgane nicht mehr ge-
troffen oder mit dem Vollzug einer derartigen 
Entscheidung nicht mehr begonnen werden, 
es sei denn, zu diesem Zeitpunkt haben 
rechtliche Verpflichtungen des Kreises 
hierzu bestanden (Sperrwirkung des zulässi-
gen Bürgerbegehrens). 
 
(7) Bei einem Bürgerentscheid kann über die 
gestellte Frage nur mit Ja oder Nein abge-
stimmt werden. Die Frage ist in dem Sinne 
entschieden, in dem sie von der Mehrheit der 
gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern 
diese Mehrheit in Kreisen mit 
 
bis zu 200.000 Einwohnern 
 mindestens 20 Prozent, 
 
über 200.000 bis zu 500.000 Einwohnern 
 mindestens 15 Prozent, 
 
mehr als 500.000 Einwohnern 
 mindestens 10 Prozent 
 
der Bürger beträgt. 
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Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit 
Nein beantwortet. Sollen an einem Tag meh-
rere Bürgerentscheide stattfinden, hat der 
Kreistag eine Stichfrage für den Fall zu be-
schließen, dass die gleichzeitig zur Abstim-
mung gestellten Fragen in einer miteinander 
nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet 
werden (Stichentscheid). Es gilt dann dieje-
nige Entscheidung, für die sich im Stichent-
scheid die Mehrheit der gültigen Stimmen 
ausspricht. Bei Stimmengleichheit im Stich-
entscheid gilt der Bürgerentscheid, dessen 
Frage mit der höchsten Stimmenzahl mehr-
heitlich beantwortet worden ist. 
 
(8) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung ei-
nes Kreistagsbeschlusses. Vor Ablauf von 
zwei Jahren kann er nur auf Initiative des 
Kreistags durch einen neuen Bürgerent-
scheid abgeändert werden. 
 
(9) Das für Inneres zuständige Ministerium 
kann durch Rechtsverordnung das Nähere 
über die Durchführung des Bürgerbegehrens 
und des Bürgerentscheids regeln. 

 
  § 30 

Entschädigung der Kreistagsmitglieder 
 

(1) Ein Kreistagsmitglied im Kreistag, ein 
Kreistagsmitglied im Kreisausschuss oder 
ein Mitglied in einem Ausschuss hat An-
spruch auf Ersatz des Verdienstausfalles, 
der ihm durch die Mandatsausübung ent-
steht, soweit sie während der Arbeitszeit er-
forderlich ist. Entgangener Verdienst aus Ne-
bentätigkeiten und Verdienst, der außerhalb 
der Arbeitszeit hätte erzielt werden können, 
bleibt außer Betracht. 
 
(2) Als Ersatz des Verdienstausfalls wird 
mindestens ein in einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 7 festzulegender Regelstun-
densatz gezahlt, es sei denn, daß ersichtlich 
keine finanziellen Nachteile entstanden sind. 
In der Hauptsatzung kann ein höherer Regel-
stundensatz festgelegt werden. Darüber hin-
aus wird in folgenden Fällen eine höhere 
Entschädigung gezahlt: 
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1. Abhängig Erwerbstätigen wird auf An-
trag anstelle des Regelstundensatzes 
der tatsächlich entstandene und nach-
gewiesene Verdienstausfall ersetzt; 

2. Selbständige erhalten auf Antrag an-
stelle des Regelstundensatzes eine 
Verdienstausfallpauschale je Stunde, 
die im Einzelfall auf der Grundlage des 
glaubhaft gemachten Einkommens 
nach billigem Ermessen festgesetzt 
wird. 

 
In der Rechtsverordnung nach Absatz 7 ist 
ein einheitlicher Höchstbetrag festzulegen, 
der bei dem Ersatz des Verdienstausfalls je 
Stunde nicht überschritten werden darf. 
 
(3) Personen, die 
 
1. einen Haushalt mit 
 

a) mindestens zwei Personen, von de-
nen mindestens eine ein Kind unter 
14 Jahren oder eine anerkannt pfle-
gebedürftige Person nach § 14 
SGB XI ist, oder 

b) mindestens drei Personen 
 
führen und 

2. nicht oder weniger als 20 Stunden je 
Woche erwerbstätig sind, 

 
erhalten für die mandatsbedingte Abwesen-
heit vom Haushalt den Regelstundensatz 
nach Absatz 2 Satz 1. Absatz 2 Satz 3 gilt 
entsprechend. Statt des Regelstundensat-
zes werden auf Antrag die notwendigen Kos-
ten für eine Vertretung im Haushalt ersetzt. 
 
(4) Ist während der mandatsbedingten Ab-
wesenheit vom Haushalt eine entgeltliche 
Kinderbetreuung notwendig, werden die 
nachgewiesenen Kosten auf Antrag erstat-
tet. Kinderbetreuungskosten werden nicht für 
Zeiträume erstattet, für die Entschädigung 
nach Absatz 2 oder 3 geleistet wird. Die 
Hauptsatzung kann die näheren Einzelheiten 
regeln. 
 
(5) Unabhängig von einem Anspruch auf 
Verdienstausfall besteht ein Anspruch auf 
angemessene Aufwandsentschädigung 
nach folgenden Maßgaben: 
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1. Einem Kreistagsmitglied kann die Auf-
wandsentschädigung teilweise als Sit-
zungsgeld für Kreistags-, Kreisaus-
schuss-, Ausschuss- und Fraktionssit-
zungen gezahlt werden. 

2. Ein Ausschussmitglied, das nicht Kreis-
tagsmitglied ist (sachkundiger Bürger), 
erhält ein Sitzungsgeld für die im Rah-
men seiner Mandatsausübung erforder-
liche Teilnahme an Kreisausschuss-, 
Ausschuss- und Fraktionssitzungen. 

3. Ein stellvertretendes Ausschussmit-
glied, das nicht Kreistagsmitglied ist, er-
hält unabhängig vom Eintritt des Vertre-
tungsfalles für die im Rahmen seiner 
Mandatsausübung erforderliche Teil-
nahme an Fraktionssitzungen ein Sit-
zungsgeld. 

 
(6) Fraktionssitzungen sind auch Sitzungen 
von Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, 
Fraktionsarbeitskreise). Die Zahl der ersatz-
pflichtigen Fraktionssitzungen pro Jahr ist in 
der Hauptsatzung zu beschränken. 
 
(7) Das für Inneres zuständige Ministerium 
bestimmt durch Rechtsverordnung 
 
1. die Höhe des Regelstundensatzes und 

des Höchstbetrages nach Absatz 2, 
2. die Höhe der monatlichen Aufwandsent-

schädigung sowie die Höhe der Sit-
zungsgelder, 

3. die Fahrtkostenerstattung und den Er-
satz von Auslagen neben der Auf-
wandsentschädigung. 

 
Die Höhe der Aufwandsentschädigung und 
der Sitzungsgelder ist zu Beginn und mit Ab-
lauf der Hälfte der Wahlperiode anzupassen. 
Grundlage dafür ist die Preisentwicklung 
ausgewählter Waren und Leistungen im 
Preisindex für die Lebenshaltung aller priva-
ten Haushalte seit dem Zeitpunkt der voran-
gegangenen Anpassung der Höhe der Auf-
wandsentschädigung und der Sitzungsgel-
der. Die Höhe des Regelstundensatzes und 
des Höchstbetrages wird zu Beginn und zur 
Mitte der Wahlperiode im Hinblick auf ihre 
Angemessenheit überprüft. 
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  § 31 
Aufwandsentschädigung 

 
Neben den Entschädigungen, die den Kreis-
tagsmitgliedern nach § 30 zustehen, erhalten 
 
1. Stellvertreter des Landrats nach § 46 

Absatz 1, 
2. Vorsitzende von Ausschüssen des 

Kreistags mit Ausnahme des Wahlprü-
fungsausschusses, 

3. Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen 
mit mindestens acht Mitgliedern auch 
ein stellvertretender Vorsitzender, mit 
mindestens 16 Mitgliedern auch zwei 
und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 
drei stellvertretende Vorsitzende -  

 
eine vom für Inneres zuständigen Ministe-
rium durch Rechtsverordnung festzuset-
zende angemessene Aufwandsentschädi-
gung. In der Hauptsatzung können weitere 
Ausschüsse von der Regelung in Satz 1 
Nummer 2 ausgenommen werden. Eine Auf-
wandsentschädigung ist nicht zu gewähren, 
wenn das Kreistagsmitglied hauptberuflich 
tätiger Mitarbeiter einer Fraktion ist. 

 
  § 57 

Aufsicht 
 

(1) Aufsichtsbehörde des Kreises ist die Be-
zirksregierung, obere Aufsichtsbehörde das 
für Inneres zuständige Ministerium (allge-
meine Aufsicht). Das für Inneres zuständige 
Ministerium kann seine Befugnisse als obere 
Aufsichtsbehörde allgemein auf die Bezirks-
regierung übertragen. Die der obersten Auf-
sichtsbehörde gesetzlich übertragenen Be-
fugnisse nimmt das für Inneres zuständige 
Ministerium wahr. 
 
(2) Soweit die Kreise ihre Aufgaben nach 
Weisung erfüllen (§ 2 Abs. 2 Satz 3) richtet 
sich die Aufsicht nach den hierzu erlassenen 
Gesetzen (Sonderaufsicht). 
 
(3) Im übrigen gelten für die Aufsicht über die 
Kreise die Bestimmungen des 13. Teils der 
Gemeindeordnung entsprechend. 
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  § 65 
Durchführung des Gesetzes 

 
Das für Inneres zuständige Ministerium er-
läßt die zur Durchführung dieses Gesetzes 
erforderlichen Rechtsverordnungen. Es er-
läßt die erforderlichen Verwaltungsvorschrif-
ten. 

 
Artikel 11 

Änderung des Gesetzes über den Regio-
nalverband Ruhr 

 
In § 4 Absatz 3 Satz 6, § 11 Absatz 4 Sätze 
1 und 2, § 12 Absatz 4 Satz 1 und § 22 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Gesetzes 
über den Regionalverband Ruhr in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. Februar 
2004 (GV. NRW. S. 96), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 966) geändert worden 
ist, wird jeweils das Wort „Inneres“ durch das 
Wort „Kommunales“ ersetzt. 

 

  
Gesetz über den Regionalverband Ruhr 

(RVRG) 
 

§ 4 
Aufgaben und Tätigkeiten 

 
(1) Der Verband nimmt folgende Aufgaben 
wahr (Pflichtaufgaben): 
 
1. Erstellung und Aktualisierung von Mas-

terplänen gemäß § 6, 
2. Trägerschaften, Fortführung und Wei-

terentwicklung des Emscher Land-
schaftsparks und der Route der Indust-
riekultur, 

3. Sicherung und Weiterentwicklung von 
Grün-, Wasser-, Wald- und sonstigen 
von der Bebauung freizuhaltenden Flä-
chen mit überörtlicher Bedeutung für die 
Erholung und zur Erhaltung eines aus-
gewogenen Naturhaushaltes (Ver-
bandsgrünflächen), 

4. regionale Wirtschaftsförderung und re-
gionales Standortmarketing einschließ-
lich der Entwicklung und Vermarktung 
von Gewerbeflächen von regionaler Be-
deutung sowie regionale Tourismusför-
derung und Öffentlichkeitsarbeit für das 
Verbandsgebiet, 

5. Analyse und Bewertung von Daten zur 
Strukturentwicklung (Raumbeobach-
tung). 

 
(2) Der Verband kann folgende weitere Auf-
gaben mit regionaler Bedeutung überneh-
men oder bestehende Aufgaben aufgeben 
(freiwillige Aufgaben): 
 
1. Trägerschaft und Mitwirkung bei regio-

nalen Kultur- und Sportprojekten sowie 
regional bedeutsamen Kooperations-
projekten, 
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2. Durchführung von vermessungstechni-
schen und kartographischen Arbeiten 
für das Verbandsgebiet,  

3. Beteiligung an der Errichtung und dem 
Betrieb von Freizeitanlagen mit überört-
licher Bedeutung, 

4. Planung und Durchführung von und Be-
teiligung an Projekten und Vorhaben zur 
Förderung der Umsetzung der Ziele des 
Klimaschutzes und zur Förderung der 
Nutzung erneuerbarer Energien im Ver-
bandsgebiet und die Erarbeitung regio-
naler Energie- und Klimaschutzkon-
zepte,  

5. Planung und Durchführung von und Be-
teiligung an Projekten und Vorhaben zur 
Verwertung von Grubengas, 

6. Verkehrsentwicklungsplanung für das 
Verbandsgebiet sowie Unterstützung 
der Verbandskommunen bei der Ver-
kehrsentwicklungsplanung und der 
Nahverkehrsplanung; die Nahverkehrs-
planungen der Zweckverbände, insbe-
sondere für den SPNV, sind dabei zu 
beachten, 

7. Unterstützung der europäischen Idee 
und Vernetzung der kommunalen Euro-
paarbeit im Verbandsgebiet. 

 
Die Übernahme oder Aufgabe erfolgt durch 
Änderung der Verbandsordnung. Die Ände-
rung bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln 
der gesetzlichen Zahl der stimmberechtigten 
Mitglieder der Verbandsversammlung. 
 
(3) Der Verband kann auf Antrag einer oder 
mehrerer Mitgliedskörperschaften kommu-
nale Aufgaben seiner Mitgliedskörperschaf-
ten für das gesamte Verbandsgebiet über-
nehmen oder übernommene Aufgaben auf 
seine Mitgliedskörperschaften rückübertra-
gen, insbesondere die Bewerbung um für 
Kommunen ausgelobte Projekte und deren 
Trägerschaft (Aufgaben auf Antrag). Dies gilt 
nicht für bundesgesetzlich normierte Zustän-
digkeiten der Kreise und kreisfreien Städte. 
Die Übernahme und Rückübertragung er-
folgt durch Änderung der Verbandsordnung. 
Die Änderung zur Übernahme bedarf der 
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen 
Zahl der stimmberechtigten Mitglieder der 
Verbandsversammlung und der vorherigen 
Zustimmung aller Mitgliedskörperschaften. 
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Die Änderung zur Rückübertragung bedarf 
der einfachen Mehrheit der gesetzlichen 
Zahl der stimmberechtigten Mitglieder der 
Verbandsversammlung und der vorherigen 
Zustimmung der Mehrheit der Mitgliedskör-
perschaften.  
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben und 
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung 
können nur mit Genehmigung der fachlich 
zuständigen obersten Landesbehörde im 
Einvernehmen mit dem für Inneres zuständi-
gen Ministerium übernommen und rücküber-
tragen werden. Die oberste Landesbehörde 
gibt die Genehmigung im Ministerialblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen bekannt. Die 
Landesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Aufsicht über die nach 
Weisung zu erfüllende Aufgabe (Sonderauf-
sicht) abweichend von den spezialgesetzli-
chen Aufsichtsregelungen auf eine Bezirks-
regierung zu übertragen. 
 
(4) Der Verband kann auf Antrag für eine  
oder mehrere  Mitgliedskörperschaften fol-
gende Tätigkeiten durchführen (Tätigkeiten 
auf Antrag): 
 
1. Abfälle bewirtschaften (§ 3 Absatz 14 

bis 26 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), 
das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324, 3753) 
geändert worden ist), 

2. Landschaftspläne ausarbeiten (§ 7 des 
Landesnaturschutzgesetzes vom 
21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) 
neu gefasst worden ist), 

3. Maßnahmen zur Entwicklung, Pflege 
und Erschließung der Landschaft, ins-
besondere zur Schaffung und zum Aus-
bau von Flächen im Sinne von Absatz 1 
Nummer 3 sowie zur Behebung und 
zum Ausgleich von Schäden an Land-
schaftsteilen und Verunstaltung des 
Landschaftsbildes übernehmen, 

4. die besonders geschützten Teile von 
Natur und Landschaft betreuen (§ 23 
Absatz 4 des Landesnaturschutzgeset-
zes). 

 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2553&vd_back=N568&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=1
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(5) Der Verband kann unbeschadet des Ab-
satzes 4 Nummer 1 Abfälle auch dann ent-
sorgen, wenn Mitgliedskörperschaften ihre 
Entsorgungspflicht ausgeschlossen haben 
(§ 20 Absatz 2 des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes). 
 
(6) Der Verband kann für eine oder meh-
rere  Mitgliedskörperschaften auf Antrag ge-
gen ein aufwanddeckendes Entgelt befristet 
kommunale Tätigkeiten für ihr Gemeindege-
biet (örtliche Angelegenheiten) durchführen. 
Vor Ablauf der Befristung ist eine Kündigung 
nur aus wichtigem Grund zulässig. 
 
(7) Die Durchführung der Tätigkeiten, Pro-
jekte und Planungsleistungen nach den Ab-
sätzen 4 bis 6 lässt die gesetzliche Aufga-
benträgerschaft der Mitgliedskörperschaft 
unberührt. 

 
  § 11 

Einberufung, Zusammentritt und  
Vorsitz in der Verbandsversammlung; 
Sitzungen der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung tritt spätes-
tens am dreißigsten Tage nach Ablauf der in 
§ 10 Abs. 1 Satz 2 bestimmten Frist zu ihrer 
ersten Sitzung zusammen. 
 
(2) Die Verbandsversammlung wählt für die 
Dauer ihrer Wahlzeit ohne Aussprache die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Ver-
bandsversammlung und zwei stellvertre-
tende Vorsitzende. Sie kann weitere stellver-
tretende Vorsitzende wählen. 
 
(3) Das Wahlverfahren, die Verpflichtung der 
Vorsitzenden oder des Vorsitzenden, ihrer 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter und 
deren Abberufung sowie Einzelheiten über 
die Sitzungen, die Beschlussfähigkeit und 
die Abstimmungen in der Verbandsver-
sammlung sind in der Verbandsordnung zu 
regeln. 
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(4) Das für Inneres zuständige Ministerium 
und seine Beauftragten sind berechtigt, an 
den Beratungen teilzunehmen. Das für Inne-
res zuständige Ministerium ist von der Einbe-
rufung der Verbandsversammlung unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung rechtzeitig zu 
benachrichtigen. 
 
(5) Zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse und 
zur Überwachung bestimmter Verwaltungs-
angelegenheiten kann die Verbandsver-
sammlung Ausschüsse bilden. Sie muss ei-
nen Rechnungsprüfungsausschuss bilden. 
Die Verbandsversammlung kann für die Ar-
beit der Ausschüsse allgemeine Richtlinien 
aufstellen. Im Übrigen findet § 58 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen entsprechende Anwendung. 
 
(6) Für die Bildung von Fraktionen gilt § 56 
Gemeindeordnung entsprechend. Eine Frak-
tion besteht aus mindestens zwei stimmbe-
rechtigten Mitgliedern der Verbandsver-
sammlung. 

 
  § 12 

Pflichten und Rechte  
der Mitglieder der Verbandsversamm-

lung 
 

(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung 
sind verpflichtet, in ihrer Tätigkeit aus-
schließlich nach dem Gesetz und ihrer 
freien, nur durch Rücksicht auf das öffentli-
che Wohl bestimmten Überzeugung zu han-
deln; sie sind an Aufträge nicht gebunden. 
 
(2) Die Pflichten und Rechte der Mitglieder 
der Verbandsversammlung regelt die Ver-
bandsordnung nach Maßgabe der §§ 30, 31 
und 32 Gemeindeordnung. Die Hauptverwal-
tungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbe-
amten unterliegen den beamtenrechtlichen 
Bestimmungen.  
 
(3) Die ehrenamtlichen Mitglieder der Ver-
bandsversammlung haben Anspruch auf 
Freistellung, Ersatz ihres Verdienstausfalls 
und auf Aufwandsentschädigung nach den 
Regeln der §§ 44, 45 Gemeindeordnung und 
der Entschädigungsverordnung. 
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(4) Neben den Entschädigungen, die den eh-
renamtlichen Mitgliedern der Verbandsver-
sammlung nach Absatz 3 zustehen, erhalten 
 
1. die Vorsitzende oder der Vorsitzende 

der Verbandsversammlung, 
2. die stellvertretenden Vorsitzenden der 

Verbandsversammlung und weitere 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter, 

3. Vorsitzende von Ausschüssen der Ver-
bandsversammlung, 

4. Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen 
mit mindestens acht Mitgliedern auch 
eine stellvertretende Vorsitzende oder 
ein stellvertretender Vorsitzender, mit 
mindestens 16 Mitgliedern auch zwei 
und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 
drei stellvertretende Vorsitzende - 

 
eine vom für Inneres zuständigen Ministe-
rium durch Rechtsverordnung festzuset-
zende angemessene Aufwandsentschädi-
gung. Durch Satzung können einzelne Aus-
schüsse von der Regelung in Satz 1 Num-
mer 3 ausgenommen werden. 
 

  § 22 
Allgemeine Aufsicht 

 
(1) Die Aufsicht über den Verband führt das 
für Inneres zuständige Ministerium. Die Auf-
sicht erstreckt sich darauf, dass der Verband 
im Einklang mit den Gesetzen verwaltet wird 
(allgemeine Aufsicht). 
 
(2) Das für Inneres zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, im Wege der Rechtsverord-
nung die allgemeine Aufsicht über den Ver-
band auf eine Bezirksregierung zu übertra-
gen. 
 
(3) Im Übrigen gelten für die Aufsicht über 
den Verband die §§ 121 bis 124, 126 und 
127 Gemeindeordnung entsprechend. 
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Artikel 12 
Änderung des Gesetzes über den Lan-

desverband Lippe 
 
Das Gesetz über den Landesverband Lippe 
vom 5. November 1948 (GV. NRW. 1949 
S. 269), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 18. September 2012 (GV. NRW. 
S. 436) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 
1. § 7 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wör-
ter „Innenministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen“ durch die 
Wörter „für Kommunales zustän-
dige Ministerium“ ersetzt. 

 
 
 
b) In Absatz 3 Satz 3 und Absatz 6 

wird jeweils das Wort „Innenminis-
terium“ durch die Wörter „für Kom-
munales zuständige Ministerium“ 
ersetzt. 

 
 

  
Gesetz über den Landesverband Lippe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Der Verbandsvorsteher 

 
(1) Der Verbandsvorsteher ist Wahlbeamter 
auf Zeit. Er muss die Befähigung zum höhe-
ren Verwaltungsdienst oder einen Hoch-
schulabschluss in dem Bereich Wirtschafts- 
oder Kulturwissenschaften sowie die zur Er-
füllung seiner Aufgaben erforderliche mehr-
jährige Erfahrung in einer Führungsposition 
in Wirtschaft, Verwaltung oder Kulturma-
nagement besitzen. 
 
(2) Der Verbandsvorsteher wird von der Ver-
bandsversammlung für die Dauer von 8 Jah-
ren gewählt und durch das Innenministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen ernannt. 
Im Falle der Wiederwahl schließt sich die 
neue Amtszeit an das Ende der vorangegan-
genen an. 
 
(3) Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, 
eine erste und zweite Wiederwahl anzuneh-
men, wenn sie jeweils spätestens drei Mo-
nate vor Ablauf der Amtszeit erfolgt. Lehnt 
der Verbandsvorsteher eine Wiederwahl 
ohne wichtigen Grund ab, so ist er mit Ablauf 
der Amtszeit zu entlassen. Ob ein wichtiger 
Grund vorliegt, entscheidet das Innenminis-
terium. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 
die Anstellungsbedingungen gegenüber de-
nen der davorliegenden Amtszeit ver-
schlechtert werden. 
 
(4) Die Stelle des Verbandsvorstehers ist 
auszuschreiben. Bei einer Wiederwahl kann 
hiervon abgesehen werden. Die Wahl oder 
Wiederwahl darf frühestens sechs Monate 
vor Freiwerden der Stelle erfolgen. 
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(5) Die Verbandsversammlung kann den 
Verbandsvorsteher abberufen. Der Antrag 
kann nur von der Mehrheit der gesetzlichen 
Zahl der Mitglieder gestellt werden. Zwi-
schen dem Eingang des Antrags und der Sit-
zung der Verbandsversammlung muss eine 
Frist von mindestens sechs Wochen liegen. 
Über den Antrag ist ohne Aussprache abzu-
stimmen. Die Abberufung bedarf einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl 
der Mitglieder. Der Verbandsvorsteher ist 
nicht stimmberechtigt. Er wird in diesem Fall 
durch seinen Stellvertreter (§ 8 Abs. 1 dieses 
Gesetzes) mit Stimmrecht vertreten. 
 
(6) Das Innenministerium nimmt für den Ver-
bandsvorsteher die Aufgaben der obersten 
Dienstbehörde und des Dienstvorgesetzten 
wahr. 
 
(7) Der Verbandsvorsteher führt die laufen-
den Geschäfte des Landesverbandes. Er hat 
die Beschlüsse der Verbandsversammlung 
und etwaiger anderer Organe vorzubereiten. 
Er vertritt den Landesverband nach außen. 
Zur rechtsgeschäftlichen Verpflichtung des 
Verbandes über Grundstücke sowie zur Aus-
stellung von Vollmachten ist die Aufnahme 
einer Urkunde erforderlich, die vom Ver-
bandsvorsteher und einem weiteren Mitglied 
der Verbandsversammlung unterzeichnet 
werden muss. 
 
Der Verbandsvorsteher hat in der Verbands-
versammlung das gleiche Stimmrecht wie 
die Verbandsabgeordneten. Bei den gesetz-
lichen Anforderungen an die Beschlussfähig-
keit, die Antragsvoraussetzungen und bei 
der Mehrheitsbildung ist der Verbandsvor-
steher wie ein Verbandsabgeordneter zu be-
rücksichtigen. Im Fall des § 7 Abs. 5 dieses 
Gesetzes (Abberufung) stimmt er nicht mit. 
 

 
 
2. In § 16 Satz 1 werden die Wörter „der 

Innenminister des Landes Nordrhein-
Westfalen, der“ durch die Wörter „das 
für Kommunales zuständige Ministe-
rium, das“ ersetzt. 

 

 § 16 
 

Die Aufsicht über den Verband führt der In-
nenminister des Landes Nordrhein-Westfa-
len, der seine Befugnisse auf den Regie-
rungspräsidenten in Detmold ganz oder teil-
weise übertragen kann. Der Verband hat 
über Fragen grundsätzlicher Bedeutung der 
Aufsichtsbehörde zu berichten. 
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3. In § 17 werden das Wort „Innenminis-

ters“ durch die Wörter „für Kommunales 
zuständigen Ministeriums“ und das 
Wort „Fachminister“ durch das Wort 
„Fachministerium“ ersetzt. 

 

 § 17  
 

Die Genehmigung des Innenministers im 
Einvernehmen mit dem jeweilig beteiligten 
Fachminister ist erforderlich bei 
 
1. Erwerb und Veräußerung von Grund-

stücken im Werte von über 10 000 DM, 
2. Aufnahme von Darlehen außerhalb ei-

nes laufenden Kassenkredits, 
3. Belastung von Grundeigentum, 
4. Übernahme einer fremden Verbindlich-

keit. 
 

Artikel 13 
Änderung der Landschaftsverbandsord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 

 
Die Landschaftsverbandsordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 657), die zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 966) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 9 Absatz 3 Sätze 1 und 2 wird je-

weils das Wort „Innenministerium“ 
durch die Wörter „für Kommunales zu-
ständige Ministerium“ ersetzt. 

 

  
Landschaftsverbandsordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LVerbO) 

 
§ 9 

Sitzungen der Landschaftsversammlung 
 

(1) Die Sitzungen der Landschaftsversamm-
lung sind öffentlich. Personenbezogene Da-
ten dürfen offenbart werden, soweit nicht 
schützenswerte Interessen einzelner oder 
Belange des öffentlichen Wohls überwiegen; 
erforderlichenfalls ist die Öffentlichkeit aus-
zuschließen. 
 
(2) Der Vorsitzende setzt nach Benehmen 
mit demDirektor des Landschaftsverbandes 
die Tagesordnung fest. Er hat dabei Vor-
schläge aufzunehmen, die ihm innerhalb ei-
ner in der Geschäftsordnung zu bestimmen-
den Frist von einem Fünftel der Mitglieder 
der Landschaftsversammlung oder einer 
Fraktion vorgelegt werden. Zeit und Ort der 
Sitzung sowie die Tagesordnung sind öffent-
lich bekanntzumachen. 
 
(3) Das Innenministerium und seine Beauf-
tragten sind berechtigt, an den Beratungen 
teilzunehmen. Das Innenministerium ist von 
der Einberufung der Landschaftsversamm-
lung unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
rechtzeitig zu benachrichtigen. 
 
(4) Über die Verhandlungen und Beschlüsse 
der Landschaftsversammlung ist eine Nie-
derschrift aufzunehmen. Diese wird vom 
Vorsitzenden und einem Schriftführer unter-
zeichnet, den die Landschaftsversammlung 
bestellt. 
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2. In § 16 Absatz 2 Satz 1 und § 24 Absatz 

1 Satz 1 wird jeweils das Wort „Inneres“ 
durch das Wort „Kommunales“ ersetzt. 

 

 § 16  
Freistellung, Entschädigung 

 
(1) Die Mitglieder der Landschaftsversamm-
lung, des Landschaftsausschusses und der 
Fachausschüsse haben Anspruch auf Frei-
stellung, Ersatz ihres Verdienstausfalls und 
auf Aufwandsentschädigung nach den Re-
geln der §§ 44, 45 Gemeindeordnung und 
der Entschädigungsverordnung. 
 
(2) Neben den Entschädigungen, die den 
Mitgliedern der Landschaftsversammlung 
nach Absatz 1 zustehen, erhalten 
 
1. der Vorsitzende der Landschaftsver-

sammlung, 
2. der Stellvertreter des Vorsitzenden der 

Landschaftsversammlung und weitere 
Stellvertreter, 

3. Vorsitzende von Ausschüssen der 
Landschaftsversammlung, 

4. Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen 
mit mindestens acht Mitgliedern auch 
ein stellvertretender Vorsitzender, mit 
mindestens 16 Mitgliedern auch zwei 
und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 
drei stellvertretende Vorsitzende -  

 
eine vom für Inneres zuständigen Ministe-
rium durch Rechtsverordnung festzuset-
zende angemessene Aufwandsentschädi-
gung. Durch Satzung können einzelne Aus-
schüsse von der Regelung in Satz 1 Num-
mer 3 ausgenommen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 30 
Überleitung 

 
(1) Rechte und Pflichten, welche durch Ge-
setz, Verordnung, Satzung oder Rechtsge-
schäfte den Provinzialverbänden übertragen 
sind, werden mit Inkrafttreten dieses Geset-
zes Rechte und Pflichten der Landschafts-
verbände. Soweit Rechte und Pflichten au-
ßerhalb des Aufgabenbereichs des § 5 lie-
gen, nehmen die Landschaftsverbände sie 
längstens bis zum 31. Dezember 1984 wahr. 
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3. In § 30 Absatz 2 Satz 5 werden die Wör-
ter „Inneres zuständigen Ministerium 
und dem Finanzministerium“ durch die 
Wörter „Kommunales zuständigen Mi-
nisterium und dem für Finanzen zustän-
digen Ministerium“ ersetzt. 

 
 

(2) Bedienstete im öffentlichen Dienst, die 
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im Gebiet 
des Landes Nordrhein-Westfalen ganz oder 
überwiegend Aufgaben nach den §§ 5 und 
30 Absatz 1 Satz 2 wahrnehmen, werden 
Bedienstete des zuständigen Landschafts-
verbandes. Die Landschaftsverbände sind 
zur Zahlung der Versorgungsbezüge für Be-
dienstete sowie deren Hinterbliebene ver-
pflichtet, auf die bei Eintritt des Versorgungs-
falles die Voraussetzungen des Satzes 1 zu-
trafen. Anderweitige vertragliche Abmachun-
gen bleiben unberührt. Die Landschaftsver-
bände sind Dienstherren derjenigen Be-
diensteten der Provinzialverbände, deren 
Unterbringung und Versorgung sich nach 
§ 63 des Gesetzes zur Regelung der Rechts-
verhältnisse der unter Artikel 131 des Grund-
gesetzes fallenden Personen vom 11. Mai 
1951 (BGBl. I S. 307) bestimmt. Bestehen im 
Einzelfalle Zweifel, ob die Voraussetzungen 
des Satzes 1 vorliegen, so entscheidet dar-
über das zuständige Fachministerium im 
Einvernehmen mit dem für Inneres zuständi-
gen Ministerium und dem Finanzministerium. 
 
(3) Vermögen und Schulden der Provinzial-
verbände werden mit Inkrafttreten des Ge-
setzes Vermögen und Schulden der Land-
schaftsverbände. Vermögensteile, die bei In-
krafttreten des Gesetzes für Zwecke des 
Landes benutzt werden, verbleiben bis zu ei-
ner vertraglichen oder gesetzlichen Rege-
lung in der Verwaltung und Nutzung des Lan-
des. Vermögen des Landes, das in Wahr-
nehmung von Aufgaben der Provinzialver-
bände gebildet worden ist, und den in den 
§§ 5 und 30 Abs. 1 Satz 2 angeführten Auf-
gaben dient, ist den Landschaftsverbänden 
zu übertragen; Verpflichtungen des Landes, 
die unter den gleichen Voraussetzungen ent-
standen sind, sind von den Landschaftsver-
bänden zu übernehmen. 
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4. § 31 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) In Satz 1 werden die Wörter „Inne-
res zuständigen Ministerium erläßt“ 
werden durch die Wörter „Kommu-
nales zuständige Ministerium er-
lässt“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „erläßt 
das für Inneres zuständigen“ durch 
die Wörter „erlässt das für Kommu-
nales zuständige“ ersetzt. 

 

 § 31 
Durchführung des Gesetzes 

 
Das für Inneres zuständigen Ministerium er-
läßt die zur Durchführung dieses Gesetzes 
erforderlichen Rechtsverordnungen. Die er-
forderlichen Verwaltungsvorschriften erläßt 
das für Inneres zuständigen Ministerium  
oder im Einvernehmen mit ihm das jeweils 
zuständige Fachministerium. 
 

Artikel 14 
Änderung des Gesetzes über die kom-
munalen Versorgungskassen und Zu-

satzversorgungskassen im Lande Nord-
rhein-Westfalen 

 
Das Gesetz über die kommunalen Versor-
gungskassen und Zusatzversorgungskas-
sen im Lande Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 6. No-
vember 1984 (GV. NRW. S. 694, ber. 
S. 748), das zuletzt durch Gesetz vom 1. Ok-
tober 2015 (GV. NRW. S. 698, ber. S. 706) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 3 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „In-

nenministerium“ durch die Wörter „für 
Kommunales zuständigen Ministerium“ 
ersetzt. 

 

  
Gesetzes über die kommunalen Versor-
gungskassen und Zusatzversorgungs-
kassen im Lande Nordrhein-Westfalen - 

VKZVKG - 
 

 
 
 
 
 
 

§ 3 
Satzung 

 
(1) Die Angelegenheiten der kommunalen 
Versorgungskassen werden durch Satzung 
geregelt. Die Satzung und ihre Änderungen 
werden vom Verwaltungsrat beschlossen; 
sie sind dem Innenministerium anzuzeigen. 
 
(2) Die Satzungen sind von dem Leiter der 
Versorgungskassen im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
bekannt zu machen. Die Bekanntmachung 
erfolgt frühestens einen Monat nach Anzeige 
des Satzungsbeschlusses bei der Aufsichts-
behörde. Die Satzungen treten, wenn kein 
anderer Zeitpunkt in der Satzung bestimmt 
ist, am Tage nach der Bekanntmachung in 
Kraft. 
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2. In § 8 Absatz 1 wird das Wort „Innenmi-

nisterium“ durch die Wörter „für Kom-
munales zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 
 

 § 8 
Aufsicht 

 
(1) Die Aufsicht über die kommunalen Ver-
sorgungskassen übt das Innenministerium 
aus. 
 
(2) Bei Beschlüssen des Verwaltungsrates, 
die das geltende Recht verletzen, findet § 19 
Abs. 1 der Landschaftsverbandsordnung 
entsprechende Anwendung; an die Stelle der 
Landschaftsversammlung tritt der Verwal-
tungsrat. 
 

 
 
 
3. In § 11 Satz 1 wird das Wort „Innenmi-

nisteriums“ durch die Wörter „für Kom-
munales zuständigen Ministeriums“ er-
setzt. 

 

 § 11 
Neuerrichtung 

 
Die Errichtung weiterer kommunaler Zusatz-
versorgungskassen bedarf der Genehmi-
gung des Innenministeriums. Sie setzt vo-
raus, daß ein öffentlicher Rechtsträger vor-
handen ist, der die Leistungskraft der Zu-
satzversorgungskassen auf Dauer gewähr-
leistet. Soweit der Wirkungsbereich beste-
hender kommunaler Zusatzversorgungskas-
sen berührt wird, sind diese zu hören. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 13 
Satzung 

 
(1) Die Angelegenheiten der kommunalen 
Zusatzversorgungskassen werden durch 
Satzung geregelt. Die Satzung ist der jewei-
ligen Rechtslage, insbesondere einer Ände-
rung der Tarifverträge für die Versorgung der 
Beschäftigten des kommunalen öffentlichen 
Dienstes, unverzüglich anzupassen. 
 
(2) Die Satzung und ihre Änderungen wer-
den bei den überörtlichen Zusatzversor-
gungskassen vom Kassenausschuß, zu Fra-
gen der Organisation und der Finanzverfas-
sung im Einvernehmen mit dem Verwal-
tungsrat (§ 5) beschlossen. Bei den örtlichen 
Zusatzversorgungskassen beschließt sie die 
Vertretung des Trägers; die Beschlußfas-
sung über Satzungsänderungen, die auf ei-
ner Änderung der Versorgungstarifverträge 
beruhen, kann auf den Kassenausschuß 
übertragen werden. Soweit Satzungsände-
rungen vom Kassenausschuss einer örtli-
chen Zusatzversorgungskasse beschlossen 
werden, sind die Änderungssatzungen von 
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4. In § 13 Absatz 3 wird das Wort „Innen-

ministerium“ durch die Wörter „für Kom-
munales zuständigen Ministerium“ er-
setzt. 

 

dem Hauptverwaltungsbeamten des Trägers 
zu unterzeichnen. 
 
(3) Die Satzungen und ihre Änderungen sind 
dem Innenministerium anzuzeigen. 
 
(4) Die Satzungen der überörtlichen Zusatz-
versorgungskassen sind von dem Leiter der 
Zusatzversorgungskasse im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen bekannt zu machen. Für die Be-
kanntmachung der Satzung der örtlichen Zu-
satzversorgungskassen und ihrer Änderun-
gen gelten § 7 Absatz 5 und 6 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len und die dazu erlassenen Vorschriften. 
Die Bekanntmachung gemäß Satz 1 und 2 
erfolgt frühestens einen Monat nach Anzeige 
des Satzungsbeschlusses bei der Aufsichts-
behörde. Die Satzungen treten, wenn kein 
anderer Zeitpunkt in der Satzung bestimmt 
ist, am Tage nach der Bekanntmachung in 
Kraft. 
 

 
 
 
 
5. In § 17 Absatz 1 und 2 Satz 2 wird je-

weils das Wort „Innenministerium“ 
durch die Wörter „für Kommunales zu-
ständigen Ministerium“ ersetzt. 

 

 § 17 
Versicherungsmathematische Gutach-

ten/Verantwortlicher Aktuar 
 

(1) Die Zusatzversorgungskassen haben in 
angemessenen Zeitabständen ihren Finan-
zierungsbedarf durch ein versicherungsma-
thematisches Gutachten zu ermitteln und 
dies dem Innenministerium vorzulegen.  
 
(2) Jede Zusatzversorgungskasse hat einen 
verantwortlichen Aktuar zu bestellen, der die 
Finanzlage der Zusatzversorgungskasse 
jährlich darauf hin prüft, ob die dauernde Er-
füllbarkeit der eingegangenen Verpflichtun-
gen der Zusatzversorgungskasse gewähr-
leistet ist. Das Prüfergebnis ist dem Innenmi-
nisterium vorzulegen. 
 

 
 
 
6. In § 18 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 

„Innenministerium“ durch die Wörter „für 
Kommunales zuständige Ministerium“ 
ersetzt. 

 

 § 18 
Aufsicht 

 
(1) Die Aufsicht über die Zusatzversorgungs-
kassen übt das Innenministerium nach Maß-
gabe dieses Gesetzes und der Vorschriften 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 
1. April 2015 (BGBl I. S. 434) in der jeweils 
geltenden Fassung aus. Es gelten die Vor-
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schriften des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes, die auf Versicherungsunternehmen des 
öffentlichen Dienstes Anwendung finden, die 
ausschließlich die Alters-, Invaliditäts- oder 
Hinterbliebenenversorgung zum Gegen-
stand haben (§ 1 Absatz 3 Versicherungs-
aufsichtsgesetz). 
 
(2) Soweit die Zusatzversorgungskassen im 
Wege der freiwilligen Versicherung Leistun-
gen der betrieblichen Altersversorgung an-
bieten, ist für die diesen Geschäften entspre-
chenden Verbindlichkeiten und Vermögens-
werte ein separater Abrechnungsverband 
einzurichten. Die Verbindlichkeiten und Ver-
mögenswerte werden ohne die Möglichkeit 
einer Übertragung getrennt von den anderen 
Geschäften der Zusatzversorgungskasse 
verwaltet und organisiert. Die Aufsicht über 
diesen Abrechnungsverband erfolgt gemäß 
Absatz 1. § 2 Absatz 1 Satz 3 Versicherungs-
aufsichtsgesetz findet keine Anwendung. 
 

Artikel 15 
Änderung der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
 
Die Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. 
S. 966) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In § 3 Absatz 3 Satz 2, § 4 Absatz 6 

Satz 1, § 7 Absatz 5, § 13 Absatz 1 
Satz 3 und Absatz 3 Satz 3, § 19 Ab-
satz 3 Satz 2, § 22 Absatz 3 Satz 3, § 25 
Absatz 9, § 26 Absatz 10 Satz 1, § 27 
Absatz 11 Satz 2, § 36 Absatz 4 Satz 3, 
§ 39 Absatz 7 Satz 6, § 45 Absatz 7 
Satz 1 und § 46 Satz 1 wird jeweils das 
Wort „Inneres“ durch das Wort „Kommu-
nales“ ersetzt. 

 
 

  
Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen (GO NRW) 
 

§ 3 
Aufgaben der Gemeinden 

 
(1) Den Gemeinden können nur durch Ge-
setz Pflichtaufgaben auferlegt werden. 
 
(2) Pflichtaufgaben können den Gemeinden 
zur Erfüllung nach Weisung übertragen wer-
den; das Gesetz bestimmt den Umfang des 
Weisungsrechts, das in der Regel zu begren-
zen ist. Für die gemeinsame Wahrnehmung 
von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Wei-
sung ist der Anwendungsbereich des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
nur nach Maßgabe der Absätze 5 und 6 so-
wie des § 4 Abs. 8 eröffnet. 
 
(3) Eingriffe in die Rechte der Gemeinden 
sind nur durch Gesetz zulässig. Rechtsver-
ordnungen zur Durchführung solcher Ge-
setze bedürfen der Zustimmung des für die 
kommunale Selbstverwaltung zuständigen 
Ausschusses des Landtags und, sofern nicht 
die Landesregierung oder das für Inneres zu-
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ständige Ministerium sie erlassen, der Zu-
stimmung des für Inneres zuständigen Minis-
teriums. 
 
(4) Werden den Gemeinden neue Pflichten 
auferlegt oder werden Pflichten bei der No-
vellierung eines Gesetzes fortgeschrieben o-
der erweitert, ist gleichzeitig die Aufbringung 
der Mittel zu regeln. Führen diese neuen 
Pflichten zu einer Mehrbelastung der Ge-
meinden, ist ein entsprechender Ausgleich 
zu schaffen. 
 
(5) Zur Effizienzsteigerung kann eine Ge-
meinde mit einer benachbarten Gemeinde 
gemäß §§ 23 ff. des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit vereinbaren, dass 
ihr gemäß § 3 Abs. 2 übertragene Aufgaben 
von der benachbarten Gemeinde übernom-
men oder für sie durchgeführt werden. Satz 
1 gilt auch für den Abschluss einer öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung zwischen einer 
kreisfreien Stadt und einem benachbarten 
Kreis. 
 
(6) Absatz 5 gilt nur, soweit 
 
- Bundesrecht oder Recht der Europäi-

schen Gemeinschaften nicht entgegen-
steht, oder 

- der Abschluss einer öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarung nicht durch Gesetz 
oder Rechtsverordnung ausdrücklich 
eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, 
oder 

- durch die beabsichtigte Aufgabenverla-
gerung schutzwürdige Belange Dritter 
nicht unangemessen beeinträchtigt wer-
den oder Gründe des öffentlichen 
Wohls nicht entgegenstehen. 

 
  § 4 

Zusätzliche Aufgaben kreisangehöriger 
Gemeinden 

 
(1) Mittleren kreisangehörigen Städten (Ab-
satz 2) und Großen kreisangehörigen Städ-
ten (Absatz 3) können neben den Aufgaben 
nach den §§ 2 und 3 zusätzliche Aufgaben 
durch Gesetz oder Rechtsverordnung über-
tragen werden. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/1672 

 
 

53 

(2) Eine kreisangehörige Gemeinde ist auf 
eigenen Antrag zur Mittleren kreisangehöri-
gen Stadt zu bestimmen, wenn ihre maßgeb-
liche Einwohnerzahl an drei aufeinanderfol-
genden Stichtagen (Absatz 7) mehr als 
20.000 Einwohner beträgt. Sie ist von Amts 
wegen zur Mittleren kreisangehörigen Stadt 
zu bestimmen, wenn ihre maßgebliche Ein-
wohnerzahl an drei aufeinanderfolgenden 
Stichtagen (Absatz 7) mehr als 25.000 Ein-
wohner beträgt. 
 
(3) Eine kreisangehörige Gemeinde ist auf 
eigenen Antrag zur Großen kreisangehöri-
gen Stadt zu bestimmen, wenn ihre maßgeb-
liche Einwohnerzahl an drei aufeinanderfol-
genden Stichtagen (Absatz 7) mehr als 
50.000 Einwohner beträgt. Sie ist von Amts 
wegen zur Großen kreisangehörigen Stadt 
zu bestimmen, wenn ihre maßgebliche Ein-
wohnerzahl an drei aufeinanderfolgenden 
Stichtagen (Absatz 7) mehr als 60.000 Ein-
wohner beträgt. 
 
(4) Eine Große kreisangehörige Stadt ist auf 
eigenen Antrag zur Mittleren kreisangehöri-
gen Stadt zu bestimmen, wenn ihre maßgeb-
liche Einwohnerzahl an fünf aufeinanderfol-
genden Stichtagen (Absatz 7) weniger als 
50.000 Einwohner beträgt. Sie ist von Amts 
wegen zur Mittleren kreisangehörigen Stadt 
zu bestimmen, wenn ihre maßgebliche Ein-
wohnerzahl an fünf aufeinanderfolgenden 
Stichtagen (Absatz 7) weniger als 45.000 
Einwohner beträgt. 
 
(5) Eine Mittlere kreisangehörige Stadt oder 
eine Große kreisangehörige Stadt ist auf ei-
genen Antrag in der Rechtsverordnung (Ab-
satz 6) zu streichen, wenn ihre maßgebliche 
Einwohnerzahl an fünf aufeinanderfolgen-
den Stichtagen (Absatz 7) weniger als 
20.000 Einwohner beträgt. Sie ist von Amts 
wegen in der Rechtsverordnung (Absatz 6) 
zu streichen, wenn ihre maßgebliche Ein-
wohnerzahl an fünf aufeinanderfolgenden 
Stichtagen (Absatz 7) weniger als 15.000 
Einwohner beträgt. 
 
(6) Über Anträge nach den Absätzen 2 bis 5 
entscheidet das für Inneres zuständige Mi-
nisterium. Ihnen ist zu entsprechen, wenn 
zwingende übergeordnete Interessen nicht 
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entgegenstehen. Die Bestimmung kreisan-
gehöriger Gemeinden zur Mittleren oder 
Großen kreisangehörigen Stadt erfolgt durch 
Rechtsverordnung der Landesregierung. Än-
derungen dieser Rechtsverordnung treten 
zum 1. Januar des auf die Verkündung fol-
genden übernächsten Kalenderjahres in 
Kraft. 
 
(7) Maßgeblich ist die jeweils auf den 
30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jah-
res fortgeschriebene Bevölkerungszahl 
(Stichtage), die vom Landesbetrieb Informa-
tion und Technik Nordrhein-Westfalen - Ge-
schäftsbereich Statistik - veröffentlicht wird. 
 
(8) Eine Gemeinde kann gemäß §§ 23 ff. des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit 
 
a) mit einer oder mehreren benachbarten 

Gemeinden vereinbaren, eine oder 
mehrere Aufgaben nach Absatz 1 in der 
Form gemeinsam wahrzunehmen, dass 
eine der Gemeinden die Aufgabe über-
nimmt oder für die übrigen Beteiligten 
durchführt, 

b) als Mittlere oder Große kreisangehörige 
Stadt mit dem Kreis vereinbaren, dass 
eine oder mehrere ihr nach Absatz 1 
übertragene Aufgaben vom Kreis über-
nommen werden. 

 
In den Fällen des Buchstaben a) muss die 
Summe der Einwohnerzahl der beteiligten 
Gemeinden die jeweilige Einwohnerzahl des 
Absatzes 2 Satz 1 oder des Absatzes 3 
Satz 1 überschreiten (additiver Schwellen-
wert). Die Gemeinde gilt insoweit als Mittlere 
bzw. Große kreisangehörige Stadt. Die Ab-
sätze 4 und 5 gelten entsprechend. Soweit 
durch die Vereinbarung Aufgaben vom Kreis 
auf die Gemeinde übergehen, ist das Beneh-
men mit dem abgebenden Kreis erforderlich. 
Der Kreis gilt insoweit als Beteiligter im Sinne 
von § 29 Abs. 4 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit. § 3 Abs. 6 gilt ent-
sprechend. 
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  § 7 
Satzungen 

 
(1) Die Gemeinden können ihre Angelegen-
heiten durch Satzung regeln, soweit Gesetze 
nichts anderes bestimmen. Satzungen be-
dürfen der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde nur, wenn dies gesetzlich ausdrücklich 
vorgeschrieben ist. 
 
(2) In den Satzungen können vorsätzliche 
und fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen 
Gebote und Verbote mit Bußgeld bedroht 
werden. Zuständige Verwaltungsbehörde im 
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist der Bürger-
meister. 
 
(3) Jede Gemeinde hat eine Hauptsatzung 
zu erlassen. In ihr ist mindestens zu ordnen, 
was nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
der Hauptsatzung vorbehalten ist. Die 
Hauptsatzung und ihre Änderung kann der 
Rat nur mit der Mehrheit der gesetzlichen 
Zahl der Mitglieder beschließen. 
 
(4) Satzungen sind öffentlich bekanntzuma-
chen. Sie treten, wenn kein anderer Zeit-
punkt bestimmt ist, mit dem Tage nach der 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
(5) Das für Inneres zuständige Ministerium 
bestimmt durch Rechtsverordnung, welche 
Verfahrens- und Formvorschriften bei der öf-
fentlichen Bekanntmachung von Satzungen 
und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmun-
gen einzuhalten sind, soweit nicht andere 
Gesetze hierüber besondere Regelungen 
enthalten. 
 
(6) Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes kann ge-
gen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Best-
immungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung 

fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 
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b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche 
Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluß vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der 
Satzung, der sonstigen ortsrechtlichen Be-
stimmung und des Flächennutzungsplans ist 
auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzuwei-
sen. 
 
(7) Die Gemeinden bestimmen in ihrer 
Hauptsatzung die Form der öffentlichen Be-
kanntmachung für die nach diesem Gesetz 
oder anderen Rechtsvorschriften vorge-
schriebenen sonstigen öffentlichen Bekannt-
machungen, soweit nicht andere Gesetze 
hierüber besondere Regelungen enthalten. 
Für die Form und den Vollzug der Bekannt-
machung gilt die Rechtsverordnung nach 
Absatz 5 entsprechend. 
 

  § 13 
Name und Bezeichnung 

 
(1) Die Gemeinden führen ihren bisherigen 
Namen. Der Rat kann mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln seiner Mitglieder den Gemein-
denamen ändern. Die Änderung des Ge-
meindenamens bedarf der Genehmigung 
des für Inneres zuständigen Ministeriums. 
Sätze 2 und 3 finden auch in den Fällen An-
wendung, in denen der Gemeindename 
durch Gesetz festgelegt wurde, wenn seit 
dem Inkrafttreten des Gesetzes zehn Jahre 
vergangen sind. 
 
(2) Die Bezeichnung ,,Stadt" führen die Ge-
meinden, denen diese Bezeichnung nach 
dem bisherigen Recht zusteht. Sobald eine 
Gemeinde als Mittlere kreisangehörige Stadt 
zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen hat, 
führt sie unabhängig von der künftigen Ein-
wohnerentwicklung die Bezeichnung 
,,Stadt". Eine kreisangehörige Stadt, in der 
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die Kreisverwaltung ihren Sitz hat, ist be-
rechtigt, die Bezeichnung „Kreisstadt“ zu füh-
ren. 
 
(3) Die Gemeinden können auch andere Be-
zeichnungen, die auf der Geschichte oder 
der heutigen Eigenart oder Bedeutung der 
Gemeinden beruhen, führen. Der Rat kann 
mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner 
Mitglieder diese Bezeichnung bestimmen 
und ändern. Die Bestimmung und Änderung 
der Bezeichnung bedarf der Genehmigung 
des für Inneres zuständigen Ministeriums. 
 

  § 19 
Verfahren bei Gebietsänderungen 

 
(1) Die Gemeinden haben vor Aufnahme von 
Verhandlungen über Änderungen ihres Ge-
biets die Aufsichtsbehörde zu unterrichten. 
 
(2) Vor jeder Gebietsänderung ist der Wille 
der betroffenen Bevölkerung in der Weise 
festzustellen, daß den Räten der beteiligten 
Gemeinden Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben wird. Außerdem sind die Gemein-
deverbände zu hören, deren Grenzen durch 
die Gebietsänderung berührt werden. 
 
(3) Änderungen des Gemeindegebiets be-
dürfen eines Gesetzes. In Fällen von gerin-
ger Bedeutung kann die Änderung von Ge-
meindegrenzen durch die Bezirksregierung 
ausgesprochen werden, wenn die Grenzen 
von Regierungsbezirken berührt werden, ist 
das für Inneres zuständige Ministerium zu-
ständig. Geringe Bedeutung hat eine 
Grenzänderung, wenn sie nicht mehr als 10 
vom Hundert des Gemeindegebiets der ab-
gebenden Gemeinde und nicht mehr als ins-
gesamt 200 Einwohner erfaßt. Die Sätze 2 
und 3 finden auch in dem Falle Anwendung, 
daß eine Gemeindegrenze durch Gesetz 
festgelegt wurde, wenn seit dem Inkrafttreten 
des Gesetzes zehn Jahre vergangen sind; 
gesetzliche Vorschriften, die die Änderung 
von Gemeindegrenzen bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt zulassen, bleiben unbe-
rührt. 
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(4) In dem Gesetz oder in der Entscheidung 
nach Absatz 3 Satz 2 sind die Gebietsände-
rungsverträge oder die Bestimmungen der 
Aufsichtsbehörde über die Einzelheiten der 
Gebietsänderung zu bestätigen. 
 
 

  § 22 
Pflichten der Gemeinden 

gegenüber ihren Einwohnern 
 

(1) Die Gemeinden sind in den Grenzen ihrer 
Verwaltungskraft ihren Einwohnern bei der 
Einleitung von Verwaltungsverfahren behilf-
lich, auch wenn für deren Durchführung eine 
andere Behörde zuständig ist. Zur Rechtsbe-
ratung sind die Gemeinden nicht verpflichtet. 
 
(2) Die Gemeinden haben Vordrucke für An-
träge, Anzeigen und Meldungen, die ihnen 
von anderen Behörden überlassen werden, 
bereitzuhalten. 
 
(3) Soweit Anträge beim Kreis oder bei der 
Bezirksregierung einzureichen sind, haben 
die Gemeinden die Anträge entgegenzuneh-
men und unverzüglich an die zuständige Be-
hörde weiterzuleiten. Die Einreichung bei der 
Gemeinde gilt als Antragstellung bei der zu-
ständigen Behörde, soweit Bundesrecht 
nicht entgegensteht. Durch Rechtsverord-
nung des für Inneres zuständigen Ministeri-
ums können Anträge, die bei anderen Behör-
den zu stellen sind, in diese Regelung einbe-
zogen werden. 
 

  § 25 
Einwohnerantrag 

 
(1) Einwohner, die seit mindestens drei Mo-
naten in der Gemeinde wohnen und das 
14. Lebensjahr vollendet haben, können be-
antragen, daß der Rat über eine bestimmte 
Angelegenheit, für die er gesetzlich zustän-
dig ist, berät und entscheidet. 
 
(2) Der Antrag muß schriftlich eingereicht 
werden. Er muß ein bestimmtes Begehren 
und eine Begründung enthalten. Er muß bis 
zu drei Personen benennen, die berechtigt 
sind, die Unterzeichnendenzu vertreten. Die 
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Verwaltung ist in den Grenzen ihrer Verwal-
tungskraft ihren Einwohnern bei der Einlei-
tung eines Einwohnerantrages behilflich. 
 
(3) Der Einwohnerantrag muß unterzeichnet 
sein, 
1. in kreisangehörigen Gemeinden von 

mindestens 5 vom Hundert der Einwoh-
ner, höchstens jedoch von 4 000 Ein-
wohnern, 

2. in kreisfreien Städten von mindestens 
4 vom Hundert der Einwohner, höchs-
tens jedoch 8 000 Einwohnern. 

 
(4) Jede Liste mit Unterzeichnungen muß 
den vollen Wortlaut des Antrags enthalten. 
Eintragungen, welche die Person des Unter-
zeichners nach Namen, Vornamen, Geburts-
datum und Anschrift nicht zweifelsfrei erken-
nen lassen, sind ungültig. Die Angaben wer-
den von der Gemeinde geprüft. 
 
(5) Der Antrag ist nur zulässig, wenn nicht in 
derselben Angelegenheit innerhalb der letz-
ten zwölf Monate bereits ein Antrag gestellt 
wurde. 
 
(6) Die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 
müssen im Zeitpunkt des Eingangs des An-
trags bei der Gemeinde erfüllt sein. 
 
(7) Der Rat stellt unverzüglich fest, ob der 
Einwohnerantrag zulässig ist. Er hat unver-
züglich darüber zu beraten und zu entschei-
den, spätestens innerhalb von vier Monaten 
nach seinem Eingang. Den Vertretern des 
Einwohnerantrags soll Gelegenheit gegeben 
werden, den Antrag in der Ratssitzung zu er-
läutern. 
 
(8) In kreisfreien Städten kann ein Einwoh-
nerantrag an eine Bezirksvertretung gerich-
tet werden, wenn es sich um eine Angele-
genheit handelt, für welche die Bezirksver-
tretung zuständig ist. Die Absätze 1 bis 7 gel-
ten entsprechend mit der Maßgabe, daß 
 
1. antrags- und unterzeichnungsberech-

tigt ist, wer im Stadtbezirk wohnt und 
2. die Berechnung der erforderlichen Un-

terzeichnungen sich nach der Zahl der 
im Stadtbezirk wohnenden Einwohner 
richtet. 
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(9) Das für Inneres zuständige Ministerium 
kann durch Rechtsverordnung das Nähere 
über die Durchführung des Einwohneran-
trags regeln. 

 
  § 26 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
 

(1) Die Bürger können beantragen (Bürger-
begehren), daß sie an Stelle des Rates über 
eine Angelegenheit der Gemeinde selbst 
entscheiden (Bürgerentscheid). Der Rat 
kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder beschlie-
ßen, dass über eine Angelegenheit der Ge-
meinde ein Bürgerentscheid stattfindet 
(Ratsbürgerentscheid). Absatz 2 Satz 1 so-
wie die Absätze 5, 7, 8 und 10 gelten ent-
sprechend. 
 
(2) Das Bürgerbegehren muss schriftlich ein-
gereicht werden und die zur Entscheidung zu 
bringende Frage sowie eine Begründung 
enthalten. Es muss bis zu drei Bürger benen-
nen, die berechtigt sind, die Unterzeichnen-
den zu vertreten (Vertretungsberechtigte). 
Bürger, die beabsichtigen, ein Bürgerbegeh-
ren durchzuführen, teilen dies der Verwal-
tung schriftlich mit. Die Verwaltung ist in den 
Grenzen ihrer Verwaltungskraft ihren Bür-
gern bei der Einleitung eines Bürgerbegeh-
rens behilflich. Sie teilt den Vertretungsbe-
rechtigten schriftlich eine Einschätzung der 
mit der Durchführung der verlangten Maß-
nahme verbundenen Kosten (Kostenschät-
zung) mit. Die Kostenschätzung der Verwal-
tung ist bei der Sammlung der Unterschriften 
nach Absatz 4 anzugeben. 
 
(3) Richtet sich ein Bürgerbegehren gegen 
einen Beschluß des Rates, muß es innerhalb 
von sechs Wochen nach der Bekanntma-
chung des Beschlusses eingereicht sein. 
Gegen einen Beschluß, der nicht der Be-
kanntmachung bedarf, beträgt die Frist drei 
Monate nach dem Sitzungstag. Nach der 
schriftlichen Mitteilung nach Absatz 2 Satz 3 
ist der Ablauf der Fristen aus Satz 1 und Satz 
2 bis zur Mitteilung der Verwaltung nach Ab-
satz 2 Satz 5 gehemmt. 
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(4) Ein Bürgerbegehren muss in Gemeinden 
 
- bis 10.000 Einwohner von 10 % 
- bis 20.000 Einwohner von 9 % 
- bis 30.000 Einwohner von 8 % 
- bis 50.000 Einwohner von 7 % 
- bis 100.000 Einwohner von 6 % 
- bis 200.000 Einwohner von 5 % 
-  bis 500.000 Einwohner von 4 % 
- über 500.000 Einwohner von 3 %  
 
der Bürger unterzeichnet sein. 
 
Die Angaben werden von der Gemeinde ge-
prüft. Im übrigen gilt § 25 Abs. 4 entspre-
chend. 
 
(5) Ein Bürgerbegehren ist unzulässig über 
 
1. die innere Organisation der Gemein-

deverwaltung, 
2. die Rechtsverhältnisse der Mitglieder 

des Rates, der Bezirksvertretungen 
und der Ausschüsse sowie der Be-
diensteten der Gemeinde, 

3. die Haushaltssatzung, die Eröffnungs-
bilanz, den Jahresabschluss und den 
Gesamtabschluss der Gemeinde (ein-
schließlich der Wirtschaftspläne und 
des Jahresabschlusses der Eigenbe-
triebe) sowie die kommunalen Abga-
ben und die privatrechtlichen Entgelte, 

4. Angelegenheiten, die im Rahmen ei-
nes Planfeststellungsverfahrens oder 
eines förmlichen Verwaltungsverfah-
rens mit Öffentlichkeitsbeteiligung  
oder eines abfallrechtlichen, immissi-
onsschutzrechtlichen, wasserrechtli-
chen oder vergleichbaren Zulassungs-
verfahrens zu entscheiden sind, 

5. die Aufstellung, Änderung, Ergänzung 
und Aufhebung von Bauleitplänen mit 
Ausnahme der Entscheidung über die 
Einleitung des Bauleitplanverfahrens. 

 
Ein Bürgerbegehren darf nur Angelegenhei-
ten zum Gegenstand haben, über die inner-
halb der letzten zwei Jahre nicht bereits ein 
Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. 
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(6) Der Rat stellt unverzüglich fest, ob das 
Bürgerbegehren zulässig ist. Gegen die ab-
lehnende Entscheidung des Rates können 
nur die Vertreter des Bürgerbegehrens nach 
Absatz 2 Satz 2 einen Rechtsbehelf einle-
gen. Entspricht der Rat dem zulässigen Bür-
gerbegehren nicht, so ist innerhalb von drei 
Monaten ein Bürgerentscheid durchzufüh-
ren. Entspricht der Rat dem Bürgerbegeh-
ren, so unterbleibt der Bürgerentscheid. Den 
Vertretern des Bürgerbegehrens soll Gele-
genheit gegeben werden, den Antrag in der 
Sitzung des Rates zu erläutern. Ist die Zuläs-
sigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, 
darf bis zur Feststellung des Ergebnisses 
des Bürgerentscheids eine dem Begehren 
entgegenstehende Entscheidung der Ge-
meindeorgane nicht mehr getroffen oder mit 
dem Vollzug einer derartigen Entscheidung 
nicht mehr begonnen werden, es sei denn, 
zu diesem Zeitpunkt haben rechtliche Ver-
pflichtungen der Gemeinde hierzu bestan-
den (Sperrwirkung des zulässigen Bürgerbe-
gehrens). 
 
(7) Bei einem Bürgerentscheid kann über die 
gestellte Frage nur mit Ja oder Nein abge-
stimmt werden. Die Frage ist in dem Sinne 
entschieden, in dem sie von der Mehrheit der 
gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern 
diese Mehrheit in Gemeinden mit 
 
bis zu 50.000 Einwohnern 
 mindestens 20 Prozent, 
 
über 50.000 bis zu 100.000 Einwohnern  
 mindestens 15 Prozent, 
 
mehr als 100.000 Einwohnern 
 mindestens 10 Prozent 
 
der Bürger beträgt. 
 
Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit 
Nein beantwortet. Sollen an einem Tag meh-
rere Bürgerentscheide stattfinden, hat der 
Rat eine Stichfrage für den Fall zu beschlie-
ßen, dass die gleichzeitig zur Abstimmung 
gestellten Fragen in einer miteinander nicht 
zu vereinbarenden Weise beantwortet wer-
den (Stichentscheid). Es gilt dann diejenige 
Entscheidung, für die sich im Stichentscheid 
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die Mehrheit der gültigen Stimmen aus-
spricht. Bei Stimmengleichheit im Stichent-
scheid gilt der Bürgerentscheid, dessen 
Frage mit der höchsten Stimmenzahl mehr-
heitlich beantwortet worden ist. 
 
(8) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung ei-
nes Ratsbeschlusses. Vor Ablauf von zwei 
Jahren kann er nur auf Initiative des Rates 
durch einen neuen Bürgerentscheid abgeän-
dert werden. 
 
(9) In kreisfreien Städten können Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheid in einem Stadt-
bezirk durchgeführt werden, wenn es sich 
um eine Angelegenheit handelt, für welche 
die Bezirksvertretung zuständig ist. Die Ab-
sätze 1 bis 8 gelten entsprechend mit der 
Maßgabe, daß 
 
1. das Bürgerbegehren von im Stadtbe-

zirk wohnenden Bürgern unterzeichnet 
sein muss, 

2. bei einem Bürgerentscheid nur die im 
Stadtbezirk wohnenden Bürger stimm-
berechtigt sind, 

3. die Bezirksvertretung mit Ausnahme der 
Entscheidung nach Absatz 6 Satz 1 an 
die Stelle des Rates tritt. 

 
(10) Das für Inneres zuständige Ministerium 
kann durch Rechtsverordnung das Nähere 
über die Durchführung des Bürgerbegehrens 
und des Bürgerentscheids regeln. Dabei sind 
die § 32 Abs. 6, § 34a und § 41 der Kommu-
nalwahlordnung zu berücksichtigen. 
 

  § 27 
Integration 

 
(1) In einer Gemeinde, in der mindestens  
5 000 ausländische Einwohner ihre Haupt-
wohnung haben, ist ein Integrationsrat zu bil-
den. 
In einer Gemeinde, in der mindestens 2 000 
ausländische Einwohner ihre Hauptwohnung 
haben, ist ein Integrationsrat zu bilden, wenn 
mindestens 200 Wahlberechtigte gemäß Ab-
satz 3 Satz 1 es beantragen. 
In anderen Gemeinden kann ein Integrati-
onsrat gebildet werden. 
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Der Integrationsrat wird gebildet, indem die 
Mitglieder nach Absatz 2 Satz 1 gewählt wer-
den und die vom Rat nach Absatz 2 Satz 4 
bestellten Ratsmitglieder hinzutreten. Die 
Zahl der nach Absatz 2 Satz 1 zu wählenden 
Mitglieder muss die Zahl der nach Absatz 2 
Satz 4 zu bestellenden Ratsmitglieder über-
steigen. 
 
(2) In allgemeiner, unmittelbarer, freier, glei-
cher und geheimer Wahl werden für die 
Dauer der Wahlperiode des Rates die Mit-
glieder nach Listen oder als Einzelbewerber 
gewählt. Für die Mitglieder nach Listen und 
die Einzelbewerber können Stellvertreter ge-
wählt werden. 
Die Wahl der Mitglieder findet am Tag der 
Kommunalwahl statt; in den Fällen des Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 ist auch eine spätere 
Wahl zulässig. 
Für den Integrationsrat bestellt der Rat aus 
seiner Mitte die weiteren Mitglieder. Die Be-
stellung von Stellvertretern ist zulässig. 
Nach Ablauf der Wahlperiode üben die bis-
herigen Mitglieder und Ratsmitglieder im In-
tegrationsrat ihre Tätigkeit bis zum Zusam-
mentritt eines neugewählten Integrationsra-
tes weiter aus, es sei denn, der Rat hat nach 
Absatz 1 Satz 3 beschlossen, künftig keinen 
Integrationsrat zu bilden. 
 
(3) Wahlberechtigt ist, wer 
1. nicht Deutscher im Sinne des Artikels 

116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist, 
2. eine ausländische Staatsangehörigkeit 

besitzt, 
3. die deutsche Staatsangehörigkeit durch 

Einbürgerung erhalten hat oder 
4. die deutsche Staatsangehörigkeit nach 

§ 4 Absatz 3 des Staatsangehörigkeits-
gesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 102-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 28. August 2013 (BGBl. I 
S. 3458), erworben hat. 
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Darüber hinaus muss die Person am Wahl-
tag 
 
1. 16 Jahre alt sein, 
2. sich seit mindestens einem Jahr im 

Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten 
und 

3. mindestens seit dem sechzehnten Tag 
vor der Wahl in der Gemeinde ihre 
Hauptwohnung haben. 

Wahlberechtigte Personen nach Satz 1 
Nummern 3 und 4 müssen sich bis zum 
zwölften Tag vor der Wahl in das Wählerver-
zeichnis eintragen lassen. 
 
(4) Nicht wahlberechtigt sind Ausländer 
 
1. auf die das Aufenthaltsgesetz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), zu-
letzt geändert durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 17. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1555), nach seinem § 1 Absatz 2 
Nummer 2 oder 3 keine Anwendung fin-
det  
oder 

2. die Asylbewerber sind. 
 
(5) Wählbar sind mit Vollendung des 18. Le-
bensjahres alle wahlberechtigten Personen 
nach Absatz 3 Satz 1 sowie alle Bürger. 
Darüber hinaus muss die Person am Wahl-
tag 
 
1. sich seit mindestens einem Jahr im Bun-

desgebiet rechtmäßig aufhalten und 
2. seit mindestens drei Monaten in der Ge-

meinde ihre Hauptwohnung haben. 
 
(6) Bei der Feststellung der Zahl der auslän-
dischen Einwohner nach Absatz 1 lässt die 
Gemeinde die in Absatz 4 bezeichneten Aus-
länder sowie die Personen, die neben einer 
ausländischen auch die deutsche Staatsan-
gehörigkeit besitzen, außer Betracht. 
 
(7) Für die Rechtsstellung der nach Absatz 2 
Satz 1 gewählten Mitglieder gelten die §§ 30, 
31, 32 Absatz 2, 33, 43 Absatz 1, 44 und 45 
mit Ausnahme des Absatzes 5 Nummer 1 
entsprechend. 
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Der Integrationsrat wählt aus seiner Mitte ei-
nen Vorsitzenden und einen oder mehrere 
Stellvertreter. 
Der Integrationsrat regelt seine inneren An-
gelegenheiten durch eine Geschäftsord-
nung. 
 
(8) Rat und Integrationsrat sollen sich über 
die Themen und Aufgaben der Integration in 
der Gemeinde abstimmen. Der Integrations-
rat kann sich darüber hinaus mit allen Ange-
legenheiten der Gemeinde befassen. Auf 
Antrag des Integrationsrates ist eine Anre-
gung oder Stellungnahme des Integrations-
rates dem Rat, einer Bezirksvertretung oder 
einem Ausschuss vorzulegen. Der Vorsit-
zende des Integrationsrates oder ein ande-
res vom Integrationsrat benanntes Mitglied 
ist berechtigt, bei der Beratung dieser Ange-
legenheit an der Sitzung teilzunehmen; auf 
sein Verlangen ist ihm dazu das Wort zu er-
teilen. 
 
(9) Der Integrationsrat soll zu Fragen, die 
ihm vom Rat, einem Ausschuss, einer Be-
zirksvertretung oder vom Bürgermeister vor-
gelegt werden, Stellung nehmen. 
 
(10) Dem Integrationsrat sind die zur Erledi-
gung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel 
zur Verfügung zu stellen. Der Rat kann nach 
Anhörung des Integrationsrates den Rah-
men festlegen, innerhalb dessen der Integra-
tionsrat über ihm vom Rat zugewiesene 
Haushaltsmittel entscheiden kann. 
 
(11) Für die Wahl zum Integrationsrat nach 
Absatz 2 Satz 1 gelten die §§ 2, 5 Absatz 1, 
§§ 9 bis 13, 24 bis 27, 30, 34 bis 46, 47 Satz 
1 und § 48 des Kommunalwahlgesetzes ent-
sprechend; § 29 Kommunalwahlgesetz gilt 
entsprechend, soweit die Gemeinden keine 
abweichenden Regelungen treffen. Das für 
Inneres zuständige Ministerium kann durch 
Rechtsverordnung das Nähere über die 
Wahlvorschläge sowie weitere Einzelheiten 
über die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl sowie über die Wahlprüfung regeln. 
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  § 36  
Bezirksvertretungen in den kreisfreien 

Städten 
 

(1) Für jeden Stadtbezirk ist eine Bezirksver-
tretung zu wählen. Die Mitglieder der Be-
zirksvertretungen werden in allgemeiner, un-
mittelbarer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
Die näheren Vorschriften trifft das Kommu-
nalwahlgesetz. Nach Ablauf der Wahlperi-
ode üben die bisherigen Mitglieder der Be-
zirksvertretungen ihre Tätigkeit bis zum Zu-
sammentritt der neugewählten Bezirksver-
tretung weiter aus. 
 
(2) Die Bezirksvertretung besteht aus min-
destens elf und höchstens neunzehn Mitglie-
dern einschließlich des Vorsitzenden. Der 
Vorsitzende führt die Bezeichnung Bezirks-
vorsteher. Der Rat kann beschließen, dass 
der Bezirksvorsteher die Bezeichnung Be-
zirksbürgermeister führt. Die Mitgliederzah-
len können nach den Einwohnerzahlen der 
Stadtbezirke gestaffelt werden; die Gesamt-
zahl der Mitglieder muß ungerade sein. Das 
Nähere regelt die Hauptsatzung. 
 
(3) Nach Beginn der Wahlperiode der Be-
zirksvertretung muss die erste Sitzung inner-
halb von sechs Wochen stattfinden; dazu be-
ruft der bisherige Bezirksvorsteher die Be-
zirksvertretung ein. Die Bezirksvertretung 
wählt aus ihrer Mitte ohne Aussprache den 
Bezirksvorsteher und einen oder mehrere 
Stellvertreter. § 67 Abs. 2 bis 5 findet ent-
sprechende Anwendung. Der Bezirksvorste-
her und die Stellvertreter dürfen nicht zu-
gleich Bürgermeister oder Stellvertreter des 
Bürgermeisters sein. 
 
(4) Der Bezirksvorsteher kann neben den 
Entschädigungen, die ihm als Mitglied der 
Bezirksvertretung zustehen, eine in der 
Hauptsatzung festzusetzende Aufwandsent-
schädigung erhalten. Für Stellvertreter des 
Bezirksvorstehers sowie für Fraktionsvorsit-
zende können in der Hauptsatzung entspre-
chende Regelungen getroffen werden. Das 
für Inneres zuständige Ministerium bestimmt 
durch Rechtsverordnung die Höhe der Auf-
wandsentschädigung. 
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(5) Die Bezirksvertretungen dürfen keine 
Ausschüsse bilden. Auf die Mitglieder der 
Bezirksvertretungen und das Verfahren in 
den Bezirksvertretungen finden die für den 
Rat geltenden Vorschriften mit der Maßgabe 
entsprechende Anwendung, daß die Ge-
schäftsordnung des Rates besondere Rege-
lungen für die Bezirksvertretungen enthält 
und in Fällen äußerster Dringlichkeit der Be-
zirksvorsteher mit einem Mitglied der Be-
zirksvertretung entscheiden kann; § 60 
Abs. 1 Satz 1 findet keine Anwendung. Ab-
weichend von § 48 Abs. 1 Satz 4 brauchen 
Zeit und Ort der Sitzungen der Bezirksvertre-
tungen sowie die Tagesordnung nicht öffent-
lich bekannt gemacht zu werden; der Ober-
bürgermeister soll die Öffentlichkeit hierüber 
vorher in geeigneter Weise unterrichten. Zu 
einzelnen Punkten der Tagesordnung kön-
nen Sachverständige und Einwohner gehört 
werden. 
 
(6) Die nicht der Bezirksvertretung als or-
dentliche Mitglieder angehörenden Ratsmit-
glieder, die in dem Stadtbezirk wohnen oder 
dort kandidiert haben, haben das Recht, an 
den Sitzungen der Bezirksvertretung mit be-
ratender Stimme teilzunehmen. Zu diesem 
Zweck sind der Oberbürgermeister und 
diese Ratsmitglieder wie die ordentlichen 
Mitglieder der Bezirksvertretung zu deren 
Sitzungen zu laden. Die übrigen Ratsmitglie-
der und Ausschußmitglieder können nach 
Maßgabe der Geschäftsordnung an nichtöf-
fentlichen Sitzungen als Zuhörer teilnehmen. 
Die Teilnahme an Sitzungen als Zuhörer be-
gründet keinen Anspruch auf Ersatz des Ver-
dienstausfalls und auf Zahlung von Sitzungs-
geld. 
 
(7) Der Oberbürgermeister ist berechtigt und 
auf Verlangen einer Bezirksvertretung ver-
pflichtet, an den Sitzungen der Bezirksvertre-
tung mit beratender Stimme teilzunehmen; 
ihm ist auf Verlangen jederzeit das Wort zu 
erteilen. Er kann sich von einem Beigeordne-
ten oder einer anderen leitenden Dienstkraft 
vertreten lassen. Das Nähere regelt die 
Hauptsatzung. 
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  § 39 
Gemeindebezirke in den kreisangehöri-

gen Gemeinden 
 

(1) Das Gemeindegebiet kann in Bezirke 
(Ortschaften) eingeteilt werden. Dabei ist auf 
die Siedlungsstruktur, die Bevölkerungsver-
teilung und die Ziele der Gemeindeentwick-
lung Rücksicht zu nehmen. 
 
(2) Für jeden Gemeindebezirk sind vom Rat 
entweder Bezirksausschüsse zu bilden oder 
Ortsvorsteher zu wählen. In Gemeindebezir-
ken mit Bezirksausschüssen können Be-
zirksverwaltungsstellen eingerichtet werden. 
Der Rat kann beschließen, dass der Ortsvor-
steher die Bezeichnung Ortsbürgermeister 
führt. 
 
(3) Den Bezirksausschüssen sollen im Rah-
men des § 41 Abs. 2 Aufgaben zur Entschei-
dung übertragen werden, die sich ohne Be-
einträchtigung der einheitlichen Entwicklung 
der gesamten Gemeinde innerhalb eines 
Gemeindebezirks erledigen lassen. Der Rat 
kann allgemeine Richtlinien erlassen, die bei 
der Wahrnehmung der den Bezirksaus-
schüssen zugewiesenen Aufgaben zu be-
achten sind. Er stellt die erforderlichen Haus-
haltsmittel bereit. § 37 Abs. 5 gilt entspre-
chend. 
 
(4) Auf die Bezirksausschüsse sind die für 
die Ausschüsse des Rates geltenden Vor-
schriften mit folgenden Maßgaben anzuwen-
den: 
 
1. Bei der Bestellung der Mitglieder durch 

den Rat ist das bei der Wahl des Rates 
im jeweiligen Gemeindebezirk erzielte 
Stimmenverhältnis zugrunde zu legen; 

2. ihnen dürfen mehr sachkundige Bürger 
als Ratsmitglieder angehören; 

3. für Parteien und Wählergruppen, die im 
Rat vertreten sind, findet § 58 Abs. 1 
Satz 7 bis 10 sinngemäß Anwendung; 

4. der Bezirksausschuß wählt aus den 
ihm angehörenden Ratsmitgliedern ei-
nen Vorsitzenden und einen oder meh-
rere Stellvertreter; § 67 Abs. 2 findet 
entsprechende Anwendung. 

 
(5) § 36 Abs. 6 und Abs. 7 gilt entsprechend. 
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(6) Ortsvorsteher wählt der Rat unter Berück-
sichtigung des bei der Wahl des Rates im je-
weiligen Gemeindebezirk erzielten Stimmen-
verhältnisses für die Dauer seiner Wahlperi-
ode. Sie sollen in dem Bezirk, für den sie be-
stellt werden, wohnen und müssen dem Rat 
angehören oder angehören können. § 67 
Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
(7) Der Ortsvorsteher soll die Belange seines 
Bezirks gegenüber dem Rat wahrnehmen. 
Falls er nicht Ratsmitglied ist, darf er an den 
Sitzungen des Rates und der in § 59 genann-
ten Ausschüsse weder entscheidend noch 
mit beratender Stimme mitwirken; das Recht, 
auch dort gehört zu werden, kann zugelas-
sen werden. Der Ortsvorsteher kann für das 
Gebiet seiner Ortschaft mit der Erledigung 
bestimmter Geschäfte der laufenden Verwal-
tung beauftragt werden; er ist sodann zum 
Ehrenbeamten zu ernennen. Er führt diese 
Geschäfte in Verantwortung gegenüber dem 
Bürgermeister durch. Er kann eine angemes-
sene Aufwandsentschädigung erhalten. Das 
für Inneres zuständige Ministerium bestimmt 
durch Rechtsverordnung die Höhe der Auf-
wandsentschädigung und in welchem Um-
fang daneben der Ersatz von Auslagen zu-
lässig ist. Ortsvorsteher haben einen An-
spruch auf Freistellung nach Maßgabe des § 
44 und erhalten Ersatz des Verdienstausfalls 
nach Maßgabe des § 45. 
 
(8) Die im Rahmen der Bezirkseinteilung er-
forderlichen Vorschriften trifft der Rat durch 
die Hauptsatzung. 

 
  § 45 

Entschädigung der Ratsmitglieder 
 

(1) Ein Ratsmitglied, ein Mitglied einer Be-
zirksvertretung oder ein Mitglied eines Aus-
schusses hat Anspruch auf Ersatz des Ver-
dienstausfalles, der ihm durch die Man-
datsausübung entsteht, soweit sie während 
der Arbeitszeit erforderlich ist. Entgangener 
Verdienst aus Nebentätigkeiten und Ver-
dienst, der außerhalb der Arbeitszeit hätte 
erzielt werden können, bleibt außer Betracht. 
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(2) Als Ersatz des Verdienstausfalls wird 
mindestens ein in einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 7 festzulegender Regelstun-
densatz gezahlt, es sei denn, daß ersichtlich 
keine finanziellen Nachteile entstanden sind. 
In der Hauptsatzung kann ein höherer Regel-
stundensatz festgelegt werden. Darüber hin-
aus wird in folgenden Fällen eine höhere 
Entschädigung gezahlt: 
 
1. Abhängig Erwerbstätigen wird auf An-

trag anstelle des Regelstundensatzes 
der tatsächlich entstandene und nach-
gewiesene Verdienstausfall ersetzt; 

2. Selbständige erhalten auf Antrag an-
stelle des Regelstundensatzes eine 
Verdienstausfallpauschale je Stunde, 
die im Einzelfall auf der Grundlage des 
glaubhaft gemachten Einkommens 
nach billigem Ermessen festgesetzt 
wird. 

 
In der Rechtsverordnung nach Absatz 7 ist 
ein einheitlicher Höchstbetrag festzulegen, 
der bei dem Ersatz des Verdienstausfalls je 
Stunde nicht überschritten werden darf. 
 
(3) Personen, die 
 
1. einen Haushalt mit 
 

a) mindestens zwei Personen, von de-
nen mindestens eine ein Kind unter 
14 Jahren oder eine anerkannt pfle-
gebedürftige Person nach § 14 
SGB XI ist, oder 

b) mindestens drei Personen führen 
und 

 
2. nicht oder weniger als 20 Stunden je 

Woche erwerbstätig sind, 
 
erhalten für die mandatsbedingte Abwesen-
heit vom Haushalt den Regelstundensatz 
nach Absatz 2 Satz 1. Absatz 2 Satz 3 gilt 
entsprechend. 
Statt des Regelstundensatzes werden auf 
Antrag die notwendigen Kosten für eine Ver-
tretung im Haushalt ersetzt. 
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(4) Ist während der mandatsbedingten Ab-
wesenheit vom Haushalt eine entgeltliche 
Kinderbetreuung notwendig, werden die 
nachgewiesenen Kosten auf Antrag erstat-
tet. Kinderbetreuungskosten werden nicht für 
Zeiträume erstattet, für die Entschädigung 
nach Absatz 2 oder 3 geleistet wird. Die 
Hauptsatzung kann die näheren Einzelheiten 
regeln. 
 
(5) Unabhängig von einem Anspruch auf 
Verdienstausfall besteht ein Anspruch auf 
angemessene Aufwandsentschädigung 
nach folgenden Maßgaben: 
 
1. Einem Ratsmitglied oder einem Mitglied 

einer Bezirksvertretung kann die Auf-
wandsentschädigung teilweise als Sit-
zungsgeld für Rats-, Bezirksvertre-
tungs-, Ausschuss- und Fraktionssit-
zungen gezahlt werden. 

2. Ein Ausschussmitglied, das nicht Rats-
mitglied ist (sachkundiger Bürger oder 
sachkundiger Einwohner), erhält ein Sit-
zungsgeld für die im Rahmen seiner 
Mandatsausübung erforderliche Teil-
nahme an Ausschuss- und Fraktionssit-
zungen. 

3. Ein stellvertretendes Ausschussmit-
glied, das nicht Ratsmitglied ist, erhält 
unabhängig vom Eintritt des Vertre-
tungsfalles für die im Rahmen seiner 
Mandatsausübung erforderliche Teil-
nahme an Fraktionssitzungen ein Sit-
zungsgeld. 

 
(6) Fraktionssitzungen sind auch Sitzungen 
von Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, 
Fraktionsarbeitskreise). Die Zahl der ersatz-
pflichtigen Fraktionssitzungen pro Jahr ist in 
der Hauptsatzung zu beschränken. 
 
(7) Das für Inneres zuständige Ministerium 
bestimmt durch Rechtsverordnung 
 
1. die Höhe des Regelstundensatzes und 

des Höchstbetrages nach Absatz 2, 
2. die Höhe der monatlichen Aufwandsent-

schädigung sowie die Höhe der Sit-
zungsgelder, 

3. die Fahrtkostenerstattung und den Er-
satz von Auslagen neben der Auf-
wandsentschädigung. 
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Die Höhe der Aufwandsentschädigung und 
der Sitzungsgelder ist zu Beginn und mit Ab-
lauf der Hälfte der Wahlperiode anzupassen. 
Grundlage dafür ist die Preisentwicklung 
ausgewählter Waren und Leistungen im 
Preisindex für die Lebenshaltung aller priva-
ten Haushalte seit dem Zeitpunkt der voran-
gegangenen Anpassung der Höhe der Auf-
wandsentschädigung und der Sitzungsgel-
der. Die Höhe des Regelstundensatzes und 
des Höchstbetrages wird zu Beginn und zur 
Mitte jeder Wahlperiode im Hinblick auf ihre 
Angemessenheit überprüft. 
 

  § 46  
Aufwandsentschädigung 

 
Neben den Entschädigungen, die den Rats-
mitgliedern nach § 45 zustehen, erhalten 
 
1. Stellvertreter des Bürgermeisters nach 

§ 67 Absatz 1, 
2. Vorsitzende von Ausschüssen des Ra-

tes mit Ausnahme des Wahlprüfungs-
ausschusses, 

3. Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen 
mit mindestens acht Mitgliedern auch 
ein stellvertretender Vorsitzender, mit 
mindestens 16 Mitgliedern auch zwei 
und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 
drei stellvertretende Vorsitzende - 

 
eine vom für Inneres zuständigen Ministe-
rium durch Rechtsverordnung festzuset-
zende angemessene Aufwandsentschädi-
gung. In der Hauptsatzung können weitere 
Ausschüsse von der Regelung in Satz 1 
Nummer 2 ausgenommen werden. Eine Auf-
wandsentschädigung ist nicht zu gewähren, 
wenn das Ratsmitglied hauptberuflich tätiger 
Mitarbeiter einer Fraktion ist. 
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2. In § 82 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wer-
den das Wort „Inneres“ durch das Wort 
„Kommunales“ und das Wort „Finanzmi-
nisterium“ durch die Wörter „für Finan-
zen zuständigen Ministerium“ ersetzt. 

 

 § 82 
Vorläufige Haushaltsführung 

 
(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des 
Haushaltsjahres noch nicht bekannt ge-
macht, so darf die Gemeinde ausschließlich 
 
1. Aufwendungen entstehen lassen und 

Auszahlungen leisten, zu denen sie 
rechtlich verpflichtet ist oder die für die 
Weiterführung notwendiger Aufgaben 
unaufschiebbar sind; sie darf insbeson-
dere Bauten, Beschaffungen und sons-
tige Investitionsleistungen, für die im 
Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpo-
sitionen oder Verpflichtungsermächti-
gungen vorgesehen waren, fortsetzen,  

2. Realsteuern nach den Sätzen des Vor-
jahres erheben,  

3. Kredite umschulden.  
 
(2) Reichen die Finanzmittel für die Fortset-
zung der Bauten, der Beschaffungen und der 
sonstigen Leistungen des Finanzplans nach 
Absatz 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Ge-
meinde mit Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde Kredite für Investitionen bis zu einem 
Viertel des Gesamtbetrages der in der Haus-
haltssatzung des Vorjahres festgesetzten 
Kredite aufnehmen. Die Gemeinde hat dem 
Antrag auf Genehmigung eine nach Dring-
lichkeit geordnete Aufstellung der vorgese-
henen unaufschiebbaren Investitionen bei-
zufügen. Die Genehmigung soll unter dem 
Gesichtspunkt einer geordneten Haushalts-
wirtschaft erteilt oder versagt werden; sie 
kann unter Bedingungen und mit Auflagen 
erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versa-
gen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der 
dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
nicht in Einklang stehen.  
 
(3) Ist im Fall des § 76 Abs. 1 die Haushalts-
satzung bei Beginn des Haushaltsjahres 
noch nicht bekannt gemacht, gelten ergän-
zend zu den Regelungen der Absätze 1 und 
2 die nachfolgenden Bestimmungen vom Be-
ginn des Haushaltsjahres - bei späterer Be-
schlussfassung über die Haushaltssatzung 
vom Zeitpunkt der Beschlussfassung - bis 
zur Genehmigung des Haushaltssicherungs-
konzeptes:  
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1. Die Gemeinde hat weitergehende haus-
haltswirtschaftliche Beschränkungen für 
die Besetzung von Stellen, andere per-
sonalwirtschaftliche Maßnahmen und 
das höchstzulässige Aufwandsvolumen 
des Ergebnishaushalts sowie die Rege-
lungen zur Nachweisführung gegenüber 
der Aufsichtsbehörde zu beachten, die 
durch Rechtsverordnung des für Inne-
res zuständigen Ministeriums im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium 
festgelegt werden.  

2. Der in Absatz 2 festgelegte Kreditrah-
men kann mit Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde überschritten werden, 
wenn das Verbot der Kreditaufnahme 
anderenfalls zu einem nicht auflösbaren 
Konflikt zwischen verschiedenen gleich-
rangigen Rechtspflichten der Gemeinde 
führen würde. Die Genehmigung kann 
unter Bedingungen und mit Auflagen er-
teilt werden.  

 
(4) Die Bestimmungen des Absatzes 3 gel-
ten ab dem 1. April des Haushaltsjahres bis 
zur Beschlussfassung über einen ausgegli-
chenen Haushalt oder bis zur Erteilung der 
Genehmigung für ein Haushaltssicherungs-
konzept auch dann, wenn bis zu dem Termin 
kein ausgeglichener Haushalt beschlossen 
worden ist.  
 

3. In § 107 Absatz 2 Satz 3, § 108a Ab-
satz 6 Satz 6, § 108b Absatz 3 Satz 2 
und Absatz 6 Satz 2, § 120 Absätze 3 
und 4, § 124 Satz 1, § 125 Satz 1, § 129 
Satz 1 und § 131 wird jeweils das Wort 
„Inneres“ durch das Wort „Kommuna-
les“ ersetzt. 

 

 § 107 
Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung 

 
(1) Die Gemeinde darf sich zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn 
 
1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung er-

fordert, 
2. die Betätigung nach Art und Umfang in 

einem angemessenen Verhältnis zu der 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht 
und 

3. bei einem Tätigwerden außerhalb der 
Wasserversorgung, des öffentlichen 
Verkehrs sowie des Betriebes von Tele-
kommunikationsleitungsnetzen ein-
schließlich der Telekommunikations-
dienstleistungen der öffentliche Zweck 
durch andere Unternehmen nicht bes-
ser und wirtschaftlicher erfüllt werden 
kann. 
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Das Betreiben eines Telekommunikations-
netzes umfasst nicht den Vertrieb und/oder 
die Installation von Endgeräten von Tele-
kommunikationsanlagen. Als wirtschaftliche 
Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen 
zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter  
oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistun-
gen am Markt tätig werden, sofern die Leis-
tung ihrer Art nach auch von einem Privaten 
mit der Absicht der Gewinnerzielung er-
bracht werden könnte. 
 
(2) Als wirtschaftliche Betätigung im Sinne 
dieses Abschnitts gilt nicht der Betrieb von 
 
1. Einrichtungen, zu denen die Gemeinde 

gesetzlich verpflichtet ist, 
2. öffentlichen Einrichtungen, die für die 

soziale und kulturelle Betreuung der 
Einwohner erforderlich sind, insbeson-
dere Einrichtungen auf den Gebieten 

 
- Erziehung, Bildung oder Kultur 

(Schulen, Volkshochschulen, Tages-
einrichtungen für Kinder und sons-
tige Einrichtungen der Jugendhilfe, 
Bibliotheken, Museen, Ausstellun-
gen, Opern, Theater, Kinos, Bühnen, 
Orchester, Stadthallen, Begeg-
nungsstätten), 

- Sport oder Erholung (Sportanlagen, 
zoologische und botanische Gärten, 
Wald-, Park- und Gartenanlagen, 
Herbergen, Erholungsheime, Bäder, 
Einrichtungen zur Veranstaltung von 
Volksfesten), 

- Gesundheits- oder Sozialwesen 
(Krankenhäuser, Bestattungseinrich-
tungen, Sanatorien, Kurparks, Seni-
oren- und Behindertenheime, Frau-
enhäuser, soziale und medizinische 
Beratungsstellen), 

3. Einrichtungen, die der Straßenreini-
gung, der Wirtschaftsförderung, der 
Fremdenverkehrsförderung oder der 
Wohnraumversorgung dienen, 

4. Einrichtungen des Umweltschutzes, ins-
besondere der Abfallentsorgung oder 
Abwasserbeseitigung sowie des 
Messe- und Ausstellungswesens, 
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5. Einrichtungen, die ausschließlich der 
Deckung des Eigenbedarfs von Ge-
meinden und Gemeindeverbänden die-
nen. 

 
Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit 
ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwal-
ten und können entsprechend den Vorschrif-
ten über die Eigenbetriebe geführt werden. 
Das für Inneres zuständige Ministerium kann 
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass 
Einrichtungen, die nach Art und Umfang eine 
selbständige Betriebsführung erfordern, 
ganz oder teilweise nach den für die Eigen-
betriebe geltenden Vorschriften zu führen 
sind; hierbei können auch Regelungen ge-
troffen werden, die von einzelnen der für die 
Eigenbetriebe geltenden Vorschriften abwei-
chen. 
 
(3) Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb 
des Gemeindegebiets ist nur zulässig, wenn 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorlie-
gen und die berechtigten Interessen der be-
troffenen kommunalen Gebietskörperschaf-
ten gewahrt sind. Die Aufnahme einer wirt-
schaftlichen Betätigung auf ausländischen 
Märkten ist nur zulässig, wenn die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und 
Nr. 2 vorliegen. Die Aufnahme einer solchen 
Betätigung bedarf der Genehmigung. 
 
(4) Die nichtwirtschaftliche Betätigung au-
ßerhalb des Gemeindegebiets ist nur zuläs-
sig, wenn die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen und 
die berechtigten Interessen der betroffenen 
kommunalen Gebietskörperschaften ge-
wahrt sind. Diese Voraussetzungen gelten 
bei in den Krankenhausplan des Landes auf-
genommenen Krankenhäusern als erfüllt. 
Die Aufnahme einer nichtwirtschaftlichen Be-
tätigung auf ausländischen Märkten ist nur 
zulässig, wenn die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen. Die 
Aufnahme einer solchen Betätigung bedarf 
der Genehmigung. 
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(5) Vor der Entscheidung über die Gründung 
von bzw. die unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung an Unternehmen im Sinne des 
Absatzes 1 ist der Rat auf der Grundlage ei-
ner Marktanalyse über die Chancen und Ri-
siken des beabsichtigten wirtschaftlichen En-
gagements und über die Auswirkungen auf 
das Handwerk und die mittelständische Wirt-
schaft zu unterrichten. Den örtlichen Selbst-
verwaltungsorganisationen von Handwerk, 
Industrie und Handel und den für die Be-
schäftigten der jeweiligen Branchen han-
delnden Gewerkschaften ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu den Marktanalysen zu ge-
ben. 
 
(6) Bankunternehmen darf die Gemeinde 
nicht errichten, übernehmen oder betreiben. 
 
(7) Für das öffentliche Sparkassenwesen 
gelten die dafür erlassenen besonderen Vor-
schriften. 

 
  § 108a 

Arbeitnehmermitbestimmung in fakultati-
ven Aufsichtsräten 

 
(1) Soweit im Gesellschaftsvertrag eines Un-
ternehmens (§ 107 Absatz 1, § 107a Ab-
satz 1) oder einer Einrichtung (§ 107 Absatz 
2) in Privatrechtsform, an der die Gemeinde 
unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 
Prozent der Anteile beteiligt ist, ein fakultati-
ver Aufsichtsrat vorgesehen ist, können die-
sem Arbeitnehmervertreter angehören. Ar-
beitnehmervertreter können von der Ge-
meinde in den fakultativen Aufsichtsrat ent-
sandt werden, wenn diese mehr als zwei 
Aufsichtsratsmandate besetzt. In diesem Fall 
ist ein angemessener Einfluss der Gemeinde 
im Sinne des § 108 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
6 gegeben, wenn bei mehr als zwei von der 
Gemeinde in den Aufsichtsrat zu entsenden-
den Vertretern nicht mehr als ein Drittel der 
auf die Gemeinde entfallenden Aufsichts-
ratsmandate durch Arbeitnehmervertreter 
des Unternehmens oder der Einrichtung 
nach Maßgabe der folgenden Absätze be-
setzt werden. 
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(2) Wird ein Aufsichtsratsmandat oder wer-
den zwei Aufsichtsratsmandate mit Arbeit-
nehmervertretern besetzt, so müssen diese 
als Arbeitnehmer im Unternehmen oder in 
der Einrichtung beschäftigt sein. Werden 
mehr als zwei Aufsichtsratsmandate mit Ar-
beitnehmervertretern besetzt, so müssen 
mindestens zwei Aufsichtsratsmandate mit 
Arbeitnehmern besetzt werden, die im Unter-
nehmen oder in der Einrichtung beschäftigt 
sind. 
 
(3) Der Rat der Gemeinde bestellt aus einer 
von den Beschäftigten des Unternehmens  
oder der Einrichtung gewählten Vorschlags-
liste die in den fakultativen Aufsichtsrat zu 
entsendenden Arbeitnehmervertreter. Die 
Bestellung bedarf eines Beschlusses der 
Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglie-
der des Rates. Die Vorschlagsliste muss 
mindestens die doppelte Zahl der zu entsen-
denden Arbeitnehmervertreter enthalten. 
Der Rat hat das Recht, mit der Mehrheit der 
gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder sämtliche 
Vorschläge der Liste zurückzuweisen und 
eine Neuwahl zu verlangen. In diesem Fall 
können die Beschäftigten eine neue Vor-
schlagsliste wählen; Sätze 1 bis 4 gelten ent-
sprechend. Im Falle einer erneuten Zurück-
weisung der Vorschläge durch den Rat blei-
ben die für die Arbeitnehmervertreter vorge-
sehenen Aufsichtsratsmandate unbesetzt.  
 
(4) § 113 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie § 9 
des Drittelbeteiligungsgesetzes vom 18. Mai 
2004 (BGBl. I S. 974), das zuletzt durch Arti-
kel 2 Absatz 114 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert 
worden ist, gelten für die nach Absatz 3 für 
den fakultativen Aufsichtsrat vom Rat be-
stellten Arbeitnehmervertreter entspre-
chend. Verliert ein vom Rat bestellter Arbeit-
nehmervertreter, der als Arbeitnehmer im 
Unternehmen oder in der Einrichtung be-
schäftigt ist, die Beschäftigteneigenschaft in 
dem Unternehmen oder der Einrichtung, 
muss der Rat ihn entsprechend § 113 Absatz 
1 Satz 3 aus seinem Amt im fakultativen Auf-
sichtsrat abberufen. 
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(5) Zur Wahl der Vorschlagsliste nach Ab-
satz 3 sind alle Beschäftigten des Unterneh-
mens beziehungsweise der Einrichtung 
wahlberechtigt, die am Tage der Wahl das 
18. Lebensjahr vollendet haben. Nicht wahl-
berechtigt und nicht wählbar sind Geschäfts-
führer und Vorstände des Unternehmens be-
ziehungsweise der Einrichtung. In die Vor-
schlagsliste können nur Personen aufge-
nommen werden, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Im Gesellschaftsvertrag, 
der Satzung oder dem Organisationsstatut 
des Unternehmens beziehungsweise der 
Einrichtung ist die Amtsdauer der Arbeitneh-
mervertreter zu regeln. Sie soll die regelmä-
ßige Amtsdauer der nach § 113 Absatz 2 
Satz 2 neben dem Bürgermeister oder dem 
von ihm benannten Bediensteten der Ge-
meinde in den fakultativen Aufsichtsrat be-
stellten weiteren Vertreter nicht überschrei-
ten.  
 
(6) Die Wahl der Vorschlagsliste erfolgt auf 
Grund von Wahlvorschlägen des Betriebs-
rats und der Beschäftigten. Die Wahlvor-
schläge der Beschäftigten müssen von min-
destens einem Zehntel der Wahlberechtig-
ten, jedoch mindestens von drei Wahlbe-
rechtigten unterzeichnet sein. Sieht der Ge-
sellschaftsvertrag des Unternehmens oder 
der Einrichtung die Stellvertretung eines ver-
hinderten Aufsichtsratsmitglieds vor, kann in 
jedem Wahlvorschlag zusammen mit jedem 
Bewerber für diesen ein stellvertretendes 
Mitglied vorgeschlagen werden. Ein Bewer-
ber kann nicht zugleich als stellvertretendes 
Mitglied vorgeschlagen werden. Wird ein Be-
werber gemäß Absatz 3 als Aufsichtsratsmit-
glied bestimmt, so ist auch das zusammen 
mit ihm vorgeschlagene stellvertretende Mit-
glied bestimmt. Das für Inneres zuständige 
Ministerium bestimmt durch Rechtsverord-
nung das Verfahren für die Wahl der Vor-
schlagsliste, insbesondere die Vorbereitung 
der Wahl und die Aufstellung der Wählerlis-
ten, die Frist für die Einsichtnahme in die 
Wählerlisten und die Erhebung von Einsprü-
chen gegen sie, die Wahlvorschläge und die 
Frist für ihre Einreichung, das Wahlaus-
schreiben und die Frist für seine Bekanntma-
chung, die Stimmabgabe, die Feststellung 
des Wahlergebnisses und die Fristen für 
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seine Bekanntmachung, die Anfechtung der 
Wahl und die Aufbewahrung der Wahlakten. 
 
(7) Der Bürgermeister teilt dem zur gesetzli-
chen Vertretung berufenen Organ des Unter-
nehmens oder der Einrichtung die Namen 
der vom Rat für den Aufsichtsrat bestellten 
Arbeitnehmervertreter und ihrer im Falle des 
Absatzes 6 Satz 5 bestimmten stellvertreten-
den Mitglieder mit. Gleichzeitig informiert er 
die für den Aufsichtsrat bestellten Arbeitneh-
mervertreter und die im Falle des Absatzes 6 
Satz 5 bestimmten stellvertretenden Mitglie-
der. 
 
(8) Wird ein Arbeitnehmervertreter von sei-
nem Amt gemäß § 113 Absatz 1 Satz 3 ab-
berufen oder scheidet er aus anderen Grün-
den aus dem Aufsichtsrat aus, ist gleichzeitig 
auch das zusammen mit ihm nach Absatz 6 
Satz 5 bestimmte stellvertretende Mitglied 
abberufen oder ausgeschieden. Wird ein 
stellvertretendes Mitglied von seinem Amt 
gemäß § 113 Absatz 1 Satz 3 abberufen  
oder scheidet es aus anderen Gründen als 
stellvertretendes Mitglied aus dem Aufsichts-
rat aus, bleibt die Position des stellvertreten-
den Mitglieds unbesetzt. Für den abberufe-
nen oder ausgeschiedenen Arbeitnehmer-
vertreter bestellt der Rat mit der Mehrheit der 
gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder aus dem 
noch nicht in Anspruch genommenen Teil 
der Vorschlagsliste nach Absatz 3 einen 
Nachfolger. Kommt eine solche Mehrheit 
nicht zustande, können die Beschäftigten 
den noch nicht in Anspruch genommenen 
Teil der Vorschlagsliste um neue Vorschläge 
ergänzen. Für die Ergänzung der Vor-
schlagsliste gelten die Absätze 5 und 6 ent-
sprechend. Kommt auch dann keine Mehr-
heit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des 
Rates für die Bestellung eines Nachfolgers 
zustande, bleibt das Aufsichtsratsmandat 
unbesetzt. 
 
(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten mit folgenden 
Maßgaben entsprechend in den Fällen, in 
denen an einem Unternehmen oder einer 
Einrichtung in Privatrechtsform zwei oder 
mehr Gemeinden unmittelbar oder mittelbar 
mit insgesamt mehr als 50 Prozent der An-
teile beteiligt sind: 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/1672 

 
 

82 

1. Die Bestellung der in den fakultativen 
Aufsichtsrat zu entsendenden Arbeit-
nehmervertreter bedarf übereinstim-
mender, mit der Mehrheit der gesetzli-
chen Zahl der Mitglieder zustande ge-
kommener Beschlüsse der Räte min-
destens so vieler beteiligter Gemein-
den, dass hierdurch insgesamt mehr als 
die Hälfte der kommunalen Beteiligung 
an dem Unternehmen oder der Einrich-
tung repräsentiert wird. Kommen solche 
übereinstimmenden Beschlüsse nicht  
oder nicht im erforderlichen Umfang zu-
stande, kann eine neue Vorschlagsliste 
gewählt werden. Kommen auch hierzu 
entsprechende übereinstimmende Be-
schlüsse der beteiligten Räte nicht oder 
nicht im erforderlichen Umfang zu-
stande, bleiben die für die Arbeitneh-
mervertreter vorgesehenen Aufsichts-
ratsmandate unbesetzt. 

2. Für die Bestellung eines Nachfolgers im 
Sinne des Absatzes 8 gilt Nummer 1 
Satz 1 entsprechend. Kommen danach 
übereinstimmende Beschlüsse der be-
teiligten Räte nicht oder nicht im erfor-
derlichen Umfang zustande, können die 
Beschäftigten den noch nicht in An-
spruch genommenen Teil der Vor-
schlagsliste um neue Vorschläge ergän-
zen. Für die Ergänzung der Vorschlags-
liste gelten die Absätze 5 und 6 entspre-
chend. Kommen auch dann überein-
stimmende Beschlüsse der beteiligten 
Räte nicht oder nicht im erforderlichen 
Umfang zustande, bleibt das Aufsichts-
ratsmandat unbesetzt. 

3. Für die nach § 113 Absatz 1 Satz 2 und 
3 zu treffenden Entscheidungen bedarf 
es übereinstimmender Beschlüsse der 
Räte mindestens so vieler beteiligter 
Gemeinden, dass hierdurch insgesamt 
mehr als die Hälfte der kommunalen Be-
teiligung an dem Unternehmen oder der 
Einrichtung repräsentiert wird. 
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  § 108b 
Regelung zur Vollparität 

 
(1) Nach Maßgabe der folgenden Regelun-
gen kann für die fakultativen Aufsichtsräte 
kommunal beherrschter Gesellschaften, die 
von den bis zum 31. Oktober 2020 amtieren-
den kommunalen Vertretungen zu bestellen 
sind, auf Antrag eine Ausnahme von der in 
§ 108a geregelten Drittelparität zugelassen 
werden.  
 
(2) Die Ausnahme ist von der Gemeinde, die 
die Gesellschaft beherrscht, schriftlich bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Bei-
fügung eines entsprechenden Ratsbeschlus-
ses und des vorgesehenen Gesellschafts-
vertrages zu beantragen. Sind an der kom-
munal beherrschten Gesellschaft zwei oder 
mehr Gemeinden beteiligt, muss der Antrag 
von sämtlichen an der Gesellschaft beteilig-
ten Gemeinden unter Beifügung der entspre-
chenden Ratsbeschlüsse gestellt werden.  
 
(3) Die zuständige Aufsichtsbehörde hat die 
Ausnahme zuzulassen, wenn die in Absatz 2 
genannten Unterlagen ordnungsgemäß vor-
liegen und der Gesellschaftsvertrag den 
sonstigen Anforderungen des § 108a und 
der nachfolgenden Absätze entspricht. Die 
Zulassung der Ausnahme durch die zustän-
dige Aufsichtsbehörde bedarf vor ihrem 
Wirksamwerden der Genehmigung des für 
Inneres zuständigen Ministeriums. 
 
(4) Sind sämtliche Aufsichtsratsmandate von 
der Gemeinde zu besetzen, können abwei-
chend von § 108a Absatz 1 Satz 3 bis zur 
Hälfte der Aufsichtsratsmandate mit Arbeit-
nehmervertretern besetzt werden. Wird die 
Hälfte der Aufsichtsratsmandate mit Arbeit-
nehmervertretern besetzt, muss der Gesell-
schaftsvertrag vorsehen, dass der Aufsichts-
ratsvorsitzende nicht zu dem von der Arbeit-
nehmerseite vorgeschlagenen Personen-
kreis gehört. Außerdem muss der Gesell-
schaftsvertrag für den Fall, dass eine Ab-
stimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit 
ergibt, regeln, dass noch in derselben Sit-
zung des Aufsichtsrats eine erneute Abstim-
mung über denselben Gegenstand herbeige-
führt wird, bei der der Aufsichtsratsvorsit-
zende zwei Stimmen hat.  
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(5) Ist ein Teil der Aufsichtsratsmandate von 
Gesellschaftern zu besetzen, die die Vor-
schriften des 11. Teils nicht unmittelbar, 
sinngemäß oder entsprechend anzuwenden 
haben, muss der Gesellschaftsvertrag vorse-
hen, dass die Mehrzahl der auf die Ge-
meinde entfallenden Aufsichtsratsmandate 
mit Personen besetzt wird, die nicht von der 
Arbeitnehmerseite vorgeschlagen werden. 
 
(6) Im Übrigen gelten die Regelungen des 
§ 108a. Das für Inneres zuständige Ministe-
rium bestimmt durch Rechtsverordnung das 
Verfahren für die Wahl der Vorschlagsliste, 
insbesondere die Vorbereitung der Wahl und 
die Aufstellung der Wählerlisten, die Frist für 
die Einsichtnahme in die Wählerlisten und 
die Erhebung von Einsprüchen gegen sie, 
die Wahlvorschläge und die Frist für ihre Ein-
reichung, das Wahlausschreiben und die 
Frist für seine Bekanntmachung, die Stimm-
abgabe, die Feststellung des Wahlergebnis-
ses und die Fristen für seine Bekanntma-
chung, die Anfechtung der Wahl und die Auf-
bewahrung der Wahlakten. 
 

  § 120 
Aufsichtsbehörden 

 
(1) Die allgemeine Aufsicht über die kreisan-
gehörigen Gemeinden führt der Landrat als 
untere staatliche Verwaltungsbehörde; § 59 
Kreisordnung bleibt unberührt. 
 
(2) Die allgemeine Aufsicht über kreisfreie 
Städte führt die Bezirksregierung. 
 
(3) Obere Aufsichtsbehörde ist für kreisange-
hörige Gemeinden die Bezirksregierung, für 
kreisfreie Städte das für Inneres zuständige 
Ministerium. 
 
(4) Oberste Aufsichtsbehörde ist das für In-
neres zuständige Ministerium. 
 
(5) Sind an Angelegenheiten, die nach die-
sem Gesetz der Genehmigung oder der Ent-
scheidung der Aufsichtsbehörde bedürfen, 
Gemeinden verschiedener Kreise oder Re-
gierungsbezirke beteiligt, ist die gemein-
same nächsthöhere Aufsichtsbehörde oder 
die von dieser bestimmte Aufsichtsbehörde 
zuständig. 
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  § 124 
Bestellung eines Beauftragten 

 
Wenn und solange die Befugnisse der Auf-
sichtsbehörde nach den §§ 121 bis 123 nicht 
ausreichen, kann das für Inneres zuständige 
Ministerium einen Beauftragten bestellen, 
der alle oder einzelne Aufgaben der Ge-
meinde auf ihre Kosten wahrnimmt. Der Be-
auftragte hat die Stellung eines Organs der 
Gemeinde. 
 

  § 125 
Auflösung des Rates 

 
Das für Inneres zuständige Ministerium kann 
durch Beschluß der Landesregierung er-
mächtigt werden, einen Rat aufzulösen, 
wenn er dauernd beschlußunfähig ist oder 
wenn eine ordnungsgemäße Erledigung der 
Gemeindeaufgaben aus anderen Gründen 
nicht gesichert ist. Innerhalb von drei Mona-
ten nach Bekanntgabe der Auflösung ist eine 
Neuwahl durchzuführen. 
 

  § 129 
Weiterentwicklung 

der kommunalen Selbstverwaltung 
(Experimentierklausel) 

 
Zur Erprobung neuer Steuerungsmodelle 
und zur Weiterentwicklung der kommunalen 
Selbstverwaltung auch in der grenzüber-
schreitenden kommunalen Zusammenarbeit 
kann das für Inneres zuständige Ministerium 
im Einzelfall zeitlich begrenzte Ausnahmen 
von organisations- und haushaltsrechtlichen 
Vorschriften des Gesetzes oder der zur 
Durchführung ergangenen Rechtsverord-
nungen zulassen. Darüber hinaus kann es 
durch Rechtsverordnung Ausnahmen von 
anderen Vorschriften des Gesetzes oder der 
zur Durchführung ergangenen Rechtsver-
ordnungen zulassen. Die Rechtsverordnung 
kann Gemeinden auf Antrag und zeitlich be-
fristet eine alternative Aufgabenerledigung 
ermöglichen, soweit die grundsätzliche Erfül-
lung des Gesetzauftrages sichergestellt ist. 
§ 5 bleibt hiervon unberührt. 
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  § 131 
Befreiung von der Genehmigungspflicht 

 
Das für Inneres zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
Rechtsgeschäfte, die nach den Vorschriften 
der Teile 8 bis 11 der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde bedürfen, von der Genehmi-
gung allgemein freizustellen und statt des-
sen die vorherige Anzeige an die Aufsichts-
behörde vorzuschreiben. 
 

4. § 133 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) In Absatz 1 werden das Wort „Inne-
res“ durch das Wort „Kommunales“ 
und das Wort „Finanzministerium“ 
durch die Wörter „für Finanzen zu-
ständigen Ministerium“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 133 
Ausführung des Gesetzes 

 
(1) Das für Inneres zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium zur Durchführung dieses 
Gesetzes durch Rechtsverordnung zu re-
geln: 
 
1. Inhalt und Gestaltung des Haushalts-

plans, der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung sowie die Haushaltsfüh-
rung und die Haushaltsüberwachung; 
dabei kann es bestimmen, dass Einzah-
lungen und Auszahlungen, für die ein 
Dritter Kostenträger ist oder die von ei-
ner zentralen Stelle ausgezahlt werden, 
nicht im Haushalt der Gemeinde abge-
wickelt werden, 

2. die Veranschlagung von Erträgen, Auf-
wendungen sowie Einzahlungen und 
Auszahlungen und Verpflichtungser-
mächtigungen, die Bildung von Budgets 
sowie den Ausweis von Zielen und 
Kennzahlen, 

3. Inhalt und Umfang von Abschreibun-
gen, die Bildung von Rückstellungen 
und von Rücklagen sowie deren Min-
desthöhe und Verwendung, 

4. die Erfassung, den Nachweis, die Be-
wertung und die Fortschreibung der 
Vermögensgegenstände und der Schul-
den, 

5. die Geldanlagen und ihre Sicherung, 
6. die Ausschreibung von Lieferungen und 

Leistungen sowie die Vergabe von Auf-
trägen einschließlich des Abschlusses 
von Verträgen, 

7. die Stundung, die Niederschlagung und 
den Erlass von Ansprüchen sowie die 
Behandlung von Kleinbeträgen, 
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b) In Absatz 2 und 3 wird jeweils das 

Wort „Inneres“ durch das Wort 
„Kommunales“ ersetzt. 

 

8. Inhalt, Gestaltung, Prüfung und Aufbe-
wahrung des Jahresabschlusses und 
des Gesamtabschlusses, 

9. die Aufgaben und die Organisation der 
Finanzbuchhaltung, deren Beaufsichti-
gung und Prüfung sowie die ordnungs-
gemäße Abwicklung der Buchführung 
und des Zahlungsverkehrs, einschließ-
lich ihrer Grundsätze und Verfahren, 

10. die erstmalige Bewertung von Vermö-
gen und Schulden und die Aufstellung, 
Prüfung und Aufbewahrung der Eröff-
nungsbilanz sowie die Vereinfachungs-
verfahren und Wertberichtigungen, 

11. die zeitliche Aufbewahrung von Bü-
chern, Belegen und sonstigen Unterla-
gen,  

12. Aufbau und Verwaltung, Wirtschaftsfüh-
rung, Rechnungswesen und Prüfung 
der Eigenbetriebe, deren Freistellung 
von diesen Vorschriften sowie das 
Wahlverfahren zur Aufstellung des Vor-
schlages der Versammlung der Be-
schäftigten für die Wahl von Beschäftig-
ten als Mitglieder des Betriebsaus-
schusses und ihrer Stellvertreter, ferner 
das Verfahren zur Bestimmung der 
Nachfolger im Falle des Ausscheidens 
dieser Mitglieder oder Stellvertreter vor 
Ablauf der Wahlperiode des Rates, 

13. das Verfahren bei der Errichtung der 
rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen 
Rechts und deren Aufbau, die Verwal-
tung, die Wirtschaftsführung sowie das 
Rechnungs- und Prüfungswesen. 

 
(2) Das für Inneres zuständige Ministerium 
erlässt die erforderlichen Verwaltungsvor-
schriften, insbesondere für 
 
1. die Gliederung des Haushaltsplans in 

Produktbereiche, 
2. die Kontierung von Erträgen und Auf-

wendungen im Ergebnisplan und in der 
Ergebnisrechnung, 

3. die Kontierung von Einzahlungen und 
Auszahlungen im Finanzplan und in der 
Finanzrechnung, 

4. Verfahren zur Ermittlung von Wertan-
sätzen und deren Kontierung in der Bi-
lanz, 

5. die Einrichtung und Zuordnung von 
Konten für die Finanzbuchhaltung, 
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6. die Ausgestaltung von Sicherheitsstan-
dards für die Finanzbuchhaltung, 

7. die Festlegung von Nutzungsdauern für 
Vermögensgegenstände, 

8. Verfahren zur Ermittlung von Wertan-
sätzen für Vermögen und Schulden in 
der Eröffnungsbilanz, 

9. Inhalt und Gestaltung von Prüfungsbe-
richten. 

 
(3) Die Gemeinde ist verpflichtet, Muster zu 
verwenden, die das für Inneres zuständige 
Ministerium aus Gründen der Vergleichbar-
keit der Haushalte für verbindlich erklärt hat, 
insbesondere für 
 
1. die Haushaltssatzung und ihre Bekannt-

machung, 
2. die produktorientierte Gliederung des 

Haushaltsplans und die Gliederung des 
Ergebnisplans nach Ertrags- und Auf-
wandsarten sowie des Finanzplans 
nach Ein- und Auszahlungsarten, 

3. die Form des Haushaltsplans und sei-
ner Anlagen,  

4. die Gliederung und die Form der Be-
standteile des Jahresabschlusses, des 
Gesamtabschlusses und ihrer Anlagen,  

5. die Buchführung und die Zahlungsab-
wicklung in der Finanzbuchhaltung. 
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Artikel 16 
Änderung des Landesgleichstellungsge-

setzes 
 
§ 23 des Landesgleichstellungsgesetzes 
vom 9. November 1999 (GV. NRW. S. 590), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
19. September 2017 (GV. NRW. S. 764) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. In den Sätzen 1 und 2 werden jeweils 

die Wörter „Gleichstellung von Mann 
und Frau“ durch das Wort „Gleichstel-
lung“ ersetzt.  

2. In Satz 3 wird das Wort „Inneres“ durch 
das Wort „Kommunales“ ersetzt. 

 
 

  
Gesetz zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern für das Land Nordrhein-

Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz 
- LGG) 

 
 

§ 23 
Verwaltungsvorschriften 

 
Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz 
erlässt das für die Gleichstellung von Frau 
und Mann zuständige Ministerium. Die übri-
gen Ministerien können im Einvernehmen 
mit dem für die Gleichstellung von Frau und 
Mann zuständigen Ministerium ergänzende 
Regelungen für ihren Zuständigkeitsbereich 
erlassen. Soweit die Verwaltungsvorschrif-
ten sich auch auf die Gemeinden und Ge-
meindeverbände oder deren verselbststän-
digte Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtli-
cher oder privatrechtlicher Form erstrecken, 
bedarf es insoweit des Einvernehmens mit 
dem für Inneres zuständigen Ministerium. 
 

Artikel 17 
Änderung des Stärkungspaktfondsgeset-

zes 
 

Das Stärkungspaktfondsgesetz vom 28. No-
vember 2012 (GV. NRW. S. 577), das durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 973) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
 
1. In § 3a Satz 1 werden das Wort „Finanz-

ministerium“ durch die Wörter „für Fi-
nanzen zuständigen Ministerium“ er-
setzt und die Wörter „Inneres und“ ge-
strichen.  

 

  
Gesetz zur Errichtung eines Fonds des 
Landes Nordrhein-Westfalen zur Umset-

zung des Gesetzes zur Unterstützung 
der kommunalen Haushaltskonsolidie-
rung im Rahmen des Stärkungspakts 

Stadtfinanzen (Stärkungspaktfondsge-
setz) 

 
§ 3a 

Kreditermächtigung 
 

Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem für Inneres und Kom-
munales zuständigen Ministerium im Namen 
und für Rechnung des Sondervermögens 
Kredite bis zur Höhe von insgesamt 
150 000 000 Euro aufzunehmen, soweit das 
Sondervermögen zur Finanzierung der drit-
ten Stufe nach § 2 Absatz 8 in Verbindung 
mit § 12 des Stärkungspaktgesetzes vom 
9. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 662), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 973) ge-
ändert worden ist, über keine auskömmli-
chen Mittel verfügt. Von dieser Ermächtigung 
kann bis zum 31. Dezember 2019 Gebrauch 
gemacht werden. 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13026&vd_back=N662&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15965&vd_back=N973&sg=0&menu=1
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2. § 5 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „In-
neres und“ gestrichen und das Wort 
„Finanzministerium“ durch die Wör-
ter „für Finanzen zuständigen Mi-
nisterium“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 2 Satz 1 werden das Wort 

„Finanzministerium“ durch die Wör-
ter „für Finanzen zuständige Minis-
terium“ ersetzt und die Wörter „In-
neres und“ gestrichen. 

 

 § 5  
Verwaltung der Mittel 

 
(1) Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt 
durch das Ministerium für Inneres und Kom-
munales im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium.  
 
 
(2) Die Anlage der Mittel erfolgt durch das Fi-
nanzministerium im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Inneres und Kommunales. Es 
kann diese Aufgaben der Deutschen Bun-
desbank mit deren Einverständnis im Rah-
men einer zu treffenden Vereinbarung über-
antworten; eine Übertragung auf Kreditinsti-
tute nach § 1 Absatz 1 des Kreditwesenge-
setzes ist zulässig. Die Anlage der dem Son-
dervermögen zugewiesenen Mittel ist an den 
Kriterien der Sicherheit und der Liquidität der 
Anlageformen auszurichten. 
 

 
 
 
3. In § 7 werden die Wörter „Inneres und“ 

gestrichen und das Wort „Finanzminis-
terium“ durch die Wörter „für Finanzen 
zuständige Ministerium“ ersetzt. 

 

 § 7  
Wirtschaftsplan 

 
Das Ministerium für Inneres und Kommuna-
les erstellt im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium für jedes Jahr einen Wirtschafts-
plan, in dem die voraussichtlichen Einnah-
men und Ausgaben darzustellen sind. 
 

 
 
 
4. In § 8 Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-

ter „Inneres und“ gestrichen. 
 

 § 8 
Jahresrechnung 

 
(1) Das Ministerium für Inneres und Kommu-
nales stellt am Schluss eines jeden Haus-
haltsjahres eine Jahresrechnung für das 
Sondervermögen auf. Diese wird als Anhang 
der Haushaltsrechnung des Landes beige-
fügt. 
  
(2) In der Jahresrechnung sind der Bestand 
des Sondervermögens einschließlich der 
Forderungen und Verbindlichkeiten sowie 
die Einnahmen und Ausgaben nachzuwei-
sen. 
  
(3) Der Landesrechnungshof prüft gemäß 
§ 113 Satz 2 Landeshaushaltsordnung die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Son-
dervermögens. 
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Artikel 18 
Änderung des Einheitslastenabrech-

nungsgesetzes NRW 
 
§ 9 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 
NRW vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. 
S. 127), das durch Gesetz vom 3. Dezember 
2013 (GV. NRW. S. 724) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
 
1. In Absatz 1 werden die Wörter „Innen-

ministerium und Finanzministerium“ 
durch die Wörter „das für Kommunales 
und das für Finanzen zuständige Minis-
terium“ ersetzt. 

 

  
Gesetz zur Abrechnung der Finanzie-
rungsbeteiligung der Gemeinden und 

Gemeindeverbände an den finanziellen 
Belastungen des Landes Nordrhein-

Westfalen in Folge der Deutschen Ein-
heit (Einheitslastenabrechnungsgesetz 

NRW - ELAG) 
 

§ 9 
Festsetzungen 

 
(1) Für jedes Abrechnungsjahr errechnen In-
nenministerium und Finanzministerium den 
einheitsbedingten Gesamtbelastungsbetrag 
gemäß § 2 Absatz 3, den kommunalen Fi-
nanzierungsanteil gemäß § 3 Absatz 1, den 
Betrag gemäß § 4 Nummer 2, den saldierten 
Belastungsausgleich gemäß § 5 und die 
Höhe der Über- oder Unterzahlung gemäß 
§ 6 Absatz 1 und setzen diese Beträge fest, 
soweit sie nicht bereits durch dieses Gesetz 
bestimmt sind. 

 
2. Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 2 werden die Wörter „Innen-
ministerium und das Finanzministe-
rium“ durch die Wörter „für Kommu-
nales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium“ ersetzt. 

b) In Satz 1 und 3 werden jeweils die 
Wörter „vom Innenministerium und 
Finanzministerium“ durch die Wör-
ter „von dem für Kommunales und 
dem für Finanzen zuständigen Mi-
nisterium“ ersetzt. 

 

 (2) Die Abrechnungsbeträge gemäß § 7 Ab-
satz 2 und 3 werden für das jeweilige Ab-
rechnungsjahr für jede Gemeinde und für je-
den Kreis vom Innenministerium und Finanz-
ministerium errechnet und festgesetzt und 
durch die Bezirksregierungen beschieden. 
Das Innenministerium und das Finanzminis-
terium können bestimmen, dass die Be-
scheide der Bezirksregierungen den Ge-
meinden und Kreisen unmittelbar durch den 
Landesbetrieb Information und Technik 
Nordrhein-Westfalen zuzuleiten sind. Die auf 
die Landschaftsverbände entfallenden Ab-
rechnungsbeträge werden für das jeweilige 
Abrechnungsjahr vom Innenministerium und 
Finanzministerium errechnet und durch Er-
lass festgesetzt. 
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Artikel 19 
Änderung des Kommunalabgabengeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen 
 
Das Kommunalabgabengesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 
(GV. NRW. S. 1150) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
1. In § 2 Absatz 2 werden die Wörter „In-

nenministeriums und des Finanzminis-
teriums“ durch die Wörter „für Kommu-
nales zuständigen Ministeriums und des 
für Finanzen zuständigen Ministeriums“ 
ersetzt. 

 

  
Kommunalabgabengesetz für das Land 

Nordrhein-Westfalen (KAG) 
 

 
§ 2 

Rechtsgrundlage für Kommunalabgaben 
 

(1) Abgaben dürfen nur auf Grund einer Sat-
zung erhoben werden. Die Satzung muß den 
Kreis der Abgabeschuldner, den die Abgabe 
begründenden Tatbestand, den Maßstab 
und den Satz der Abgabe sowie den Zeit-
punkt ihrer Fälligkeit angeben. 
 
(2) Eine Satzung, mit der eine im Lande nicht 
erhobene Steuer erstmalig oder erneut ein-
geführt werden soll, bedarf zu ihrer Wirksam-
keit der Genehmigung des Innenministeri-
ums und des Finanzministeriums.  
 

2. § 25 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) In Absatz 1 werden das Wort „In-
nenministerium“ durch die Wörter 
„für Kommunales zuständige Minis-
terium“ und das Wort „Finanzminis-
terium“ durch die Wörter „für Finan-
zen zuständigen Ministerium“ er-
setzt. 

 
 
 
b) In Absatz 2 werden die Wörter „In-

nenministerium erläßt“ durch die 
Wörter „für Kommunales zustän-
dige Ministerium erlässt“ und das 
Wort „Finanzministerium“ durch die 
Wörter „für Finanzen zuständigen 
Ministerium“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 25 
Rechts- und Verwaltungsverordnungen 

 
(1) Das Innenministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
und dem Kommunalpolitischen Ausschuß 
des Landtags durch Rechtsverordnung die-
ses Gesetz durch Einfügung der entspre-
chenden Vorschriften neu zu fassen, wenn 
dies wegen einer Änderung des in diesem 
Gesetz für anwendbar erklärten Bundes-
rechts notwendig wird. 
 
(2) Das Innenministerium erläßt im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium die zur 
Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Verwaltungsverordnungen. 
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Artikel 20 
Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-

Westfalen 
 
In § 21 Absatz 4 des Justizgesetzes Nord-
rhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. 
NRW. S. 30), das zuletzt durch Gesetz vom 
6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1066) ge-
ändert worden ist, wird das Wort „Innenmi-
nisterium“ durch die Wörter „für Kommunales 
zuständige Ministerium“ ersetzt. 

 

  
Gesetz über die Justiz im Land Nord-

rhein-Westfalen (Justizgesetz Nordrhein-
Westfalen - JustG NRW) 

 
§ 21 

Bezirke der Gerichte und Staatsanwalt-
schaften 

 
(1) Das Oberverwaltungsgericht und das 
Landessozialgericht sind für das gesamte 
Land zuständig. Im Übrigen ergibt sich die 
Abgrenzung der Gerichtsbezirke und der Zu-
ständigkeitsbereiche der Staatsanwaltschaf-
ten aus der Anlage zu diesem Gesetz, soweit 
diese nicht bereits den §§ 17, 18 und 20 Ab-
satz 2 zu entnehmen ist. 
 
(2) Gemeinden, die mit ihrem ganzen Gebiet 
einheitlich einem Amtsgericht zugeteilt sind, 
gehören dem Bezirk dieses Gerichts mit ih-
rem jeweiligen Gebietsumfang an. 
 
(3) Für die Abgrenzung der Amtsgerichtsbe-
zirke Duisburg, Duisburg-Hamborn, Duis-
burg-Ruhrort, Essen, Essen-Borbeck, Es-
sen-Steele, Gelsenkirchen, Gelsenkirchen-
Buer, Herne, Herne-Wanne, Mönchenglad-
bach und Mönchengladbach-Rheydt sind die 
Grenzen der in der Anlage zu § 21 (Anlage 1) 
aufgeführten Stadtteile und Stadtbezirke der 
kreisfreien Städte Duisburg, Essen, Gelsen-
kirchen, Herne und Mönchengladbach maß-
gebend, die sich aus den Hauptsatzungen 
dieser Städte nach dem Stand vom 30. Sep-
tember 1984 ergeben. 
 
(4) Das Justizministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Gerichtsbe-
zirksgrenzen den veränderten Gemeinde-
grenzen anzupassen, wenn die Grenzen von 
Gemeinden, die in mehrere Amtsgerichtsbe-
zirke unterteilt sind, nach § 19 Absatz 3 
Satz 2 der Gemeindeordnung durch das In-
nenministerium oder durch die Bezirksregie-
rung geändert werden. 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11984&vd_back=N30&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11984&vd_back=N30&sg=0&menu=1
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Artikel 21 
Änderung des Schiedsamtsgesetzes 

 
In § 49 des Schiedsamtsgesetzes vom 
16. Dezember 1992 (GV. NRW. 1993 S. 32), 
das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW S. 310) geän-
dert worden ist, wird das Wort „Innenministe-
rium“ durch die Wörter „für Kommunales zu-
ständige Ministerium“ ersetzt. 

 

  
Gesetz über das Schiedsamt in den Ge-
meinden des Landes Nordrhein-Westfa-
len (Schiedsamtsgesetz - SchAG NRW) 

 
§ 49 

Verwaltungsvorschriften 
 

Das Justizministerium und das Innenministe-
rium erlassen die zur Ausführung dieses Ge-
setzes erforderlichen Verwaltungsvorschrif-
ten.  
 

Artikel 22 
Änderung des Ausführungsgesetzes 

zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
 
In Artikel 83 Absatz 2 des Ausführungsgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 
20. September 1899 (PrGS. S. 177/PrGS. 
NRW. S. 105), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 4. Februar 2014 (GV. NRW. 
S. 104) geändert worden ist, wird das Wort 
„Justizministers“ durch die Wörter „für Justiz 
zuständigen Ministeriums“ und werden die 
Wörter „Ministers für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten“ durch die Wörter „für 
Landwirtschaft zuständigen Ministeriums“ 
ersetzt. 

 

  
Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen 

Gesetzbuch 
 

Artikel 83 
 

(1) Soweit in Fällen der Erbfolge oder der 
Aufhebung einer fortgesetzten Gütergemein-
schaft der Ertragswert eines Landguts zu er-
mitteln ist, gilt als solcher der fünfundzwan-
zigfache Betrag des jährlichen Reinertrags. 
Durch Verordnung der Landesregierung 
kann eine andere Verhältniszahl bestimmt 
werden.  
 
(2) Die Grundsätze, nach welchen der Rein-
ertrag festzustellen ist, können durch allge-
meine Anordnung des Justizministers und 
des Ministers für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten bestimmt werden. 
 

Artikel 23 
Änderung des Weiterbildungsgesetzes 

 
In § 6 Absatz 3 des Weiterbildungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. April 2000 (GV. NRW. S. 390), das zu-
letzt durch § 129 Nummer 4 des Gesetzes 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) 
geändert worden ist, werden die Wörter „für 
Schulwesen zuständige“ durch die Wörter 
„zuständige Ministerium im Einvernehmen 
mit dem für das Schulwesen zuständigen“ 
ersetzt. 

 

  
Weiterbildungsgesetz (WbG) 

 
§ 6 

Prüfungen 
 

(1) Einrichtungen der Weiterbildung haben 
das Recht, staatliche Prüfungen durchzufüh-
ren, wenn die vorbereitenden Lehrgänge den 
entsprechenden staatlichen Bildungsgängen 
gleichwertig sind. Dies gilt insbesondere für 
Prüfungen zum nachträglichen Erwerb von 
Schulabschlüssen. Die Durchführung dieser 
Prüfungen und der vorbereitenden Lehr-
gänge unterliegt der Fachaufsicht des zu-
ständigen Ministeriums und der von ihm 
durch Rechtsverordnung bestimmten Auf-
sichtsbehörde. 
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(2) Das zuständige Ministerium bestimmt 
durch Rechtsverordnung, inwieweit typi-
sierte und kombinierbare Einheiten von Lehr-
veranstaltungen den Erwerb von Zeugnissen 
und Abschlusszertifikaten in Teilabschnitten 
ermöglichen. 
 
(3) Für Prüfungen zum nachträglichen Er-
werb von Schulabschlüssen erlässt das für 
Schulwesen zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung Prüfungsordnungen; § 51 
Abs. 1 Schulgesetz gilt entsprechend. 
 

Artikel 24 
Änderung des Kulturfördergesetzes 

NRW 
 
In § 28 Absatz 2 Satz 1 des Kulturförderge-
setzes NRW vom 18. Dezember 2014 (GV. 
NRW. S. 917) wird das Wort „Inneres“ durch 
das Wort „Kommunales“ ersetzt. 

 

  
Gesetz zur Förderung und Entwicklung 

der Kultur, der Kunst und der kulturellen 
Bildung in Nordrhein-Westfalen (Kultur-

fördergesetz NRW) 
 

§ 28 
Förderverfahren 

 
(1) Das Förderverfahren richtet sich nach 
dem Haushalt und nach den haushaltsrecht-
lichen Vorschriften des Landes, insbeson-
dere den §§ 23 und 44 der Landeshaushalts-
ordnung und den dazu ergangenen Verwal-
tungsvorschriften und Förderrichtlinien. 
 
(2) Das Ministerium kann im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und darüber hin-
aus, soweit Kommunen als Fördernehmer 
betroffen sind, mit dem für Inneres zuständi-
gen Ministerium, sowie gemäß § 44 Absatz 
1 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung mit 
dem Landesrechnungshof, allgemeine För-
derrichtlinien sowie Förderrichtlinien zu den 
Handlungsfeldern der §§ 6 bis 17 erlassen. 
Diese sind so zu gestalten, dass das Verfah-
ren unter Beachtung der Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit auf 
möglichst unbürokratische und einfache 
Weise gestaltet wird und zugleich den best-
möglichen Einsatz der Fördermittel im Sinne 
der Zielsetzungen des § 3 sicherstellt. 
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Artikel 25 
Änderung des Ausführungsgesetzes 

zum Bundesausbildungsförderungsge-
setz 

 
In § 1 Absatz 3 Satz 1 des Ausführungsge-
setzes zum Bundesausbildungsförderungs-
gesetz vom 30. Januar 1973 (GV. NRW. 
S. 57), das zuletzt durch Artikel 8 des Geset-
zes vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S. 547) geändert worden ist, wird das Wort 
„Inneres“ durch das Wort „Digitalisierung“ er-
setzt. 
 

 

  
Ausführungsgesetz zum Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz - AG BAföG - 

NRW - 
 

§ 1 
Ämter für Ausbildungsförderung 

 
(1) Die Aufgaben der Ämter für Ausbildungs-
förderung gemäß § 41 des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes vom 26. August 
1971 (BGBl. I S. 1409) nehmen die Kreise 
und die kreisfreien Städte wahr. Sie erfüllen 
diese Aufgaben im Auftrage des Landes als 
Ämter für Ausbildungsförderung. 
 
(2) Für Studierende, die bei Hochschulen im 
Lande Nordrhein-Westfalen immatrikuliert 
sind, nehmen die Studentenwerke die Aufga-
ben der Ämter für Ausbildungsförderung 
wahr. Das für Hochschulen zuständige Mi-
nisterium bestimmt durch Rechtsverord-
nung, welche Studentenwerke im Auftrage 
des Landes als Ämter für Ausbildungsförde-
rung tätig werden. 
 
(3) Bei der Bearbeitung der nach § 46 des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes ge-
stellten Anträge nehmen die Ämter für Aus-
bildungsförderung von den für Schulen so-
wie für Hochschulen zuständigen Ministerien 
und dem für Inneres zuständigen Ministe-
rium gemeinsam bestimmte Datenverarbei-
tungszentralen in Anspruch. Die Ämter für 
Ausbildungsförderung erhalten Zugriff auf 
den sicherheitsgeschützten Server bei IT. 
NRW, der die über das BAföG-Online-Ver-
fahren gespeicherten Daten enthält; der Zu-
griff ist beschränkt auf die Daten aus dem je-
weiligen Zuständigkeitsbereich. Die Kreise 
und kreisfreien Städte prüfen die von ihnen 
als Ämter für Ausbildungsförderung ermittel-
ten Daten unter entsprechender Anwendung 
der für die Landesverwaltung geltenden Vor-
schriften über die Vorprüfung auf ihre Rich-
tigkeit. Die Auszahlung der Leistungen nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
erfolgt durch eine von den für Schulen sowie 
für Hochschulen zuständigen Ministerien im 
Einvernehmen mit dem für Inneres zuständi-
gen Ministerium und dem Finanzministerium 
zu bestimmende Kasse des Landes. 
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Artikel 26 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 
 
Mit Organisationserlass vom 13. Juli 2017 (GV. NRW. S. 699) hat der Ministerpräsident aus 
Anlass der Neubildung der Landesregierung Veränderungen innerhalb der Geschäftsbereiche 
der obersten Landesbehörden vorgenommen. Im Wege einer Zuständigkeitsbereinigung 
werde diese Veränderungen aus Gründen der Transparenz und Rechtsklarheit in den förmli-
chen Landesgesetzen nachvollzogen und die Gesetzestexte entsprechend angepasst. 
 
Die Anpassung erfolgt aus Gründen der Transparenz und Rechtsklarheit; eine rechtliche Ver-
pflichtung zu den entsprechenden Änderungen besteht nicht. Nach § 4 Absatz 3 des Landes-
organisationsgesetzes Nordrhein-Westfalen gehen im Fall einer Neuabgrenzung von Ge-
schäftsbereichen die in Gesetzen und Rechtsverordnungen der bisher zuständigen obersten 
Landesbehörden zugewiesenen Zuständigkeiten auf die nach der Neuabgrenzung zuständige 
oberste Landesbehörde über; der Ministerpräsident weist hierauf sowie auf den Zeitpunkt des 
Übergangs im Gesetz- und Verordnungsblatt hin. Die Bekanntmachung des Organisationser-
lasses ist am 3. August 2017 erfolgt (GV. NRW. S. 699). 
 
Der in Artikel 7 (Errichtungsgesetz d-NRW AöR) vorgesehene Übergang der ehemals dem 
Ministerium für Inneres obliegenden Zuständigkeit auf das Ministerium für Wirtschaft, Innova-
tion, Digitalisierung und Energie erfolgt mit Blick auf die dortige Abteilung II (ehemalige CIO-
Stabsstelle), zu der die engsten Bezüge hinsichtlich des im Gesetz verankerten Auftrags be-
stehen, die öffentliche Verwaltung beim Einsatz von Informationstechnik zu unterstützen. 
 
Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Soweit sich der Übergang der Zustän-
digkeit unmittelbar aus § 4 Absatz 3 des Landesorganisationsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
ergibt, bedarf es keiner Rückwirkung. 
 


